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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 61/0759/WP18

öffentlich

12.09.2023
Dez.III /FB61/200

Bebauungsplan Nr. 956 -Branderhofer Weg / Am Römerhof: 
- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (2) BauGB
- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 
(2) BauGB
- Empfehlung zum Satzungsbeschluss
 Ziele: Klimarelevanz:

nicht eindeutig

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
18.10.2023 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
19.10.2023 Planungsausschuss Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der 

öffentlichen Auslegung zur Kenntnis.

Sie empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen 

der Öffentlichkeit sowie der Behörden zur öffentlichen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden 

konnten, zurückzuweisen und den Bebauungsplan Nr. 956 -Branderhofer Weg / Am Römerhof- 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der öffentlichen 

Auslegung zur Kenntnis.

Er empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden zur öffentlichen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden 

konnten, zurückzuweisen und den Bebauungsplan Nr. 956 -Branderhofer Weg / Am Römerhof- 

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

X

Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

X nicht bekannt
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Erläuterungen:
hier: Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung

Empfehlung zum Satzungsbeschluss

1. Bisheriger Verlauf des Planverfahrens 
Das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 956 - Branderhofer Weg / Am Römerhof - hat im 

März 2014 mit der ersten Programmberatung begonnen (FB 61/1062/WP 16).

Die Verwaltung wurde damit beauftragt, die vorgestellten Entwürfe zu überarbeiten, um das Denkmal 

vor allem im Kreuzungsbereich Forster Weg/ Branderhofer Weg stärker freizustellen. In den 

politischen Beratungen im Mai 2014 wurde beschlossen, die Öffentlichkeit über die überarbeitete 

Planung zu informieren (FB 61/1138/WP 16).

Die erste frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 29.09.2014 bis zum 10.10.2014 

mit einer Anhörungsveranstaltung statt.

Seit der ersten frühzeitigen Beteiligung gab es weitere Entwicklungen, die Auswirkungen auf die 

Planung hatten. Hierzu zählen insbesondere der Verkauf der Doppelscheune zur Nutzung als Kita, die 

Gründung des Vereins Gut! Branderhof e.V. zur Schaffung eines Nachbarschafts- und 

Begegnungszentrums im denkmalgeschützten Branderhof sowie der Beschluss der Politik, auf 

Geschosswohnungsbau zu setzen. Es erfolgte eine Abkehr von der Planung von vorrangig 

zweigeschossigen Einfamilienhäusern hin zu einer Planung mit Geschosswohnungsbau (FB 

6170370/WP 17).

Mit dem Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses am 19.09.2017, die Grundstücke 

nach Konzeptqualität zu vergeben, sollte interessierten Wohn- und Baugruppen die Möglichkeit 

gegeben werden, auf dem Areal des Branderhofes ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im Rahmen 

des experimentellen Wohnungsbaus zu realisieren (FB 56/0094/WP17).

Um die besonderen Bedarfe der zukünftigen Nutzer*innen in der Planung berücksichtigen zu können, 

fand ein Werkstattverfahren im Jahr 2018 statt. Die Ergebnisse wurden in Entwurfsvarianten 

dargestellt und am 07.02.2019 der Politik vorgestellt (FB 61/1127/WP17).

Am 05.09.2019 hat der Planungsausschuss beschlossen, die überarbeiteten Varianten der 

Öffentlichkeit vorzustellen (FB 61/1267/WP17). Im Rahmen der zweiten frühzeitigen Beteiligung 

erhielten die Bürger*innen die Möglichkeit, sich über die überarbeitete Planung zu informieren und 

sich zu dieser zu äußern. Die Beteiligung fand in der Zeit vom 14.10.2019 - 15.11.2019 statt. 

Nicht zuletzt wegen der konkreter werdenden Planung der Bau- und Wohngruppen auch in Bezug auf 

die Verortung auf dem Grundstück, erfolgte am 26.08.2020 unter Berücksichtigung der Eingaben zur 

zweiten frühzeitigen Beteiligung ein erneuter Planungsworkshop, der von der Verwaltung initiiert 

wurde. Ziel war es, den städtebaulichen Entwurf weiterzuentwickeln und in der Zusammenschau mit 

dem Projekt des Vereins Gut! Branderhof sowie insbesondere den öffentlichen Belangen der 

stadträumlichen und denkmalgerechten Integration, der baulichen Struktur, der verkehrlichen 
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Erschließung, der öffentlichen Durchwegung, der Freiraumgestaltung, etc. weiter zu qualifizieren. Der 

weiterentwickelte Entwurf wurde im Planungsausschuss am 14.01.2021 beraten (FB61/0035/WP18). 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Verwaltung und des Planungsausschusses wurden 

beschlossen und flossen in den Entwurf mit ein, der auf der digitalen Informationsveranstaltung „Rund 

um den Branderhof“ am 26.01.2021 vorgestellt wurde. Der in der Veranstaltung gezeigte Entwurf 

bildete die Grundlage für den Planentwurf zur Offenlage. 

Da die Lage der Straße geändert wurde, musste jedoch vor der Offenlage auch die Entwässerung 

umgeplant und erneut mit der Regionetz abgestimmt werden, was zu zeitlichen Verzögerungen 

geführt hat (FB 61/0292/WP18). 

Mit der Vorlage „Quartiersentwicklung | Branderhof - Information über das weitere Vorgehen im 

Rahmen der Bauleitplanung“ (FB 61/0504/WP18) wurde die Politik über einen von der Verwaltung 

geplanten Dialogtag in Kenntnis gesetzt. Dieser fand am 29.10.2022 statt und wurde mit einem 

öffentlichen Spaziergang für interessierte Bürger*innen in der Beverau eröffnet, um über den aktuellen 

Stadtentwicklungsprozess und die bevorstehenden Maßnahmen im Rahmen der 2. und 3. Förderstufe 

des ISEKs zu informieren. Im Anschluss an den Spaziergang wurde eine Informationsveranstaltung 

durchgeführt. Zum einen standen wohnungspolitische Fragestellungen (Wohnraumbedarf, 

Wohnformen, Baugruppen,...) im Vordergrund, die die beabsichtigte wohnbauliche Entwicklung auf 

dem Areal des Branderhofes maßgeblich geprägt haben. Zum anderen wurde die planerische 

Umsetzung der vorgesehenen Wohnbebauung erläutert, die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

gesichert werden soll. Die Wortbeiträge entsprechen den Themen, die im Rahmen der Abwägung der 

Eingaben zur Offenlage behandelt werden. Aus diesem Grund wird von einer separaten Abwägung 

der Informationsveranstaltung abgesehen.

Der Dialogtag wurde der Offenlage vorgeschaltet, um sich im Rahmen der Offenlage sehr zielgerichtet 

zur Planung äußern zu können. Der Beschluss zur Aufstellung und Offenlage wurde am 08.12.2022 

vom Planungsausschuss gefasst (FB 61/0488/WP18). 

Die Offenlage fand in der Zeit vom 16.01. – 17.02.2023 statt. Die Pläne konnten im 

Verwaltungsgebäude Am Marschiertor und im Internet eingesehen werden. Parallel zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt.

2. Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB
Es sind 35 Eingaben, darunter auch Eingaben mit Unterschriftenlisten, eingegangen. Eingaben mit 

identischem Wortlaut werden in der Abwägung nur einmal behandelt.  Auch wenn sich die Eingaben 

auf viele verschiedene Themen beziehen, wird die Geschossigkeit der geplanten Mehrfamilienhäuser 

im Hinblick auf den Denkmalschutz, die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung, die Einfügung in die 

Siedlungsstruktur und im Hinblick auf das Klima am stärksten kritisiert. Zudem sorgen sich viele 

Bürger*innen um die zusätzlichen Verkehrsbelastungen, die durch das geplante Wohngebiet 

entstehen und sich negativ auf die vorhandene, als angespannt wahrgenommene Verkehrs- und 

Parksituation auswirken würden.

Die Eingaben der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der Vorlage als 

Anlage beigefügt.

Diese Eingaben führten nicht zu einer Änderung der Planung.  
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3. Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB

Parallel wurden 30 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. Zwei 

davon haben Bedenken zur Planung vorgebracht, die im Rahmen der Abwägung jedoch zu keiner 

Änderung der Planung führten. Aufgrund einer erneuten Stellungnahme zur städtebaulichen 

Kriminalprävention vom Polizeipräsidium Aachen, wurden die Hinweise in den schriftlichen 

Festsetzungen durch die Kontaktdaten der polizeilichen Beratungsstelle ergänzt.  

Die Stellungnahmen der Behörden sowie die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der Vorlage 

ebenfalls als Anlage beigefügt.

4. Weitere Änderungen
Starkregen – Hinweis in den schriftlichen Festsetzungen

Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Gefahrensituationen durch Starkregenereignisse 

wurde das Plangebiet im Hinblick auf die Starkregengefährdung geprüft. Gemäß der 

Starkregenhinweiskarte des Landes NRW, zur Verfügung gestellt vom Bundesamt für Kartographie 

und Geodäsie (https://geoportal.de/map.html), bestehen für einzelne Bereiche der Grundstücke 

Überflutungsgefahren durch Mulden und Absenkungen. Diese Gefahren sind bereits vorhanden und 

werden nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst. Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

werden an den gefährdeten Stellen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 

geeignete Maßnahmen durch Geländemodellierungen (Festsetzung der Geländehöhe) getroffen, so 

dass die Gefahren entschärft werden und die Gefahr einer Wasseransammlung mit ungeregeltem 

Abfluss im Starkregenfall deutlich reduziert wird. Ein Hinweis auf die Starkregenhinweiskarte wurde in 

die schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. Neben der Festsetzung der Geländehöhen im 

Bebauungsplan sind geeignete Schutzmaßnahmen durch den/die jeweilige*n Eigentümer*in zu 

treffen.

Fassadenbegrünung – Verzicht auf die vorgesehene vertragliche Sicherung 
Von der vorgesehenen vertraglich gesicherten Fassadenbegrünung wird abgesehen. Aus Sicht der 

Fachverwaltung liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor, um konkrete Aussagen zum jetzigen 

Stand der Planung treffen zu können. Mit den Festsetzungen und Verträgen werden jedoch effektive 

Maßnahmen gesichert, mit denen dem Klimaschutz und der Klimaanpassung im Rahmen des 

wirtschaftlich Zumutbaren auch ohne Fassadenbegrünung ausreichend Rechnung getragen wird, 

zumal sich das Plangebiet nicht innerhalb des Schutzbereiches Stadtklima befindet. Der 

Bebauungsplan schließt Fassadenbegrünungen nicht aus, so dass diese grundsätzlich umgesetzt 

werden können.

Änderung der schriftlichen Festsetzung Nr. 11 „Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen“

Der Stammumfang der festgesetzten standorttypischen 10 Obstbäume wie z.B. Apfel, Birne, Kirsche 

oder Walnuss wird auf eine Mindestgröße von 10-12 cm (Hochstamm 2 x v. o.B.) reduziert. Zum 

Ausgleich wird festgesetzt, dass zusätzlich innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 drei 

Hainbuchen mit der Mindestgröße von 18-20 cm Stammumfang (Hochstamm 3 x v. m.B.) entlang der 
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Straße In den Zwanzigmorgen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten sind, um auch den vorhandenen 

Straßenraum zu begrünen.

Diese Änderung wird aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen. Es ist hierdurch keine 

nennenswerte ökologische oder klimatische Verschlechterung zu befürchten, da die Reduzierung des 

Stammdurchmessers durch das Anpflanzen von drei zusätzlichen Bäumen kompensiert werden kann.

Bisherige Festsetzung:

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 und der festgesetzten privaten Grünfläche 

sind insgesamt 10 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Auf den privaten 

Grundstücksflächen sind standorttypische Obstbäume wie z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Walnuss oder 

Hainbuche in einer Mindestgröße von 18 - 20 cm Stammumfang (Hochstamm 3 x v. m.B.) zu 

verwenden.

Überarbeitete Festsetzung:

Entlang der Straße In den Zwanzigmorgen sind innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 

insgesamt 3 Hainbuchen mit der Mindestgröße von 18 - 20 cm Stammumfang (Hochstamm 3 x v. 

m.B.) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Auf den privaten Grundstücksflächen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 und 

der festgesetzten privaten Grünfläche sind insgesamt 10 standorttypische Obstgehölze, wie z.B. 

Apfel, Birne, Kirsche oder Walnuss mit der Mindestgröße von 10-12 cm Stammumfang (Hochstamm 2 

x v. o.B.) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Städtebaulicher Vertrag – Ergänzung der Planwerke

Die Planwerke wurden durch einen Hinweis auf den städtebaulichen Vertrag als beigefügtes 

Dokument ergänzt, um auf dessen Existenz auch außerhalb der Begründung aufmerksam zu machen.  

Weitere redaktionelle Änderungen

Zum besseren Verständnis wurden einzelne Textpassagen in der Begründung umformuliert und 

Inhalte klarer beschrieben.  Die Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept wurden zwischenzeitlich 

ausgearbeitet und werden in der Begründung abschließend aufgeführt. Zur Sicherung der 

Mobilitätsmaßnahmen wird die Stadt Aachen parallel zur Vergabe der Grundstücke privatrechtliche 

Regelungen treffen. 

Die oben aufgeführten Ergänzungen und Änderungen sind redaktioneller Art und dienen der 

Klarstellung. Ein Beschluss bzw. eine erneute öffentliche Auslegung der Planung ist nicht erforderlich. 

5. Klimanotstand
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 19.06.2019 sollen die Auswirkungen der Beschlüsse 

hinsichtlich der Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekte dargestellt werden, um die Gremien bei 

der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

Im Sinne von § 1 a Abs. 2 Baugesetzbuch sollen Nachverdichtungsmöglichkeiten im bebauten 

Innenbereich gegenüber der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen 

bevorzugt zur baulichen Entwicklung genutzt werden. Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung 
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einer Fläche innerhalb des Siedlungsbereiches. Ökologisch wertvollere Flächen werden dadurch 

geschützt. Aufgrund der städtebaulichen Struktur des „Baublocks“, die sich durch den Branderhof, die 

vorhandenen Mehrfamilienhäuser und die Kirchengemeinde bereits heute vom übrigen 

Siedlungsgefüge abhebt, wird eine Nachverdichtung mit Geschosswohnungsbau an diesem Standort 

für sinnvoll erachtet. Hierdurch kann im Vergleich zu einer Bebauung mit Einfamilienhäusern ein 

schonenderer Umgang mit Grund und Boden sowie eine bessere Klimabilanz je Wohneinheit 

ermöglicht werden. Eine kompakte Bauweise ist in jedem Fall aus Klimaschutzgesichtspunkten dem 

Einfamilienhausbau vorzuziehen, aufgrund des geringeren Energiebedarfs beim Heizen. Eine höhere 

Bauweise verringert den Flächenbedarf bei einer höheren Anzahl von Wohneinheiten.

Darüber hinaus werden im Verhältnis zu baulichen Entwicklungen im Außenbereich aufgrund der 

guten Verkehrsanbindung und Nähe des Plangebietes zur Innenstadt deutlich geringere motorisierte 

Verkehre ausgelöst, wodurch ebenfalls ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. 

Da es sich bei der Fläche um eine städtische Fläche handelt und mit den Baugruppen verschiedene 

Verträge geschlossen werden, ergeben sich hinreichende Einflussmöglichkeiten, eine 

klimafreundliche Planung sicherzustellen. Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

werden durch Festsetzungen im Bebauungsplan sowie durch die vertraglichen Regelungen gesichert. 

Zu den Festsetzungen zählen, die Begrünung der Dächer und der Tiefgarage, die Errichtung von 

Anlagen zur Solarenergiegewinnung auf den Dachflächen, das Anpflanzen und der Erhalt von 

Bäumen, die Festsetzung von privaten Grünflächen und die Festsetzung der Gebäudehöhe, die auf 

eine Geschosshöhe von 3,20 m ausgerichtet ist, um die Errichtung der Gebäude in Holzbauweise 

realisieren zu können. 

Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Nutzung von privaten PKW beitragen, werden 

privatrechtlich gesichert, der Energiestandard der Gebäude als Effizienzhaus 40 über einen 

städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 Baugesetzbuch. Um die Energieversorgung möglichst effizient 

zu gestalten, ist ein Energiekonzept zu erstellen, das vertraglich über Erbbaurechtsverträge mit dem 

Ziel gesichert werden soll, eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung für das Quartier 

bereitzustellen. Auch bauliche Maßnahmen, die der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung dienen, 

sollen über die Erbbaurechtsverträge gesichert werden. 

6. Städtebaulicher Vertrag
Der städtebauliche Vertrag wurde zwischen der Siedlungsgemeinschaft Branderhof GbR und der 

Stadt Aachen abgestimmt und wird nach der Empfehlung zum Satzungsbeschluss und vor dem 

Beschluss des Rates unterzeichnet werden. 

Über den städtebaulichen Vertrag werden unter anderem ein Anteil von 40% öffentlich gefördertem 

Wohnungsbau, Ausgleichszahlungen für die Aufwertung vorhandener öffentlicher Kinderspielplätze, 

die Umsetzung einzelner Elemente der Freiflächenplanung, eine bodenkundliche Baubegleitung und 

als Mindeststandard der Gebäude das Effizienzhaus 40 gemäß der „Richtlinie für die 

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)“ gesichert. 

Das Grünkonzept ist dem städtebaulichen Vertrag als Anlage beigefügt. 
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7. Erbbaurechtsverträge
Neben den unter Nr. 5 beschriebenen Maßnahmen, die dem Klimaschutz, der Nachhaltigkeit und 

Ressourcenschonung dienen, soll eine gestalterische Abstimmung der Planung über die 

Erbbaurechtsverträge gesichert werden. 

Die Erbbaurechtsverträge werden derzeit zwischen den Baugruppen und der Stadt Aachen 

abgestimmt und nach Satzungsbeschluss und mit bestehendem Planungsrecht sowie nach Beschluss 

im Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss sowie im Rat der Stadt beurkundet werden. Erst mit 

Unterzeichnung der Erbbaurechtsverträge werden die Baugruppen über die Grundstücke verfügen.

8. Privatrechtliche Sicherung verschiedener Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
Das von der Siedlungsgemeinschaft und dem Verein Gut!Branderhof e.V. entwickelte und mit der 

Verwaltung abgestimmte alternative Mobilitätskonzept soll nach Satzungsbeschluss privatrechtlich 

gesichert werden. Ziel ist es, langfristig das Mobilitätsverhalten der Bewohner des Quartiers und der 

Besucher über verschiedene Mobilitätsangebote zu ändern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 

Hierfür werden unter anderem Carsharing-Parkplätze und eine Bikesharing-Station realisiert sowie ein 

Mobilitätsbudget eingerichtet. Mit dem Mobilitätskonzept und den damit verbundenen Maßnahmen soll 

erreicht werden, dass mit 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit der Stellplatzbedarf gedeckt wird.

9. Kosten
Für den Bau der öffentlichen Verkehrsflächen entstehen der Stadt Aachen nach derzeitigem 

Kenntnisstand Kosten von ca. 600.000 Euro. In den Haushalt wurden hierfür entsprechende Mittel 

eingestellt. Gegebenenfalls ist eine Förderung und damit eine Reduzierung der Kosten im Rahmen 

des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „Beverau“ möglich. Die konkreten Kosten für die 

Straßenbaumaßnahmen werden im Rahmen des Planungsbeschlusses vorgelegt werden.

10. Empfehlung zum Satzungsbeschluss

Die Verwaltung empfiehlt, den Satzungsbeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen, um damit die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebietes als Antwort auf den 

vorhandenen Wohnraumbedarf zu schaffen. 

Anlage/n:
1. Übersichtsplan

2. Luftbild

3. Rechtsplan

4. Längsprofil Straße

5. Schriftliche Festsetzungen 

6. Begründung

7. Mobilitätskonzept 

8. Städtebaulicher Vertrag (wird an die Fraktionen verschickt)

9. Eingaben Öffentlichkeitsbeteiligung

10. Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung

11. Abwägungsvorschlag Behörden
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BEBAUUNGSPLAN NR.

956

      Branderhofer Weg / Am Römerhof
Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

schlossen.

§ 3 (2) BauGB die öffentliche Auslegung dieses Planes be-

gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung und gemäß

Der Planungsausschuss hat in der Sitzung am

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

öffentlich ausgelegen.

bisvom

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit

Hinweis: Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen 

Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Teilen:

STADT AACHEN

Lageplan

Beigefügt ist dem Bebauungsplan:

Bebauungsplan Nr.

Regelwerke werden bei der Stelle, an der der Bebauungsplan auf Dauer ausliegt, zur Einsicht bereitgehalten.

956

Branderhofer Weg / Am Römerhof

- Lageplan

- schriftliche Festsetzung (inkl. Isophonenlärmkarten zum Schallschutz als Anlage der schriftlichen Festsetzungen)

- Begründung

- Städtebaulicher Vertrag nach §11 BauGB

- Längsprofil (1 Blatt)

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

öffentlich ausgelegen.

bisvom

Anwendung des § 3 (2) BauGB in der Zeit

Der geänderte Plan hat gemäß § 4a (3) BauGB in

ändert worden. Die Änderungen sind eingetragen.

Dieser Plan ist aufgrund von Stellungnahmen ge- Dieser Plan ist gemäß § 10 (1) BauGB vom Rat

der Stadt Aachen am     als Satzung

beschlossen worden.

Aachen, den

Die Oberbürgermeisterin

In Vertretung:

Oberbürgermeisterin

Aachen, den

Es wird bestätigt, dass der Bebauungsplan den Ratsbeschlüssen entspricht

und dass alle Verfahrensvorschriften bei dem Zustandekommen beachtet

worden sind.

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

Satzungsbeschlusses in Kraft getreten.

erfolgten Bekanntmachung des

Dieser Plan ist gemäß § 10 (3) BauGB mit der am

Hinweise:

Der vorliegende Bebauungsplan hat für den Geltungsbereich cm-Genauigkeit.

Diese Genauigkeit bezieht sich nur auf die Geltungsbereichsgrenze und die

zeichnerischen Festsetzungen.

Alle zeichnerischen Festsetzungen sind aus Koordinaten dem digitalen Plan

zu entnehmen.

Fachbereich Geoinformation

und Bodenordnung

Im Auftrag

Baudezernat

Aachen, den 

Für die Richtigkeit der Darstellung des gegenwärtigen Zustandes

(       Stand:                   ), des städtebaulichen Entwurfs und der

geometrisch eindeutigen Festlegung der Planung.

Die Oberbürgermeisterin

In Vertretung

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung

und Mobilitätsinfrastruktur

Im Auftrag

Juli 2022

II. Nachrichtliche Übernahmen

III. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

Wohnhaus mit Hausnummer
79

Nebengebäude / Wirtschaftsgebäude

Naturdenkmal

194.70 Höhe in Meter über NHN (DHHN92)

Böschung

Gartenland

Grünland

Nutzungsartengrenze

Topographische Umrisslinie

Baum

Hecke

Zaun

Kanalschacht

IV. Unverbindliche Planung

Fahrbahnachse

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Kreisgrenze

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen

1.

1.1.3.

2.

2.5.

2.8.

2.8.

3.

3.5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

9.

9.

13.

15.

15.3.

15.8.

15.13.

15.14.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Gebäudehöhe, als Höchstmaß in Metern über NHN (DHHN92),

siehe schriftl. Festsetzungen Teil B Nr. 2.3

Oberkante Brüstung, als Höchstmaß in Metern über NHN (DHHN92),

siehe schriftliche Festsetzungen Teil B Nr. 2.3

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (blau)

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (blau)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Einfahrtbereich

Grünflächen

Private Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

Erhaltung: Bäume,

siehe schriftl. Festsetzungen Teil A Nr.3 und Teil B Nr.12

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem

Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Gemeinschaftsanlagen und Gemeinschaftstiefgarage,

siehe schriftl. Festsetzungen Teil B Nr.8

Gemeinschaftstiefgarage

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,

siehe schriftl. Festsetzungen siehe Teil B Nr. 5

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

GRZ0,4

204,10GH

199,50OKB

Privat

D

GTGa

WA

WA1-WA3
Gliederung des Wohngebietes,

siehe schriftl. Festsetzungen Teil A Nr. 1 und Teil B Nr.1

Bei Bestimmungslinien ist die Mitte der Strichstärke maßgebend.

GOK 194,0

Höhe der Geländeoberkante in Metern über NHN (DHHN92),

siehe schriftl. Festsetzungen Teil B Nr. 2.3

Profilpunkt
A

Fläche für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern

zur Herstellung des Straßenkörpers,

siehe schriftliche Festsetzungen Teil A Nr. 4 und Teil B Nr. 13

Form des Daches / Dachneigung

FD
Flachdach

OK Firsthöhe in Metern über NHN (DHHN92)
OKF 205.50

0° - 10°
Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß
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BEBAUUNGSPLAN NR.

956

Branderhofer Weg / Am Römerhof

Hinweis: Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen 

Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Teilen:

STADT AACHEN

Längsprofil

Beigefügt ist dem Bebauungsplan:

Bebauungsplan Nr.

Regelwerke werden bei der Stelle, an der der Bebauungsplan auf Dauer ausliegt, zur Einsicht bereitgehalten.

956

Branderhofer Weg / Am Römerhof

- Lageplan

- schriftliche Festsetzung (inkl. Isophonenlärmkarten zum Schallschutz als Anlage der schriftlichen Festsetzungen)

- Begründung

- Städtebaulicher Vertrag nach §11 BauGB

- Längsprofil (1 Blatt)

Diese Längsprofile sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt Aachen

am                          den Bebauungsplan Nr.956 als Satzung beschlossen hat.

Es wird bestätigt, dass die oben genannten Längsprofile den Ratsbeschlüssen entsprechen

und dass alle Verfahrensvorschriften bei dem Zustandekommen beachtet worden sind.

Aachen, den 

Oberbürgermeisterin

Fachbereich Geoinformation

und Bodenordnung

Im Auftrag

Baudezernat

Aachen, den 

Für die Richtigkeit der Darstellung des gegenwärtigen Zustandes

( Stand: Juli 2022), des städtebaulichen Entwurfs und der

geometrisch eindeutigen Festlegung der Planung.

Die Oberbürgermeisterin

In Vertretung

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung

und Mobilitätsinfrastruktur

Im Auftrag
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Fachbereich Stadtentwicklung,  
-planung und Mobilitätsinfrastruktur 

Die Oberbürgermeisterin 
 

 
 

 
 

Schriftliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Nr. 956 
- Branderhofer Weg / Am Römerhof - 
für den Bereich zwischen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen, Am Römerhof und Am Branderhof  
im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
 

 
Lage des Plangebietes 
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Planungsrechtliche Festsetzungen 

Gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der  

Bauordnung NRW (BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 

A.  Festsetzungen innerhalb des einfachen Bebauungsplanes gemäß § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch (WA 3) 
 

 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Allgemeines Wohngebiet WA 3 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA3 sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen  

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen 
nicht zulässig. 

 
 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

2.1 Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ in der Fassung von Januar 2018 zu erfüllen. Das erforderliche Schalldämmmaß (erf. R´w,ges 
nach DIN 4109-1, Gleichung 6) für Außenbauteile ist im Baugenehmigungsverfahren nach der Berechnungsvorschrift der 
DIN 4109-1 unter Berücksichtigung der Raumarten zu ermitteln. Der entsprechende maßgebliche Außenlärmpegel (La) ist 
der Karte unter der Anlage -Lärmschutz- zu entnehmen.  
 
2.2 Mechanische Be- und Entlüftungsanlagen 

In schutzbedürftigen Schlafräumen und Kinderzimmern mit Schlafgelegenheit sind entweder Fenster mit integrierten schall-
gedämpften Lüftungen vorzusehen oder es ist ein fensteröffnungsunabhängiges Lüftungssystem zu installieren. 
 
2.3 Öffnungsklausel 

Wenn im Baugenehmigungsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die in der Isophonenlärmkarte dargestellten 
maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel von den tatsächlich vorhandenen Pegeln in einzelnen Teilbereichen 
abweichen, können ausnahmsweise die neu ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel als Grund-
lage für die Berechnung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß der DIN 4109-1 heran-
gezogen werden.  
 

 Bäume zum Erhalt 

Bäume, die zum Erhalt festgesetzt sind, sind dauerhaft zu erhalten. Ersatzpflanzungen sind bei fehlender Standsicherheit 
oder Abgang eines zum Erhalt festgesetzten Baumes ausnahmsweise bis zu 1,50 m neben dem ursprünglichen Standort 
zulässig, wenn der Abstand aus gärtnerischen Gründen notwendig ist. 
 

 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung des Straßenbaukörpers 

Auf den hangzugewandten privaten Grundstücken, die nordwestlich an die neu geplante öffentliche Verkehrsfläche angren-
zen, ist zur Herstellung des Straßenbaukörpers eine Böschung oder Abtreppung mit Stützmauern mit einer Neigung von 
maximal 1:1,5 herzustellen. Ein Eingriff in den Böschungskörper/ die Abtreppung ist ausnahmsweise zulässig, wenn gut-
achterlich nachgewiesen wird, dass der Straßenbaukörper in seiner Standsicherheit (Statik) durch den Eingriff nicht gefähr-
det wird.  
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Örtliche Bauvorschriften gem. § 89 BauO NRW 

 Einfriedungen 

An den Grundstücksgrenzen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Einfriedungen aus Hecken zulässig. 
Die Hecken können mit Maschendraht- oder Stabgitterzäunen kombiniert werden, wenn diese zur privaten Grundstücksseite 
aufgestellt werden. Die Hecken sind als Schnitthecken herzustellen und zu entwickeln und dürfen die Höhe von maximal 
1,30 m nicht überschreiten. Es sind standorttypische Laubpflanzen zu verwenden wie: 

 Hainbuche - Carpinus betulus  

 Kornelkirsche - Cornus mas 

 Weißdorn-Arten - Crataegus spec. 

 Rot-Buche - Fagus sylvatica 

 Gewöhnlicher Liguster - Ligustrum vulgare 

 Alpen-Johannisbeere - Ribes alpinum 

 Apfelrose - Rosa rugosa 

 Wildrosen - Rosa spec. 

 Spiersträucher - Spiraea spec. 

 Gemeiner Schnellball - Viburnum opulus 
in den Qualitäten: (2 x v. mit Ballen 125-150 cm, 5 Stück pro laufenden Meter) 
 
 
B.  Festsetzungen innerhalb des qualifizierten Bebauungsplanes gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Allgemeines Wohngebiet 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen  

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen 
nicht zulässig. 

 
 Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) 

Die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 1 und 4 ist bei der Berechnung der Grundflächenzahl auf 
die Grundstücksfläche im allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) anzurechnen.  
Bei einer Grundstücksteilung ist die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 1 und 4 auf die Anzahl 
der Grundstücke (ohne die Flächen für Gemeinschaftsanlagen) gleichmäßig auf diese aufzuteilen. 
 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Gemeinschaftstiefgaragen 
inklusive ihrer Zufahrt bis zu einem Wert von 0,9 überschritten werden.  
Bei einer Teilung der Grundstücke innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 1 (WA 1) darf die Grundflächenzahl durch Ge-
meinschaftstiefgaragen inklusive ihrer Zufahrt bis zu einem Wert von 1,0 überschritten werden. 
 
2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche im allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) 

Die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 2 und 3 ist bei der Berechnung der Grundflächenzahl auf 
die Grundstücksfläche im allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) anzurechnen. 
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Bei einer Grundstücksteilung ist die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 2 und 3 auf die Anzahl 
der Grundstücke (ohne die Flächen für Gemeinschaftsanlagen) gleichmäßig auf diese aufzuteilen. 

 
2.3 Höhe baulicher Anlagen 

Die Geländeoberkante GOK wird in m über Normalhöhennull festgesetzt. Die festgesetzten Werte dürfen durch Geländemo-
dellierung um 1,00 m unter- oder überschritten werden.  
 
Die Gebäudehöhe (GH) wird als oberster Abschluss der Oberkante des Gebäudes einschließlich Attika, Dachrandabde-
ckung oder ähnlicher Bauteile definiert. Die festgesetzten Höhen beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN).  
 
Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen eines Gebäudes dürfen durch folgende Aufbauten ausnahmsweise überschrit-
ten werden: 

 nutzungsbedingte Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzt sein müssen (Auslassöffnungen, 
Mündungen und Rückkühler, Solar- und Photovoltaikanlagen) bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

 Lüftungs- und Klimaanlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

 Brüstungen und Absturzsicherungen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

 Aufzugsmaschinenhäuser und Treppenhäuser bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m. 
Die oben aufgeführten Anlagen müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter liegenden 
Geschosses abrücken.  
Für Aufzugsmaschinen, Treppenhäuser und Treppen kann auf den Abstand zur Gebäudekante ausnahmsweise verzichtet 
werden, wenn der Aufbau nicht der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt ist oder ein Abstand von mindestens 6 m zur 
öffentlichen Verkehrsfläche eingehalten wird. 
 
Die festgesetzte maximale Oberkante Brüstung (OKB) gilt für Brüstungen und Absturzsicherungen, die ohne Rücksprünge 
vom darunter liegenden Geschoss errichtet werden dürfen. 
 

 Überschreitung der Baugrenzen 

Ausnahmsweise ist eine Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Terrassen und Terrassenüberdachun-
gen zulässig, sofern sie eine Tiefe von maximal 3,0 m nicht überschreiten und die Breite der Terrassen in Summe maximal 
die Hälfte der jeweiligen Gebäudebreite beträgt. Der Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 3,0 m betra-
gen. 
 
Ausnahmsweise ist eine Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Balkonen und Loggien über die Bau-
grenzen hinaus bis zu einer Größe von je 6 m² zulässig, wenn sie eine Tiefe von maximal 2,0 m und in Summe die Hälfte 
der jeweiligen Gebäudebreite nicht überschreiten. Baugrenzen mit Orientierung zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen 
durch Balkone und Loggien nicht überschritten werden.  
 
Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Fläche ist eine Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche aus-
nahmsweise und ausschließlich mit Terrassen zulässig, wenn diese ebenerdig und nicht überdacht errichtet werden und 
eine Tiefe von maximal 3,0 m nicht überschreiten. Der Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 3,0 m be-
tragen (siehe Punkt 5 der schriftlichen Festsetzungen).  
 
Ausnahmsweise sind technische Anlagen zur dezentralen Wärmeenergieerzeugung, die zwingend der Atmosphäre ausge-
setzt werden müssen, außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, sofern sie optisch in die Gebäudegestaltung einge-
bunden oder eingegrünt und nicht innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen errichtet werden. 
 

16 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956 Schriftliche Festsetzungen  
- Branderhofer Weg / Am Römerhof - Fassung zum Satzungsbeschluss  

5 

 Nebenanlagen  

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO müssen mindestens einen Abstand von 3 m zur öffentlichen Verkehrsfläche auf-
weisen. 
 
Nebenanlagen innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen 1 - 4 (siehe Punkt 8 der schriftlichen Festsetzungen) blei-
ben von dieser Festsetzung unberührt. 
 

 Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und deren Nutzung  

Die zeichnerisch festgesetzte Fläche ist von Bebauung freizuhalten und gärtnerisch anzulegen.  
 
Ausnahmsweise sind innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Fläche Terrassen zulässig, wenn diese ebenerdig errich-
tet und nicht überdacht werden und eine Tiefe von maximal 3,0 m nicht überschreiten. Der Abstand zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche muss mindestens 3,0 m betragen (siehe Punkt 3 der schriftlichen Festsetzungen).  
 
Ausnahmsweise ist die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Bike-Sharing-Station samt der dazugehörigen Ladeinfra-
struktur zulässig, wenn diese nicht überdacht ist und innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 2 (siehe Punkt 8 der 
schriftlichen Festsetzungen) verortet wird.   
 

 Flächen für den ruhenden Verkehr 

6.1 Flächen für das Parken von Fahrzeugen und deren Zufahrten 

Oberirdische Stellplätze sind ausschließlich im allgemeinen Wohngebiet WA 2 innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsanla-
gen 3 zulässig, sofern diese über eine Zufahrt mit einer Breite von maximal 3,50 m erschlossen werden (siehe Punkt 8 der 
schriftlichen Festsetzungen).  
 
Die Errichtung einer Gemeinschaftstiefgarage ist ausschließlich im allgemeinen Wohngebiet WA 1 innerhalb der überbauba-
ren Flächen und der eigens dafür festgesetzten Flächen zulässig.  
Innerhalb der Gemeinschaftstiefgarage sind alle notwendigen Stellplätze für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 
unterzubringen.  
Die Gemeinschaftstiefgarage ist über eine Zufahrt von der Straße In den Zwanzigmorgen zu erschließen. Die Zufahrtsbreite 
der Gemeinschaftstiefgarage darf maximal 5,50 m betragen. Eine breitere Zufahrt ist zulässig, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass diese Breite für die Erschließung zwingend erforderlich ist.  

 

6.2 Flächen für das Abstellen von Fahrrädern 

Überdachte und nicht überdachte Abstellplätze für Fahrräder sind auf den Grundstücken in den allgemeinen Wohngebieten 
WA 1 und WA 2 zulässig, wenn ein Abstand von mindestens 3 m zur öffentlichen Verkehrsfläche eingehalten wird.  
Die Festsetzung gilt nicht innerhalb der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen 1 – 4 und nicht innerhalb der fest-
gesetzten von Bebauung freizuhaltenden Fläche. 
 

 Begrenzung des Anschlusses anderer Flächen an die Verkehrsfläche 

Außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Zufahrtsbereiche sind keine Anschlüsse angrenzender Grundstücke für 
Fahrzeuge an die öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. 
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 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

Die Fläche für Gemeinschaftsanlagen 1 wird als Gemeinschaftsgarten festgesetzt. Bauliche Anlagen, die im Rahmen der 
Erschließung der darunter liegenden Gemeinschaftstiefgarage erforderlich sind (Aufzugsturm, Treppenanlage), sind mit ei-
nem Abstand von mindestens 3,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche zulässig.  
 
Auf der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 2 ist eine gärtnerische Nutzung zulässig. Ausnahmsweise ist die Errichtung einer 
öffentlich zugänglichen Bike-Sharing-Station samt der dazugehörigen Ladeinfrastruktur zulässig, wenn diese nicht über-
dacht ist. 
 
Auf der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 3 ist eine gärtnerische Nutzung und/ oder die Errichtung von zwei oberirdischen 
Stellplätzen und überdachten und/ oder nicht überdachten Abstellplätzen für Fahrräder zulässig. Die Stellplätze sind über 
eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 3,5 m zu erschließen. 
 
Auf der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 4 ist eine gärtnerische Nutzung und/ oder die Errichtung einer Paketstation und/ 
oder die Errichtung überdachter und/ oder nicht überdachter Abstellplätze für Fahrräder inklusive einer Rad-Servicesäule 
zulässig. 
 

 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

9.1 Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

In den allgemeinen Wohngebieten sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ in der Fassung von Januar 2018 zu erfüllen. Das erforderliche Schalldämmmaß (erf. R´w,ges 
nach DIN 4109-1, Gleichung 6) für Außenbauteile ist im Baugenehmigungsverfahren nach der Berechnungsvorschrift der 
DIN 4109-1 zu ermitteln. Der entsprechende maßgebliche Außenlärmpegel (La) ist der Karte unter der Anlage -Lärmschutz- 
zu entnehmen.  
 
9.2 Mechanische Be- und Entlüftungsanlagen 

In schutzbedürftigen Schlafräumen und Kinderzimmern (mit Schlafgelegenheit) sind entweder Fenster mit integrierten 
schallgedämpften Lüftungen vorzusehen oder es ist ein fensteröffnungsunabhängiges Lüftungssystem zu installieren. 
 
9.3 Öffnungsklausel 

Wenn im Baugenehmigungsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die in der Isophonenlärmkarte dargestellten 
maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel von den tatsächlich vorhandenen Pegeln in einzelnen Teilbereichen 
abweichen, können ausnahmsweise die neu ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel als Grund-
lage für die Berechnung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß der DIN 4109-1  heran-
gezogen werden.  
 

 Technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude zu mindestens 50 % mit 
Anlagen zur energetischen Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie (Solarmindestnutzfläche) auszustatten. 
Ausnahmsweise können auch andere Anlagen zur energetischen Nutzung zugelassen werden, sofern im nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren eine äquivalente CO2-Einsparung nachgewiesen wird.  
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Eine Belegung der Solarmindestnutzfläche mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen sowie eine Kombination aus beiden 
Anlagen ist zulässig.  
Als nutzbare Dachflächen gelten diejenigen Flächen, die zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen geeignet sind. Der nutzbare Teil der Dachfläche ist im Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach 
sind von der Dachfläche die nicht nutzbaren Flächenanteile (in m²) abzuziehen.  
Nicht nutzbar sind: 

 ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche (Nachweis durch Sachverständigen) 

 erheblich beschattete Teile der Dachfläche durch Nachbargebäude, Dachaufbauten und Vegetation  

 von anderen Dachnutzungen beanspruchte Dachflächen wie Dachflächenfenster, Gauben, Dacheinschnitte und 
haustechnische Anlagen sowie erforderliche Abstände zu den Dachrändern 

 

 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Im öffentlichen Straßenraum sind insgesamt 9 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind standorttypische 
Laubbäume wie z.B. Feldahorn, Hainbuche, Blumenesche oder Wildbirne in einer Mindestgröße von 18 - 20 cm Stammum-
fang (Hochstamm 3 x v. m.B.) zu verwenden. 
 
Entlang der Straße In den Zwanzigmorgen sind innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 insgesamt 3 Hainbuchen 
mit der Mindestgröße von 18 - 20 cm Stammumfang (Hochstamm 3 x v. m.B.) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
 
Auf den privaten Grundstücksflächen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 und der festgesetzten priva-
ten Grünfläche sind insgesamt 10 standorttypische Obstgehölze, wie z.B. Apfel, Birne, Kirsche oder Walnuss mit der Min-
destgröße von 10-12 cm Stammumfang (Hochstamm 2 x v. o.B.) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
 
Die Dachflächen der Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Flächen sind zu mindestens 60 % mit einer standortgerech-
ten Vegetation intensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Substratschicht muss eine Mindesthöhe von 60 cm auf-
weisen.  
  
Alle Dachflächen von Gebäuden, die mit Flachdächern (0-10°) ausgebaut werden, sind mindestens zu 60 % mit einer stand-
ortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Stärke der Vegetationstrag-
schicht muss im Mittel mindestens 10 cm betragen. Eine Kombination mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen ist zuläs-
sig. 
 

 Bäume zum Erhalt 

Bäume, die zum Erhalt festgesetzt sind, sind dauerhaft zu erhalten. Ersatzpflanzungen sind bei fehlender Standsicherheit 
oder Abgang eines zum Erhalt festgesetzten Baumes ausnahmsweise bis zu 1,50 m neben dem ursprünglichen Standort 
zulässig, wenn der Abstand aus gärtnerischen Gründen notwendig ist. 
 

 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung des Straßenbaukörpers 

Auf den hangzugewandten privaten Grundstücken, die nordwestlich an die neu geplante öffentliche Verkehrsfläche angren-
zen, ist zur Herstellung des Straßenbaukörpers eine Böschung oder Abtreppung mit Stützmauern mit einer Neigung von 
maximal 1:1,5 herzustellen. Ein Eingriff in den Böschungskörper / die Abtreppung ist ausnahmsweise zulässig, wenn gut-
achterlich nachgewiesen wird, dass der Straßenbaukörper in seiner Standsicherheit (Statik) durch den Eingriff nicht gefähr-
det wird.  
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Örtliche Bauvorschriften gem. § 89 BauO NRW 
 Technische Aufbauten 

Technische Aufbauten auf den Dachflächen von Gebäuden sind einzuhausen und optisch in die Fassadengestaltung einzu-
binden. 

 

 Abstandfläche 

Soweit festgesetzt, gilt für die Berechnung der Abstandflächen der im Bebauungsplan festgesetzte Wert der Geländeober-
kante (GOK) ohne Berücksichtigung der für die Geländemodellierung zulässigen Schwankungen um +/- 1,00 m.  
 

 Einfriedungen 

An den Grundstücksgrenzen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Einfriedungen aus Hecken zulässig. 
Die Hecken können mit Maschendraht- oder Stabgitterzäunen kombiniert werden, wenn diese zur privaten Grundstücksseite 
aufgestellt werden. Die Hecken sind als Schnitthecken herzustellen und zu entwickeln und dürfen die Höhe von maximal 
1,30 m nicht überschreiten.  
Es sind standorttypische Laubpflanzen zu verwenden wie: 

 Hainbuche - Carpinus betulus  

 Kornelkirsche – Cornus mas 

 Weißdorn-Arten - Crataegus spec. 

 Rot-Buche – Fagus sylvatica 

 Gewöhnlicher Liguster – Ligustrum vulgare 

 Alpen-Johannisbeere – Ribes alpinum 

 Apfelrose – Rosa rugosa 

 Wildrosen - Rosa spec. 

 Spiersträucher - Spiraea spec. 

 Gemeiner Schnellball – Viburnum opulus 
in den Qualitäten: (2 x v. mit Ballen 125-150 cm, 5 Stück pro laufenden Meter) 
 
Müllbehälterstandorte sind nach Möglichkeit in die Gebäude zu integrieren. Standorte außerhalb der Gebäude sind mit ma-
ximal 1,5 m hohen begrünten Mauern oder mit Hecken einzufrieden. Hierfür sind die oben genannten standorttypischen 
Laubpflanzen zu verwenden. Die Mauern sind bezüglich der Material- und Farbgestaltung an das Hauptgebäude anzupas-
sen. Eine Kombination der Hecken mit Maschendraht- oder Stabgitterzäunen ist zulässig.  
 

 Geländemodellierungen / Stützmauern / Böschungen 

Auf den privaten Grundstücken sind Stützmauern außerhalb der Baugrenzen zum Ausgleich von Höhenunterschieden zu-
lässig. Diese dürfen die Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Ausnahmsweise kann für notwendige Stützmauern von Tief-
garagenzufahrten von dieser Höhe abgewichen werden.  
 
Im Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Böschungen und Geländeabtreppungen mit Stützwänden auf den 
privaten Grundstücksflächen nicht steiler als im Verhältnis von 1:1,5 ausgebildet werden (siehe hierzu auch Punkt 13 der 
schriftlichen Festsetzungen). 
 

 Stellplatzfestsetzungen 

Bei der Errichtung der Anlagen im Plangebiet sind notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze herzustellen. Für die 
Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze für eine Wohnnutzung gilt im Plangebiet nicht 
die Stellplatzsatzung der Stadt Aachen, sondern folgende Festsetzungen: 

20 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956 Schriftliche Festsetzungen  
- Branderhofer Weg / Am Römerhof - Fassung zum Satzungsbeschluss  

9 

 
5.1 Ermittlung der Anzahl notwendiger Stellplätze 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird die Anzahl notwendiger Stellplätze mit 0,5 pro Wohneinheit festge-
setzt.  
Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplätze Nachkommastellen, sind die so ermittelten Werte 
jeweils auf ganze Zahlen kaufmännisch zu runden. 
 
5.2 Ermittlung der Anzahl notwendiger Fahrradabstellplätze 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird die Anzahl notwendiger Fahrradabstellplätze mit 3 pro Wohneinheit 
festgesetzt. 
 
5.3 Allgemeines 

Notwendige Stellplätze dienen dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche und sind in 
der gemeinschaftlichen Tiefgarage im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 30% der 
notwendigen Stellplätze sind mit einer Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge auszustatten. Die Mindestgröße von Stellplät-
zen werden gemäß der Sonderbauverordnung NRW bestimmt. 
 
Die Stellplätze müssen so angeordnet und ausgeführt werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und Lärm 
oder Gerüche das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung nicht über das zumutbare Maß hin-
aus stören. 
 
Notwendige Fahrradabstellplätze sind Flächen oder Gebäudeanlagen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb der 
öffentlichen Verkehrsflächen dienen und innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 herzustellen und dauer-
haft zu unterhalten sind. Notwendige Fahrradabstellplätze ermöglichen einen sicheren Stand und die Sicherung gegen 
Diebstahl und sind einzeln leicht zugänglich.  
 
Notwendige Fahrradabstellplätze weisen eine Größe von    

 mindestens 1,0 m² pro Fahrrad bei ebenerdig angeordneten Fahrradabstellplätzen, 

 mindestens 0,5 m² pro Fahrrad bei vertikalen Hängesystemen mit Hebeunterstützung, 

 mindestens 0,4 m² pro Fahrrad bei Doppelparksystemen mit höhenversetzter Einstellung der Vorderräder und Hebe-
unterstützung jeweils zuzüglich der notwendigen Verkehrsfläche auf.  

 
10 % der notwendigen Fahrradabstellplätze sind in einer Länge von mindestens 2,80 m und einer Breite von mindestens 
1 m zuzüglich der notwendigen Verkehrsfläche herzustellen.  
50 % der notwendigen Fahrradabstellplätze müssen ein regensicheres Abstellen ermöglichen.  
 
Notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme der Anlagen 
fertiggestellt sein und können auch innerhalb der gemeinschaftlichen Tiefgarage nachgewiesen werden.  
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Hinweise  
 

1. Kampfmittel 

Es ist nicht auszuschließen, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit einzustellen und umgehend die 
nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland (Mo.- Do. 7.00 – 15.50, Fr. 7.00 – 
14.00 Uhr) und außerhalb der Rahmendienstzeiten die Bezirksregierung Düsseldorf zu benachrichtigen. Erfolgen Erdarbei-
ten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., wird seitens des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes eine Sicherheitsdetektion empfohlen, die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst oder eines 
von ihm beauftragten Vertragsunternehmens durchgeführt werden muss. Hierfür ist Kontakt zur Bauverwaltung der Stadt 
Aachen aufzunehmen.  
(kampfmittel@mail.aachen.de) 
 
2. Bodendenkmäler 

Aufgrund der historischen Situation und der Ergebnisse der Voruntersuchungen werden im Plangebiet mit hoher Wahr-
scheinlichkeit archäologisch bedeutsame Funde und Befunde (Bodendenkmäler) vermutet. 
Der Vorhabenträger hat dort, wo er in den Boden eingreift, und wo sich nach wissenschaftlicher Vermutung Bodendenkmä-
ler befinden, deren vorherige wissenschaftliche Untersuchung, die Bergung von Funden und die Dokumentation der Be-
funde sicherzustellen. Die Kosten hierfür sind im Rahmen des Zumutbaren vom Vorhabenträger zu tragen (§ 29 Abs. 1 Satz 
1 DSchG NRW). Zur Umsetzung der archäologischen Untersuchung sind die Beauftragung einer archäologischen Fach-
firma sowie die Beantragung einer Grabungsgenehmigung nach § 13 DSchG NRW bei der Oberen Denkmalbehörde (Be-
zirksregierung Köln) notwendig. 
Die Genehmigung ist der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Aachen vor Beginn der Erdarbeiten vorzulegen. 
Beim Auftreten besonders bedeutender Bodendenkmäler ist mit deren Unterschutzstellung und damit einhergehend der 
Erhalt in situ zu rechnen, wenn daran ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht. In diesem Fall könnten Umplanun-
gen notwendig werden. 
Da im vorliegenden Fall das Auftreten auch komplexerer Befundstrukturen nicht ausgeschlossen werden kann, ist für die zu 
begleitenden Erdeingriffe ein ausreichender Zeitraum im Bauzeitenplan einzurechnen, um das Risiko von Stillstandkosten 
für nachfolgende Gewerke zu verringern. 
 
3. Schutzwürdige Böden 

Für die Erschließungsmaßnahmen ist eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich. Voraussetzung für den Erhalt der 
Bodenfunktionen ist die sachgerechte Behandlung des Bodens vor, während und nach den Baumaßnahmen. Wesentlich 
sind die fachgerechte Abgrabung und Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden während der Bauphase sowie deren 
fachgerechter Wiedereinbau und Herstellung der Bodenschichten. Dies betrifft vor allem die Arbeiten zu den Erschließungs-
maßnahmen (Kanal- und Straßenbau), zur Errichtung der Stellplätze und/oder Spielfläche sowie in den Vorgärten. Dazu ist 
ein entsprechendes Bodenschutzkonzept gem. DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) 
zu erstellen und mit dem Fachbereich Klima und Umwelt abzustimmen.  
 
4. Bodenbeschaffenheit 

Die Baugrundkarte des Aachener Stadtgebietes 1 : 5.000 (Blatt Aachen Südost, 1992) verzeichnet auf dem Gelände im na-
türlichen Bodenprofil einheitlich oberkretazische Verwitterungstone des Kohlenkalks über dem anstehenden Grundgebirge 
aus Kohlenkalk des Unterkarbons, wobei eine zusätzliche Überdeckung mit Lösslehm vorkommen kann. Die Verwitterungs-
tone werden als fette, meist rote Tone mit unregelmäßigen Auftragungen von Dolomit und Kalkstein sowie Schlottenfüllun-
gen aus weißen und grünen Sanden beschrieben. 
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Die Lösslehmüberdeckung kann Mächtigkeiten von 2 m erreichen, bereichsweise jedoch auch fehlen. Die Verwitterungstone 
sind bis in einer Geländetiefe von rund 5 m dargestellt. Auf Grund der Nutzungssituation des Geländes sind oberflächennah 
anthropogene Nutzungsspuren vorhanden („Stadtboden“). 
Die beschriebene Schichtenfolge besitzt nach der geologischen Karte lediglich in den Festgesteinen des Grundgebirges ab 
5 m unter Gelände ein Grundwasservorkommen, dessen lokale Vorflut der Gillesbach etwa 300 m nordwestlich des Plange-
bietes bildet. Zusätzlich zu diesem Grundwasser treten in den nur gering wasserdurchlässigen Deckschichten aus Lösslehm 
und Verwitterungstonen je nach Jahreszeit niederschlagsabhängige Staunässebildungen auf. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass unverwitterter Kalkstein schollen- oder rippenartig bis in geringe Tiefen unter 
Geländeoberkante in den Verwitterungstonen und -sanden anstehen kann. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sollte ein Baugrundgutachten vom Vorhabenträger beauftragt werden. Zu-
dem wird empfohlen, die Baugrubensohlen vom Baugrundgutachter abnehmen zu lassen. 
 
5. Kriminalprävention 

Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen Maßnahmen auch sicherheitstechnische Maßnahmen an Häu-

sern berücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK 44) bietet kostenfreie Beratungen über kriminalitäts-

mindernde Maßnahmen an. Eine Terminabsprache unter der Telefonnummer der Polizeilichen Beratungsstelle KK KP 

/ O – Kriminalprävention/Opferschutz – unter 0241 / 9577 – 34401 ist erforderlich. 
 
6. Starkregenhinweiskarte 

Gemäß der Starkregenhinweiskarte des Landes NRW, zur Verfügung gestellt vom Bundesamt für Kartographie und Geodä-
sie (https://geoportal.de/map.html), bestehen für einzelne Bereiche der Grundstücke Überflutungsgefahren durch Mulden 
und Absenkungen. Diese Gefahren sind bereits vorhanden und werden nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst. Es wird 
darauf hingewiesen, dass neben der Festsetzung der Geländehöhen im Bebauungsplan geeignete Schutzmaßnahmen 
durch den/die jeweilige*n Eigentümer*in zu treffen sind. 
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Anlage zu den schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 956 

 

Lärmschutz 
Für die Berechnung der Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen (gemäß DIN 
4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018) wurden bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes der maßgebliche Außenlärmpegel in dB(A) bei freier Schallausbreitung für die Tag-Situation und die 
Nacht-Situation ermittelt. Da die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt, 
ist zur Bemessung der ungünstigere Nachtzeitraum heranzuziehen. Die höchsten Belastungen ergeben sich aus den Be-
rechnungen für das 3. OG. Dieses wird als Worst-Case-Szenario zugrunde gelegt. Die maßgeblichen Außenlärmpegel in 
den jeweiligen Lärmpegelbereichen sind in nachfolgender Karte als Auszug der gutachterlichen Stellungnahme zur Ge-
räuschsituation vom 11.10.2021 von der ACCON Köln GmbH wie folgt dargestellt: 
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Bei freier Schallausbreitung wird im gesamten Plangebiet der Beurteilungspegel von 45 dB(A) in der Nachtzeit überschrit-
ten. 
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1. Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Mit einer Größe von ca. 11.742 m² liegt das Plangebiet zwischen Gillesbachtal und Adenauer Allee südlich des Frankenber-
ger Viertels und östlich von Burtscheid im Stadtbezirk Aachen-Mitte. Die Entfernung zur Innenstadt / Dom beträgt ca. 2,5 
km. Die nähere Umgebung ist geprägt durch eine Einfamilienhausbebauung. Im Süd-Osten grenzen an das Plangebiet eine 
kirchliche Einrichtung und vier Mehrfamilienhäuser, teils für betreutes Wohnen, an. Gegenüberliegend des Forster Weges 
befinden sich eine große Sportanlage und ein Campingplatz.  
 
Das Plangebiet wird begrenzt durch den Forster Weg, den Branderhofer Weg, die Straßen Am Branderhof und Am Römer-
hof. Als identitätsstiftendes Merkmal befindet sich das denkmalgeschützte Gut Branderhof auf dem Areal des Plangebietes, 
das bereits heute als Kindertagesstätte und als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum genutzt wird. Teile des Gutshofes 
warten derzeit auf eine Sanierung, um alle vom Verein Gut!Branderhof e.V. angestrebten Nutzungen anbieten und den Be-
trieb als Nachbarschafts- und Begegnungszentrums voll aufnehmen zu können.  
 
Im Jahr 2014 sind einzelne an die Hofanlage angrenzende Gebäude niedergelegt worden, die seinerzeit der Nutzung als 
Reitsportanlage gedient haben. Die Freiflächen sind weitestgehend uneben und mittlerweile begrünt; die bauliche Struktur 
des Dreikanthofes ist schon von Weitem sichtbar. Um das Grundstück einer Neubebauung zuführen zu können, ist im Zu-
sammenhang mit der vorhandenen Hanglage eine Modellierung des Geländes notwendig. Der Höhenunterschied zwischen 
dem Forster Weg und der süd-östlichen Plangebietsgrenze beträgt circa 9 m. 
 
1.2 Regionalplan 

Die im Regionalplan dargestellten Bereiche bestimmen die allgemeine Größenordnung und annähernde räumliche Lage; 
eine Festlegung der tatsächlichen Flächennutzung und ihrer Darstellung geschieht im Flächennutzungsplan.  
Es besteht eine Anpassungspflicht der Bauleitplanung an den Regionalplan.  
 
Der derzeit gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen (GEP Region Aachen), stellt 
den Bereich als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Eine Entwicklung von Wohnbauflächen steht den landesplaneri-
schen Zielsetzungen des Regionalplanes nicht entgegen.  
 
1.1 Masterplan Aachen*2030 

In seiner Sitzung im Dezember 2012 hat der Rat der Stadt Aachen den Masterplan AACHEN*2030 als Ausdruck eines ge-
meinsamen Grundverständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption beschlossen. Gemäß §1 Abs.6 Nr.11 BauGB 
werden die Ergebnisse dieses Planes im Sinne der gemeindlichen Selbstbindung als städtebauliche Entwicklungskonzep-
tion in der Bauleitplanung berücksichtigt. Er erfüllt die Funktion eines strategischen Instrumentes, welches einen Rahmen 
für die zukünftige Entwicklung unter Betrachtung unterschiedlicher Handlungsfelder absteckt.  
 
Für den Bereich Branderhofer Weg und Am Römerhof wird Handlungsbedarf im Rahmen der Handlungsfelder Wohnen, 
Lebensumfeld sowie Natur und Umwelt gesehen. 
Für das Handlungsumfeld Wohnen besteht Bedarf mit Fokus auf eine Unterstützung des Generationenwechsels im Woh-
nungsbestand. 
Hinsichtlich des Lebensumfeldes und der hiermit einhergehenden Lebensvielfalt gilt es, unter dem Aspekt der sozial ge-
rechten Stadt diesen Bereich als Lebensraum mit vorrangigem Handlungsbedarf zu betrachten und dessen Entwicklung 
entsprechend zu forcieren. 
Unter dem Gesichtspunkt von Natur und Umwelt – Teilaspekt Boden, Wasser, Klima gilt es, den Fokus auf den vorhande-
nen ökologisch tragfähigen Siedlungsraum zu legen. Der Planbereich liegt innerhalb der Abgrenzung des Kurgebietes mit 
besonderen lufthygienischen Anforderungen, die es bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen gilt. 
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Darstellung Hauptplan FNP AACHEN*2030 (2022) 

Darstellung Beiplan FNP AC*2030 (2022) 

1.2 Flächennutzungsplan AACHEN*2030 der Stadt Aachen 

Der Flächennutzungsplan schafft als vorbereitender Bauleitplan ein umfassendes, die gemeindliche Planung integrierendes 
Bodennutzungskonzept. Er zeigt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet auf und ist seit dem 
27.01.2022 uneingeschränkt rechtswirksam. 
Er besteht aus einem Hauptplan, einem Beiplan sowie Begründung und Umweltbericht mit entsprechenden Anlagen und 
Dossiers sowie einer zusammenfassenden Erklärung. 
 

Hauptplan FNP AC*2030 
Im Flächennutzungsplan AACHEN*2030 ist das Plangebiet als Wohnbaufläche darge-
stellt. Der Bereich liegt innerhalb des nachrichtlich dargestellten Kurgebietes.  
Grundzug der Planung ist, zukünftig hier Wohnbebauung zu ermöglichen. 
 
 
 
 

 
Darstellung Beiplan FNP AC*2030 
Der Beiplan zum Flächennutzungsplan Aachen*2030 trifft keine ergänzenden  
Aussagen / Kennzeichnungen zum Planbereich. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan 1988 der Stadt Aachen, der seit dem 17.08.1988 rechtskräftig ist, besteht aus der Entwicklungskarte 
(M 1:15.000), der Festsetzungskarte (M 1:5.000) und den textlichen Darstellungen und textlichen Festsetzungen mit Erläu-
terungsbericht. Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsgültigen Landschaftsplanes 1988 und ebenso nicht 
im Geltungsbereich des sich in der Neuaufstellung befindlichen Landschaftsplanes. 
 
1.4 Bestehendes Planungsrecht 

Es handelt sich um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Baugesetzbuch. Um dem Denkmalschutz aus-
reichend Rechnung zu tragen und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, soll ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden.  
 
2. Anlass der Planung 

Der Gutshof entstand 1513 als Pachthof der Herren von Burg Frankenberg. 1937 hat die Stadt Aachen den Hof erworben 
und verpachtet. Von 1960 bis August 2013 wurde der Hof als Reiterhof zur Unterbringung von Pferden und zu Reitsportzwe-
cken genutzt. Da der Hof den Anforderungen an eine moderne Reitsportanlage nicht mehr gerecht wurde, hat der Pächter 
die Nutzung an diesem Ort aufgegeben. Seit Anfang September 2013 befindet sich das Areal wieder im Besitz der Stadt 
Aachen, die die unter Denkmalschutz stehende Doppelscheune zur Nutzung als Kindertagesstätte zwischenzeitlich veräu-
ßert hat. Die nicht denkmalgeschützten Gebäude wurden Ende 2014 niedergelegt. Da es sich weitestgehend um städtische 
Flächen handelt, soll nun die Chance ergriffen werden, ein Wohngebiet zu entwickeln, das Wohnen und Quartiersentwick-
lung in einem engen Zusammenhang denkt. 
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3. Ziel und Zweck der Planung 

3.1 Allgemeine Ziele 

Seit dem Jahr 2014 existieren Beschlüsse des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses sowie des Planungsausschus-
ses, das Gelände des ehemaligen Reiterhofs am Branderhofer Weg 55 nach Aufgabe des Reitbetriebes zu einem Wohnge-
biet zu entwickeln. Maßgabe war, dass einerseits eine Grundstücksvergabe an Baugruppen erfolgen und andererseits die 
denkmalgeschützte Hofanlage in ihrer baulichen Substanz langfristig identitätsstiftend für das Quartier erhalten werden 
sollte.  
 
Im Jahr 2015 gründete sich der Verein „Gut! Branderhof e.V.“ mit dem Ziel, den denkmalgeschützten Gutshof zu einem le-
bendigen Zentrum der Begegnung und gelebten Nachbarschaft zu entwickeln. Eine Teilfläche der Hofanlage wurde zum 
Zwecke der Schaffung eines neuen Standortes für die Kindertagesstätte „Kind & Kegel“ an einen Investor veräußert. 
 
Durch die Vergabe der Grundstücke an Bau- und Wohngruppen in Kombination mit dem Nachbarschafts- und Begegnungs-
zentrum ist ein deutlicher Mehrwert für das Quartier zu erwarten. Erfahrungen zeigen, dass Bau- und Wohngruppen eine 
qualitativ hochwertige Architektur schaffen und kreative Konzepte für die Nutzung und Gestaltung ihrer Projekte entwickeln 
können. Dadurch werden Räume intensiver genutzt und es entstehen lebendige und stabile Nachbarschaften. Aufgrund 
ihres gemeinwohlorientierten Ansatzes haben Bau- und Wohngruppen eine Impulswirkung in das umgebende Quartier. 
Im Rahmen des Qualifizierungsprozesses konnten fünf interessierte Baugruppen gewonnen werden, welche ihr Interesse 
zur Realisation experimentellen Wohnbaus im Baugebiet „Branderhofer Weg / Am Römerhof“ bekundet haben. Zudem 
schlossen sie sich zur „Siedlungsgemeinschaft Branderhof“ zusammen. Ihre Vorstellungen sowie Bedarfe haben die Bau-
gruppen jeweils in einem Letter of Intent sowie einer gemeinsamen Willensbekundung erläutert. Die Einrichtung von Ge-
meinschaftsräumen, die Schaffung von gemeinschaftlichen Freiräumen, die Nutzung alternativer Mobilität und gemeinsamer 
Infrastruktur spielen in der Planung eine wichtige Rolle. Zudem wollen sich die Bau- und Wohngruppen am Aufbau und Be-
trieb des Nachbarschafts- und Begegnungszentrums am Branderhof beteiligen.  
 
Der Gutshof soll als „Klammer“ zwischen den einzelnen Projektbausteinen fungieren, die gemeinsam Antworten auf Heraus-
forderungen wie den demografischen Wandel, die Wohnraumknappheit – insbesondere auch im Bereich des öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus – und eine zunehmende Anonymität bieten. 
 
Es ist geplant, dem bestehenden Wohnraumbedarf mit Geschosswohnungsbau zu begegnen, der sich an der vorhandenen 
Bebauung orientiert, die sich süd-östlich des Plangebietes befindet. Dabei ist der Umgebungsschutz des unter Denkmal-
schutz stehenden Gutes Branderhof ausreichend zu berücksichtigen und seine identitätsstiftende Wirkung zu bewahren. 
 
3.1.1 Hintergründe 

Aachener Wohnungsmarkt 
Der Aachener Wohnungsmarkt ist angespannt. Die Daten und Indikatoren im Aachener Wohnungsmarktbericht 2021 sowie 
aus weiteren Erhebungen und Studien (Landesgutachten für Gebietskulisse Wohnraumförderung, Wohnungsbedarfsprog-
nose) machen deutlich, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt in Aachen verschärft hat. Preiswerter Wohnraum wird 
rar.  
Parallel zu dieser Entwicklung schrumpft in Aachen der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen, die von Haushalten 
mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) bezogen werden dürfen, kontinuierlich.  
Auch muss in den Blick genommen werden, dass die sehr dynamischen Preisentwicklungen auf dem Mietwohnungsmarkt in 
Aachen mittlerweile verschiedenste Zielgruppen treffen. Für Familien, die aufgrund ihrer höheren Flächenbedarfe hohe 
Mietbelastungen zu erwarten haben, wird die Finanzierbarkeit des Wohnraums zu einer Alltagsbelastung und die Suche 
nach geeignetem, bezahlbarem Wohnraum zu einer großen Herausforderung. Je höher die Anzahl der Haushaltsmitglieder 
und damit je höher der Wohnflächenbedarf, desto schwieriger gestaltet sich die eigenverantwortliche Wohnraumversorgung. 
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Daneben wird auch für eine wachsende Zahl von Senior*innen die Wohnraumsuche zu einer Problematik. Altersgerechten, 
barrierearmen Wohnraum zu finden ist mühsam, die Finanzierbarkeit einer solchen Wohnung, aber auch der bisherigen 
eigenen Wohnung, wird angesichts steigender Mietpreise schwierig. In vielen deutschen Großstädten lässt sich beobach-
ten, dass ein dem Preisdruck geschuldeter Umzug in kleinere (und nicht zwangsläufig besser ausgestattete) Wohnungen 
bei dieser Personengruppe die Folge ist.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die drohenden Versorgungsengpässe am Wohnungsmarkt Aachens längst 
nicht mehr nur ein Thema im öffentlich-geförderten Wohnungsbereich und für die Zielgruppe der Wohnberechtigungsschein-
Berechtigten sind. Vielmehr besteht für das Segment des preiswerten Wohnraums ein hoher, heterogen gestalteter Nachfra-
gedruck, dem sich die Stadt Aachen stellen muss.  
 
Flächenknappheit 
Boden ist ein unverzichtbares Gut für die Lebensraumschaffung von Menschen; er ist jedoch nicht vermehrbar und im Rah-
men der Grenzen einer Kommune absolut limitiert. Die oben geschilderte Problemlage auf dem Aachener Wohnungsmarkt 
ist auch ein Resultat steigender Bodenpreise und wirtschaftlicher Interessen bei gleichzeitiger Flächenknappheit und stei-
genden Baukosten. 
 
Der Flächennutzungsplan AACHEN*2030 stellt insgesamt 84 ha neue Flächen für Wohnungsbau dar. Im Vergleich zu dem 
ermittelten zusätzlichen Bedarf auf Basis der Wohnraumprognose des Büros Quaestio von 178,1 ha bleibt ein Delta von 94 
ha, das im Stadtgebiet nicht abgedeckt werden kann. Die Endlichkeit der Fläche und die zukünftig schrumpfenden Möglich-
keiten für große Vorhaben der Wohnraumentwicklung sind eine der großen Herausforderungen für das Wohnen in Aachen. 
 
Zu der Herausforderung knapper Flächen kommt hinzu, dass die Anzahl der Haushalte in Aachen wächst, was zu einem 
zunehmenden Flächenbedarf beim Wohnen führt. Dies hängt maßgeblich mit dem anhaltenden Trend zum 1-Personen-
Haushalt an. Der Anteil stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Diese machen mittlerweile 58,1 % aller Aachener 
Haushalte aus. Hier spiegelt sich der gesamtgesellschaftliche Trend zum Ein-Personen-Haushalt wider, der einen wesentli-
chen Einfluss auf die Wohnungsnachfrage in Aachen hat. Demgegenüber sinkt die Zahl der Haushalte mit Kindern – trotz 
allgemeiner Zunahme der Haushalte – stetig auf nur noch 20.333 Haushalte. Der Anteil an allen Haushalten liegt somit bei 
nur noch 13,6 % (2010 = 16,0 %).   
 
Zusammenfassend stehen schrumpfende Flächenreserven steigenden Nachfragesituationen durch Bevölkerungswachstum 
und wachsender Anzahl von Ein-Personen-Haushalten gegenüber. Umso bedeutsamer wird damit die Frage der optimalen, 
bedarfsgerechten Ressourcennutzung noch vorhandener Flächenreserven. Dies betrifft sowohl die Quantität möglicher un-
terzubringender Wohneinheiten auf den Flächen als auch die bedarfsgerechte Durchmischung für die verschiedensten Ziel-
gruppen, die am Aachener Wohnungsmarkt Wohnraum suchen.  
 
Quartiersbezug allgemein und in der Beverau  
Wohnraumschaffung als Herausforderung und die Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung der lokalen Sozialstruktur 
müssen konzeptionell verzahnt werden, da Wohnbauprojekte maßgeblich und vor allem langfristig die lokalen Sozialstruktu-
ren der Stadt beeinflussen. Durch die Verknüpfung von sozial- und wohnraumplanerischen Ansätzen kann Wohnungsbau 
bedarfsgerecht und quartiersorientiert geplant und umgesetzt werden.  
Wesentliche Zielsetzung ist die Schaffung bedarfsorientierter, nachhaltiger Wohn- und Lebensraumstrukturen. Gleichzeitig 
muss die Quartiersperspektive mit der Gesamtbetrachtung des Stadtraums verzahnt werden. Insgesamt gilt es, sozio-öko-
nomisch bedingte Segregation zu verringern und starke Gentrifizierungseffekte zu verhindern.  
 
Ein Instrumentarium, um diesen Effekt zu erreichen – bezahlbaren Wohnraum schaffen und Segregation verhindern – ist die 
Quotenregelung der Stadt Aachen. Danach muss bei Vergabe städtischer Grundstücke im Wohnungsbau in der Regel ein 
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Anteil von 40 % nach Maßgabe der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes NRW bebaut werden. Bezieht man die 
durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen ein, sind mehr als die Hälfte der Aachener Bevölkerung berechtigt, einen 
Wohnberechtigungsschein zu erhalten (Einkommensgruppe A und B) und können geförderten Wohnraum beziehen. Die 
Quotenregelung sichert somit mehr als der Hälfte der Aachener Bevölkerung den Zugang zu adäquatem, bezahlbarem 
Wohnraum und ist damit ein für die Stadtgesellschaft in ihrer Gesamtheit nicht weg zu denkendes Instrument der Wohn-
raumsicherung für alle Aachener*innen.  
 
Im Lebensraum Beverau ist eine besonders geringe Versorgungsquote mit öffentlich gefördertem Wohnraum zu beobach-
ten. So sind dort lediglich 38 entsprechende Wohneinheiten verortet – damit sind nicht einmal 2 % aller hier ansässigen 
Haushalte mit bezahlbarem Wohnraum versorgt. Weiter zur Gefährdung der Wohnraumversorgung für Zielgruppen mit nied-
rigen Einkommen trägt der Wegfall von 24 dieser öffentlich geförderten Wohneinheiten bei, die bis 2030 aus der Mietpreis- 
und Belegungsbindung fallen werden. Für einkommensschwache Haushalte hat dies zur Konsequenz, dass für sie bei ei-
nem Fortschreiten dieser Entwicklung absehbar weder im öffentlich geförderten noch auf dem freien Wohnungsmarkt aus-
reichender Wohnraum in der Beverau zugänglich ist. Die durchschnittlichen Angebotsmietpreise sind in den letzten fünf Jah-
ren in der Beverau um 17,0 % (2014/15 – 2019/20, Quelle: empirica-systeme) auf 9,92 €/m² angestiegen. Der Zugang zu 
Wohnraum auf dem freien Markt wird damit für einkommensniedrige Haushalte sowie für Haushalte mit Kindern (und damit 
einem erhöhten Flächenbedarf) stadtweit, aber insbesondere im Untersuchungsgebiet erheblich erschwert. Aufgrund der 
Bedarfslage im Quartier soll bei den Grundstücken, die sich im städtischen Besitz befinden, eine analoge Anwendung des 
Quotenbeschlusses in der Gesamtkonzeptionierung erfolgen.  
 
Dies wird auch zu einer angemessenen sozialen Durchmischung im Quartier beitragen.  Die soziökonomischen Daten der 
Beverau zeigen auf, dass durch die Schaffung von Wohnraumangeboten für Geringverdienende / Leistungsbeziehende 
keine Segregationseffekte zu erwarten sind. Die Beverau ist sozioökonomisch sehr stabil. Die Quote der Leistungsbezie-
henden der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB 2) (SGBII-Bezieher) lag 2016 
mit 8,5% unter dem städtischen Durchschnitt von 10,3%. Bei der Kinderarmutsquote (Sozialgeldempfänger unter 15 Jahren) 
lag der Wert mit 0,8% zudem sehr deutlich unter dem Aachener Durchschnitt von fast 22%. 
 
Die Kombination von Wohnraumschaffung und integrierender Quartiersentwicklung wird in dem Projekt Branderhof insge-
samt sehr innovativ und nachhaltig geplant und hat daher für die Stadt Aachen einen zukunftsweisenden Charakter. Die 
Ansätze zur Entwicklung neuer, innovativer Wohnangebote für verschiedene Lebensstilgruppen schaffen Raum für neue 
Wohn- und Gemeinschaftsideen. Kombiniert mit dem Gutshof als Nachbarschaftszentrum stellt dieses Projekt für das 
Wohnquartier Beverau einen wichtigen Schritt zur Bewältigung des lokalen, demographischen Alterungsprozesses dar. Das 
Quartier Beverau weist mittlerweile einen Altersmedianwert von 49 auf (Vergleichswert 2007: 46). Das bedeutet, dass 50% 
der lokalen Bevölkerung über 49 Jahre alt ist. Aachen insgesamt liegt derzeit bei einem Wert von 37. Der demographische 
Alterungsprozess ist in Beverau damit deutlich zu spüren. Angestrebt wird ein städtebauliches Vorzeigeprojekt, in dem Woh-
nen, Wohnumfeld, Quartier zusammen mit demographischen Herausforderungen im Einklang stehen. 
 
Potentiale gemeinschaftlicher Wohnprojekte 
Gemeinschaftliche Wohnprojekte verbinden langfristig bezahlbares Wohnen, das demokratisch gestaltet werden kann, mit 
dem Wunsch nach Teilhabe in einer solidarischen Gemeinschaft, in der man Unterstützung erfährt und dazu gehört. Nach-
barschaften sind in Zeiten sich auflösender Familienstrukturen zunehmend wichtige Gemeinschaften mit besonderem Wert 
und fangen oft in akuten Krisen oder sozialen Notlagen durch ihre gegenseitige soziale Unterstützung erste Schwierigkeiten 
auf. Durch den selbstorganisierten Entwicklungsprozess der Projekte, in denen die Gemeinschaft schon vor dem Einzug 
entsteht, wird eine besondere Identität geschaffen, die solche Projekte prägt. Es werden passgenaue Lösungen für den 
Standort, die Bewohner*innengruppe sowie die gesellschaftlichen Fragen geschaffen und dabei entsteht oft eine natürliche, 
vielfältige, soziale Mischung in der Bewohner*innenschaft wie sie kaum in klassischen Investor*innenprojekten zu finden ist. 
Bei den aktuellen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz verfolgen gemeinschaftliche Wohnprojekte 
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vorbildliche ökologische Lösungen. Hier werden in direkter Nutzer*innenbeteiligung wertvolle, zeitgemäße Lösungen entwi-
ckelt. Wenn Bewohner*innen ihre Häuser mitentwickeln, bringen sie ihren Bedarf ein und es können neue, innovative Wohn-
konzepte entstehen, die sich den aktuellen Herausforderungen stellen. Die Gemeinschaften von Wohnprojekten identifizie-
ren sich zudem meist stark mit ihrem (Lebens-) Umfeld und sorgen so auch für soziale Stabilisierung in Quartieren. Deshalb 
sind gemeinschaftliche Wohnprojekte ein wichtiger Baustein für lebenswerte, lebendige und nutzungsgemischte Quartiere. 
 
3.2 Ziel der Planung 

Mit der Entwicklung eines Wohngebietes soll eine innerstädtische Fläche einer neuen Nutzung zugeführt werden. Mit dem 
Bebauungsplan wird auf den Freiflächen im Plangebiet Planungsrecht für Wohnungsbau geschaffen. Gleichzeitig wird das 
bestehende Gut Branderhof nachrichtlich im Bebauungsplan als Denkmal übernommen und wichtige Sichtachsen im Be-
reich des Forster Weges, der Straße Am Römerhof und Branderhofer Weg mit den Festsetzungen im Bebauungsplan bau-
lich freigehalten, um das Denkmal aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen zu können und um seine identitätsstiftende 
Wirkung im Ortsgefüge best möglich zu bewahren. 
 
Die Entwicklung eines Wohngebietes mit Geschosswohnungsbau und die damit einhergehende Nachverdichtung / Wie-
dernutzbarmachung der Freifläche werden dazu beitragen, den hohen Bedarf an Wohnraum in der Stadt Aachen zu decken 
und eine bedarfsgerechte Durchmischung für die verschiedensten Zielgruppen sicher zu stellen. Aus diesem Grund wird 
Geschosswohnungsbau als freifinanzierter und öffentlich geförderter Wohnungsbau entstehen. 
Für die Umsetzung dieser Ziele wird neben der Vergabe der Grundstücke über Erbbaurechtsverträge ein Bebauungsplan 
mit städtebaulichem Vertrag aufgestellt, der aus zwei Teilen besteht:  
 
Einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 (3) Baugesetzbuch 
Für den Bereich des unter Denkmalschutz stehenden Branderhofes wird ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt. Dieser 
einfache Bebauungsplan sichert planungsrechtlich die vorhandene Nutzung, übernimmt nachrichtlich die unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude und trifft Festsetzungen zu Einfriedungen und den Anschluss an die neu geplante öffentliche 
Verkehrsfläche. Eine Bebauung soll in diesem Bereich nicht schlechthin ausgeschlossen werden. Dennoch werden keine 
Festsetzungen zur Größe und Anordnung der Gebäude getroffen, so dass auf die Festsetzung von Baugrenzen, der Gebäu-
dehöhe und einer Grundflächenzahl verzichtet wird. Ergänzend zu den Festsetzungen ist für diesen Bereich des Plange-
biets für die planungsrechtliche Beurteilung § 34 Baugesetzbuch anzuwenden. Diese Regelung wird als ausreichend ange-
sehen, da jede Erweiterung nur in Abstimmung mit der Denkmalpflege möglich ist. Eine bauliche Erweiterung darf das Er-
scheinungsbild des Denkmals nicht beeinträchtigen oder die historische Situation verunklären. Eine denkmalrechtliche Er-
laubnis gemäß § 9 DSchG ist einzuholen.  
 
Mit dem Verzicht auf die Festsetzung eines Maßes der baulichen Nutzung wird eine größere Flexibilität baulicher Änderun-
gen für mögliche Folgenutzungen oder Bedarfsänderungen hergestellt, die heute noch nicht abzusehen sind.  
 
Qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 (1) Baugesetzbuch 
Für die übrigen Freiflächen wird ein qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 (1) Baugesetzbuch aufgestellt, der Festset-
zungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, der öffentlichen Verkehrsfläche usw. enthält. Für diesen Bereich ist die Auf-
stellung eines qualifizierten Bebauungsplanes erforderlich, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine neue Er-
schließung und Bebauung schafft und dem Umgebungsschutz des Denkmals ausreichend Rechnung trägt. 
 
Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch  
Der Bebauungsplan dient der Innenentwicklung und Nachverdichtung. Er wird demnach als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß §13a BauGB ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltbericht aufgestellt. Dieses Verfahren ist zu-
lässig, da die Größe der geplanten Grundfläche weniger als 20.000m² beträgt und keine Vorhaben geplant sind, die eine 
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Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründen oder dem Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 
widersprechen.  
 
Städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 Baugesetzbuch 
Mit der Siedlungsgemeinschaft Branderhof GbR wird vor Satzungsbeschluss ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Über 
den städtebaulichen Vertrag werden unter anderem ein Anteil von 40% öffentlich gefördertem Wohnungsbau, Ausgleichs-
zahlungen für die Aufwertung vorhandener öffentlicher Kinderspielplätze, die Umsetzung einzelner Elemente der Freiflä-
chenplanung, eine bodenkundliche Baubegleitung und als Mindeststandard der Gebäude das Effizienzhaus 40 gemäß der 
„Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG)“ gesichert.  
 
Privatrechtliche Sicherung verschiedener Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept 
Das von der Siedlungsgemeinschaft und dem Verein Gut!Branderhof e.V. entwickelte und mit der Verwaltung abgestimmte 
alternative Mobilitätskonzept soll nach Satzungsbeschluss privatrechtlich gesichert werden. Ziel ist es, langfristig das Mobili-
tätsverhalten der Bewohner des Quartiers und der Besucher über verschiedene Mobilitätsangebote zu ändern und den CO2-
Ausstoß zu reduzieren. Hierfür werden unter anderem Carsharing-Parkplätze und eine Bikesharing-Station realisiert sowie 
ein Mobilitätsbudget eingerichtet. Mit dem Mobilitätskonzept und den damit verbundenen Maßnahmen soll erreicht werden, 
dass mit 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit der Stellplatzbedarf gedeckt wird. 
 
4. Städtebauliches Konzept  

Der „Baublock“, der von den Straßen Forster Weg, Am Römerhof, Am Branderhof und Branderhofer Weg umschlossen 
wird, hebt sich durch die vorhandene Bebauung bereits heute vom übrigen Siedlungsgefüge mit einer vorherrschenden Rei-
henhausbebauung ab und soll in Anlehnung an die angrenzenden Mehrfamilienhäuser süd-östlich des Plangebiets durch 
drei- bis viergeschossige Gebäude ergänzt werden, die eine Antwort auf den vorhandenen Wohnraumbedarf geben. Dabei 
wird das Gut Branderhof als denkmalgeschütztes Gebäude durch Sichtachsen vom öffentlichen Straßenraum aus best mög-
lich freigestellt, um seine identitätsstiftende Wirkung zu bewahren.  
 
Die geplanten Neubauten orientieren sich an der Orthogonalität des Branderhofes und gruppieren sich auf zwei Seiten mit 
Abstand durch eine öffentliche Verkehrsfläche und eine gärtnerisch zu nutzende Gemeinschaftsfläche um diesen herum. 
Wichtige Sichtachsen auf den Branderhof im Bereich des Forster Weges, der Straße Am Römerhof und am Branderhofer 
Weg werden durch die Festsetzungen unter anderem von Gemeinschafts- und privaten Grünflächen baulich freigehalten, so 
dass das Gut Branderhof innerhalb des Ortsgefüges weiterhin als wichtiger Fixpunkt wahrnehmbar sein wird. Um den Guts-
hof nicht nur als Baudenkmal, sondern auch in seiner Funktion als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum in den Mittel-
punkt des Quartiers zu rücken, wird eine neu geplante öffentliche Wegeverbindung die Straßen Am Römerhof und Brander-
hofer Weg miteinander verbinden, um damit einen besseren Anschluss der Siedlung „Beverau“ an den Gutshof herzustel-
len. 
 
Die Topographie des Geländes wird für die Errichtung einer Gemeinschaftstiefgarage genutzt, die über die Straße In den 
Zwanzigmorgen erschlossen und im Zentrum des Plangebietes, teilweise unterhalb der neuen Gebäude, verortet wird. Die 
Dächer der Tiefgarage, die außerhalb der überbaubaren Flächen liegen, können somit im Zusammenhang mit der festge-
setzten Geländehöhe eine höherwertige Nutzung als gemeinschaftlicher Freiraum erfahren. Dieser soll mit dem angrenzen-
den Grundstück des Gutes Branderhof verzahnt werden, um die Idee eines gemeinschaftlichen Quartiers auch in der Frei-
raumgestaltung zum Ausdruck zu bringen. Um eine bessere Erreichbarkeit für die Bewohner*innen des allgemeinen Wohn-
gebietes WA 2 herzustellen, wird eine fußläufige Erschließung der Tiefgarage auch über diesen Bereich ermöglicht. 
 
Für alle neu geplanten Gebäude werden begrünte Flachdächer festgesetzt, die im Kontrast zur vorherrschenden Sattel-
dachlandschaft stehen und eine Antwort auf die notwendige Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung von Wohnraum geben und 
dem Ruf nach einer flexiblen Grundrissgestaltung für verschiedene Zielgruppen nachkommen.  
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Die geplanten Gebäude Am Römerhof treppen sich zum Forster Weg hin ab und nehmen durch die festgesetzten maxima-
len Gebäudehöhen die vorhandene Hanglage auf. 
 
4.1 Erschließung  

Verkehr 
Das Plangebiet grenzt an die Straßen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof. Die ge-
ringen Gehwegbreiten im Bereich der Straßen In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof sollen mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes auf ein Maß von 2,50 m erweitert werden, indem an die Straßen angrenzende Grundstücksteile als öffentli-
che Verkehrsflächen festgesetzt werden. Hierdurch kann die Qualität der fußläufigen Erschließung insgesamt im Quartier 
verbessert werden. Im Bereich der Straße Am Römerhof werden zusätzliche Parkplätze entstehen, die als Besucherpark-
plätze für das Quartier dienen.  
 
Die neu geplante öffentliche und verkehrsberuhigte Verkehrsfläche wird die Straßen Am Römerhof und Branderhofer Weg 
miteinander verbinden und die „Beverau“ besser an das Nachbarschafts- und Begegnungszentrum anschließen. Die Wege-
verbindung dient der Erschließung der angrenzenden Gebäude und der Nutzung für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. 
Vorgesehen ist eine ungefähr mittig angeordnete Abpollerung, um Durchgangsverkehre von PKW zu vermeiden und die 
Querung der Verkehrsfläche für die Bewohner*innen zu erleichtern. Müllabfuhr und Feuerwehr werden die öffentliche Ver-
kehrsfläche durchgängig nutzen können, um ein Rückwärtsfahren oder das Anlegen eines Wendehammers zu vermeiden. 
Auf die Anlage von Parkplätzen soll verzichtet werden. Stattdessen sollen Fahrradbügel errichtet werden, um die alternative 
Mobilität zu fördern. Die Wegeverbindung weist einen Querschnitt von 7,0 m auf. Neben Baumpflanzungen sind Hecken auf 
der nord-westlichen Seite der Verkehrsfläche geplant, die unter anderem der Verkehrssicherheit dienen sollen. Taktile Ele-
mente sind in der Mischverkehrsfläche vorgesehen. Die öffentliche Verkehrsfläche wird lediglich mit ihrer Breite und dem 
Längsprofil über den Bebauungsplan gesichert. Nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wird ein politischer Ausfüh-
rungsbeschluss zum Straßenausbau eingeholt. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Ausführungsplanung fixiert, wodurch sich 
geringfügige Änderungen z.B. in der Verortung der Poller oder Baumstandorte ergeben können. 
 
Durch die Einschränkung der Zufahrtsbereiche von der öffentlichen Verkehrsfläche auf die privaten Grundstücke können die 
durch die Bebauung zusätzlich ausgelösten Verkehre in den tiefer gelegenen Siedlungsbereich reduziert werden. Die Ein-
schränkung der Zufahrtsbereiche ist möglich, da die notwendigen Stellplätze innerhalb einer Gemeinschaftstiefgarage unter-
gebracht werden, die über die Straße In den Zwanzigmorgen erschlossen wird und zum Teil unter den Wohngebäuden liegt. 
Durch die Hanglage ist hier eine ebenerdige Erschließung umsetzbar, wodurch der Flächenverbrauch für den ruhenden Ver-
kehr möglichst geringgehalten werden kann. Lediglich zwei oberirdische Stellplätze sollen im Bereich der Fläche für Ge-
meinschaftsanlagen 3 zugunsten kürzerer Wegestrecken für mobilitätseingeschränkte Personen hergestellt werden dürfen. 
 
Angrenzend an das Plangebiet verläuft über den Branderhofer Weg eine ausgeschilderte Radroute. Zudem liegt das Plan-
gebiet direkt an der geplanten Radvorrangroute Kornelimünster / Walheim. Die Haltestelle „Juttastraße“ befindet sich in ca. 
150 m fußläufiger Entfernung. In direkter Nähe zur Haltestelle werden im Rahmen der Umsetzung des Wohngebietes min-
destens zwei Carsharing-Parkplätze im öffentlichen Straßenraum und eine Bikesharing-Station auf privatem Grundstück 
eingerichtet. Hierdurch entsteht eine zentrale Mobilitätsstation, die dem gesamten Quartier zugutekommt. Die Errichtung der 
projektgebundenen Carsharing-Station im öffentlichen Straßenraum wird zugunsten der Zentralität und des Erschließungs-
konzepts ermöglicht. Eine weitere Mobilitätsstation mit Fahrradabstellplätzen und einer Radservicesäule wird am Forster 
Weg errichtet, die auch eine Paketstation umfassen wird. Durch die Lage der Paketstation können zusätzliche Fahrten über 
die Straßen In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof vermieden und neben der Reduktion von Lieferfahrten auch private 
motorisierte Fahrten zu weiter entfernten Paketstationen bzw. Paketfilialen vermindert werden. Für eine verkehrssichere 
Lösung ist vorgesehen, die öffentlichen Parkflächen auf dem Forster Weg auf die gegenüberliegende Straßenseite zu verle-
gen und zusätzlich auf Höhe der Paketstation eine Liefer- und Ladezone einzurichten, so dass eine geregelte Andienung 
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der Paketstation möglich ist. Die Umsetzung beider Mobilitätsstationen gehört zu den Maßnahmen, die von den Baugruppen 
im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes erarbeitet wurden und privatrechtlich gesichert werden.   
 
Die Erschließung des Gutshofes mit den siedlungsbezogenen Nutzungen als Nachbarschafts- und Begegnungszentrums 
und als Kita erfolgt weiterhin über den Branderhofer Weg.  
 
Entwässerung 
Gemäß § 55, Abs. 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Im Plangebiet kann jedoch kein Nieder-
schlagswasser versickert werden, da die Voraussetzungen nach dem Arbeitsblatt DWA A 138 der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. nicht eingehalten werden können (z. B. werden vorgeschriebene Grenzab-
stände zu Nachbargrundstücken und Gebäuden, vor allem unter Berücksichtigung der Tiefgarage nicht eingehalten). Aus 
diesem Grund wird das Niederschlagswasser über eine Trennkanalisation an die außerhalb des Plangebietes bereits vor-
handene Kanalisation angeschlossen und in den naheliegenden Gillesbach eingeleitet werden. Hierzu werden neue Netz-
verknüpfung zur Kanalisation im Forster Weg durch den Straßenabschnitt In den Zwanzigmorgen wie auch eine Rückhal-
tung hergestellt. Die Rückhaltung mit Abflussdrosselung dient bei stärkeren Regen dem Erosionsschutz eines Sandfanges 
vor der Einleitung des Regenwassers in den Gillesbach. Die Regionetz GmbH wird die Abwasserplanung vornehmen und 
die Maßnahme nach Satzungsbeschluss umsetzen.  
 
Starkregen 
Gemäß Starkregenkarte des Landes NRW und des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (https://geopor-
tal.de/map.html),  besteht im Plangebiet bereits heute für das 100-jährliche Regenereignis (ein Regenereignis mit einer In-
tensität, das nach statistischen Grundsätzen einmal in 100 Jahren vorkommt) eine potentielle Überflutungsgefahr, weil sich 
punktuell Wasseransammlungen bis zu mehreren Dezimetern Einstauhöhe in Tiefpunkten und Geländemulden und auch 
Abflüsse einstellen können, die zu Sach- und ggf. auch zu Personenschäden führen können. Gemäß den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden an den identifizierten Stellen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 geeig-
nete Maßnahmen durch Geländemodellierungen (Festsetzung der Geländehöhe) getroffen, so dass diese entschärft wer-
den und die Gefahr einer Wasseransammlung mit ungeregeltem Abfluss im Starkregenfall deutlich reduziert wird. 
Es wird auch auf Starkregengefahren innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 3 (hier: Gut Branderhof) hingewiesen. 
Auch hier sind diese Gefahren bereits vorhanden und werden nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst. Es wird empfoh-
len, entsprechende präventive Maßnahmen zu treffen.  
 
Energieversorgung 
Es soll ein klimaschonendes Energiekonzept für die Wohnbebauung entwickelt und über Erbbaurechtsverträge gesichert 
werden. Der Bebauungsplan lässt die Errichtung verschiedener Anlagen zur Umsetzung von klimaschonenden Energiekon-
zepten zu.  
 
4.2 Freiraumkonzept 

Innerhalb des Plangebietes werden gärtnerisch genutzte Freiflächen auch als Gemeinschaftsanlagen entstehen. Die Ge-
meinschaftsfläche 1 in der Mitte des Plangebietes soll, wie auch die private Grünfläche im allgemeinen Wohngebiet WA 1, 
für alle Bewohner*innen zugänglich und nutzbar gemacht werden. Da der Verein Gut!Branderhof e.V. ebenfalls eine Zu-
gänglichkeit des eigenen rückwärtigen Grundstückes von der öffentlichen Verkehrsfläche aus für die Öffentlichkeit anstrebt, 
ist eine abgestimmte Freiraumplanung sinnvoll. Es ist beabsichtigt, die Gestaltung der Übergänge zu der neuen öffentlichen 
Verkehrsfläche und der gemeinsamen Grundstücksgrenze gemeinschaftlich zu denken. Dabei steht eine Verzahnung der 
unterschiedlich genutzten Bereiche im Fokus. Die Gestaltung der Freiräume wird zum Teil über den städtebaulichen Vertrag 
gesichert, um die Idee eines gemeinschaftlichen Quartiers auch in der Freiraumgestaltung zum Ausdruck zu bringen.   
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Neben den zum Erhalt festgesetzten Bäumen wird festgesetzt, dass innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 
2 (inklusive der privaten Grünfläche, die über die Erbbaurechtsverträge an die Baugruppen vergeben wird) insgesamt 13 
Bäume neu anzupflanzen sind, um die Eingrünung des Plangebietes sicherzustellen. 
Zudem sind innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche 9 weitere Bäume zu pflanzen, wodurch eine beschat-
tete Wegeverbindung entstehen wird. 
8 Bäume, die nicht unter die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen fallen, werden der Baumaßnahme weichen.  
 
Die Bäume und Pflanzen wurden so festgesetzt, dass sie an die ehemalige Nutzung des Gutshofes erinnern, der ehemals 
frei in der Landschaft lag. 
 
Auf die Anlage eines öffentlichen Kinderspielplatzes in dem Gebiet wird verzichtet, da sich in unmittelbarer Umgebung aus-
reichend Spielmöglichkeiten befinden. Die vorhandenen Kinderspielplätze werden aufgewertet und entsprechende Aus-
gleichszahlungen über den städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
4.3 Soziale Infrastruktur 

Insbesondere ist hier der Branderhof in seiner Funktion als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum zu nennen, der das 
Leitprojekt des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts „Beverau“ darstellt: 
 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Beverau“ 
Derzeit vollzieht die Stadt Aachen einen Paradigmenwechsel in der strategischen Sozialplanung, welcher im Rahmen eines 
differenzierteren Ansatzes weitere komplexe Problemlagen in den Blick nimmt. In der Folge stehen primär nicht mehr nur – 
wie bisher – sozio-ökonomische Herausforderungen im Fokus, sondern zunehmend auch die Frage nach der kleinräumigen 
Gestaltung des demographischen Wandels. 
Das Quartier „Beverau“ ist mit seinen ca. 4.300 Einwohnern ein Stadtquartier in Aachen, welches im intrakommunalen Ver-
gleich besonders stark vom demographischen Wandel geprägt ist. Die Frage nach dem zukünftigen „Leben im Alter“ und 
der Gestaltung des Alterungsprozesses in seinen sozialen und städtebaulichen Dimensionen ist demnach die zentrale Her-
ausforderung für das Quartier Beverau. 
Gleichzeitig vollzieht sich auf der Beverau derzeit durch den vermehrten Zuzug junger Familien ein Generationenwandel. 
Inzwischen lebt ein verhältnismäßig hoher Anteil von Haushalten mit Kindern im Quartier, die ihre ganz eigenen Anforderun-
gen an ihr Wohnumfeld mitbringen. Die Gestaltung des Generationenwechsels ist zum einen eine Herausforderung für das 
alternde Quartier, zum anderen aber auch ein großes Potenzial. 
Um den Wandel des Quartiers im Umbruch zu gestalten, hat die Stadt Aachen ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) erarbeitet, welches eine Gesamtperspektive für die nachhaltige Entwicklung des Quartiers skizziert und im Rahmen 
eines sozio-demographischen Ansatzes soziale und infrastrukturelle Ansätze zur Bewältigung der spezifischen Herausfor-
derungen entwickelt und wirksam miteinander verknüpft.  Das ISEK „Beverau“ wurde im November 2019 politisch beschlos-
sen und zur Städtebauförderung angemeldet. 
 
Der Branderhof 
Ziel ist es, unter der Leitidee „nachbar.schafft beverau“, das Quartier durch einen ganzheitlichen Ansatz und mit Maßnah-
men in unterschiedlichen Themenfeldern für den demographischen Wandel zu stärken und eine starke, heterogene Quar-
tiersgemeinschaft mit gefestigten Sozialstrukturen und nachbarschaftlichen Beziehungen zu fördern. Im Zentrum steht als 
Leitprojekt die Umgestaltung des denkmalgeschützten Reiterhofes „Gut Branderhof“ zum Nachbarschafts- und Begeg-
nungszentrum. Zusammen mit der Vergabe der Wohnbauflächen an Bau- und Wohngruppen und den Einbezug der Kita 
„Kind und Kegel“ in den intergenerativen Gesamtprojektansatz entsteht hier ein Vorzeigeprojekt der nachhaltigen Stadtent-
wicklung, das Wohnen, Wohnumfeld und Quartier in einem engen Zusammenhang denkt. Bereits heute bietet der bürger-
schaftlich getragene Verein Gut! Branderhof e.V. mit seinen rund 400 Mitgliedern ein attraktives Veranstaltungsprogramm 
im derzeit noch provisorisch genutzten Gutshof an.  
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Zur Umsetzung des breiten Maßnahmenpakets hat die Stadt Aachen Fördermittel in Höhe von 4,9 Mio. Euro beantragt. Der 
Förderbescheid zur Umsetzung der ersten von drei Förderstufen wurde am 05. August 2020 in einem Festakt am Brander-
hof durch die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen an den Oberbür-
germeister der Stadt Aachen übergeben. Das ISEK Beverau hat einen Umsetzungshorizont bis 2027.   
 
Durch die historische Bausubstanz, die ehemalige Nutzung als Reitstall und das gastronomische Angebot war das Gut 
Branderhof über Jahrzehnte hinweg ein identitätsstiftender Ort der Begegnung für die Beverau und Burtscheid. Durch die 
geplante Etablierung eines Nachbarschafszentrums greift der Verein gemeinsam mit der Stadt Aachen eine frühere Funk-
tion des Gutshofes als ein wichtiges Element des Sozialgeschehens in der „Beverau“ auf.  
 
Weitere öffentliche Einrichtungen 
Des Weiteren ist das Plangebiet insbesondere im Elementar- und Primarbereich gut versorgt. Neben der Kindertagesstätte 
Kind & Kegel sind die Kita In den Küpperbenden und zwei Grundschulen fußläufig gut zu erreichen. Darüber hinaus befindet 
sich die Luise-Hensel-Realschule in ca. 600 m Entfernung.  
Das Gemeindezentrum Sankt Aposteln grenzt an das Plangebiet an, gegenüber des Plangebietes liegt das Ludwig-Kuhnen-
Stadion, das von mehreren Sportvereinen genutzt und durch eine Skateanlage ergänzt wird.  
 
5. Jugend- und Familienfreundlichkeit  

Durch die Planung mit Geschosswohnungsbau für Baugruppen wird für Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten 
Wohnraum geschaffen. Die Stadt Aachen hat zur Sicherung und Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen der in 
der Stadt lebenden Familien einen Kriterienkatalog (Stadt Aachen, Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit im Städ-
tebau, 2016) aufgestellt, der bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu Grunde zu legen ist. Diese Vorgaben sind im vor-
liegenden Konzept berücksichtigt worden. 
 
5.1 Grundsätzliche Anforderungen, die sich aus dem konkreten städtebaulichen Ziel ergeben 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, womit der Förderung innerstädtischen Wohnens Rechnung getragen wird. 
Gemäß den Kriterien für einen kinder- und familienfreundlichen Städtebau sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
pro Kind 10 m² öffentliche Kinderspielfläche vorzusehen. Da sich in unmittelbarer Nähe des Plangebietes zwei öffentliche 
Kinderspielplätze am Branderhofer Weg und am Forster Weg befinden, wird der sich aus dem Projekt ergebende Bedarf an 
öffentlicher Kinderspielfläche finanziell zur Aufwertung der vorhandenen Spielplätze abgelöst. Die Ablöse wird über den 
städtebaulichen Vertrag geregelt. Die hausnahen Spielplätze, die gemäß Landesbauordnung gefordert werden, werden im 
Plangebiet hergestellt.   
 
5.2 Erlebnisvielfalt im Gebiet  

In direkter Nähe des Plangebietes befinden sich Freizeiteinrichtungen für verschiedene Altersstufen. Zudem trägt die Nähe 
nach Burtscheid, zum Gillesbachtal und in den Aachener Wald in besonderem Maße zu einem familiengerechten Umfeld 
bei. 
 
5.3 Umfang kinder- und jugendspezifischer Einrichtungen  

Die Kindertagesstätte Kind&Kegel befindet sich innerhalb des Plangebietes, die Kita In den Küpperbenden und zwei Grund-
schulen sind fußläufig gut zu erreichen. Darüber hinaus befindet sich die Luise-Hensel-Realschule in ca. 600 m Entfernung. 
Gegenüber des Plangebietes liegt das Ludwig-Kuhnen-Stadion, das von mehreren Sportvereinen genutzt und durch eine 
Skateanlage ergänzt wird.  
Zwei öffentliche Kinderspielplätze am Branderhofer Weg und am Forster Weg sind fußläufig ebenfalls gut zu erreichen.  
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5.4 Möglichkeit zu eigenständiger Mobilität und Zeitsouveränität von Kindern und Jugendlichen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die Gehwege im Bereich der Straße In den Zwanzigmorgen und Am 
Römerhof im Sinne der Verkehrssicherheit auf ein Maß von 2,50 m erweitert und im Rahmen des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes Querungshilfen realisiert werden. Das Plangebiet liegt zudem an einer ausgeschilderten Radroute und der 
geplanten Radvorrangroute „Kornelimünster – Walheim“, so dass „Burtscheid“ als Nahversorgungszentrum gut angebunden 
ist. Über die Haltestelle „Juttastraße“ erfolgt ebenfalls eine Anbindung nach Burtscheid über den ÖPNV.  
Die neue öffentliche Verkehrsfläche im Plangebiet stellt eine Verbindung zum Nachbarschafts- und Begegnungszentrum dar 
und soll verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Mit einer geplanten Abpollerung können Durchgangsverkehre vermieden und 
so eine möglichst sichere Nutzung durch Kinder sichergestellt werden.   
 
6. Klimaschutz und Klimaanpassung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es unter anderem, Maßnahmen vorzusehen, die dem Klimawandel entgegenwirken sowie 
Maßnahmen, die der Anpassung der Flächennutzung (z.B. Vegetationsflächen) an den Klimawandel dienen. Betrachtet wer-
den im Folgenden die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2. Innerhalb des WA 3 wird keine Neubebauung realisiert. 
Hier befindet sich als bauliche Anlage das Gut Branderhof, das nachrichtlich als Denkmal im Bebauungsplan übernommen 
und gesichert wird.  
 

6.1 Standortwahl der Bebauung 

Gemäß § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch soll die Wiedernutzbarmachung von Flächen im bebauten Innenbereich gegenüber der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen zur baulichen Entwicklung bevorzugt werden. Die 
Nachverdichtung der innerstädtischen Fläche entspricht dem Ziel, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. 

 
6.2 Kubatur der Gebäude 

Je kompakter ein Gebäude ist, umso weniger Energie wird für die Heizung bzw. die Kühlung benötigt. Die geplanten Ge-
schosswohnungsbauten mit drei bis vier Vollgeschossen erfüllen die Anforderungen an ein ausgewogenes Verhältnis von 
der Hüllfläche zu beheiztem Gebäudevolumen. 
 
6.3 Solare Wärme- und Energiegewinnung 

Aufgrund der festgesetzten Dachform als Flachdach sind sowohl ausreichende aktive Energiegewinne als auch ausrei-
chende passive solare Wärme- und Energiegewinne möglich. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die 
nutzbaren Dachflächen der Gebäude zu mindestens 50 % mit Anlagen zur energetischen Nutzung der einfallenden solaren 
Strahlungsenergie (Solarmindestnutzfläche) auszustatten. 
 
6.4 Umgang mit Freiflächen 

Neben der Festsetzung von privaten Grünflächen wird für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 das Verhältnis 
zwischen den bebauten Flächen und den Freiflächen baugebietstypisch festgesetzt. Eine Überschreitung der GRZ 2 durch 
die Errichtung von Tiefgaragen ist akzeptabel, da die Dachflächen der Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Flächen zu 
mindestens 60% mit einer standortgerechten Vegetation intensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten sind. Die Substrat-
schicht muss eine Mindesthöhe von 60 cm aufweisen, so dass eine sommerliche Überhitzung vermieden wird.  
 
7. Begründung der Festsetzungen 

7.1 Einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch (WA 3) 

7.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet (WA 3) gemäß § 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Diese geplante Art der Nut-
zung fügt sich in die Umgebung ein, die überwiegend durch eine Wohnnutzung geprägt ist. Sie entspricht den 
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städtebaulichen Zielen der Stadt Aachen und den Zieldarstellungen des Flächennutzungsplanes AACHEN*2030. Mit der 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes werden Anlagen für soziale und kulturelle Zwecke und damit die Kita und das 
Nachbarschafts- und Begegnungszentrum gesichert. Die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zuläs-
sigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind dagegen ausgeschlossen, weil sie in das Gebiet gestalterisch und funktional 
nicht zu integrieren sind und dem angestrebten Gebietscharakter widersprechen. Auch mögliche Störungen durch diese 
Nutzungsarten wie zusätzliche Verkehre werden damit vorsorglich ausgeschlossen.  
 
7.1.2 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Mit den Festsetzungen sollen die Anforderungen an gesundes Wohnen sichergestellt werden.  
Für das allgemeine Wohngebiet WA 3 wird festgesetzt, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen gemäß DIN 4109 zu erfüllen und das erforderliche Schalldämmmaß für Außenbauteile im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen sind. 
 
Da innerhalb des Plangebietes bei freier Schallausbreitung flächendeckend Beurteilungspegel oberhalb von 45 dB(A) in der 
Nachtzeit vorliegen, wird darüber hinaus festgesetzt, dass in allen Schlafräumen und Kinderzimmern mit Schlafgelegenheit 
entsprechende Lüftungssysteme vorzusehen sind.  
Die Gesetzgebung fordert zur Energieeinsparung bereits unabhängig von der akustischen Situation den Einbau doppelscha-
liger Fenster. Die Anforderungen für den Lärmpegelbereich II und III nach DIN 4109 werden in der Regel, sachgerechte 
Bauausführung vorausgesetzt, bereits hierdurch erfüllt. Dies gilt jedoch nur für den geschlossenen Zustand der Fenster. Ist 
ein Fenster geöffnet, so verliert es Dämmwirkung. Sollen nachts Innenpegel um 30 bis 35 dB(A) angestrebt werden, so dür-
fen bei Außenpegeln über ca. 45 dB(A) bis 50 dB(A) keine Fenster in Schlafräumen geöffnet werden, da gekippte Fenster 
nur eine Pegelminderung von ca. 10 dB(A) bis 15 dB(A) bewirken. Liegen die Beurteilungspegel nachts > 45 dB(A) an Fens-
tern von Schlafräumen oder Kinderzimmern, so sind in diesen Räumen Fenster mit integrierten schallgedämpften Lüftungen 
vorzusehen oder es ist ein fensteröffnungsunabhängiges Lüftungssystem zu installieren, um die nach DIN 1946 anzustre-
bende Belüftung sicherzustellen. Tagsüber kann durch Stoßlüftungen ein ausreichender Luftaustausch hergestellt werden.  
 
Eine Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist im Einzelfall zulässig, sofern im bauordnungsrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren fachgutachtlich der Nachweis geführt wird, dass aufgrund der geplanten Raumnutzung bzw. einer 
geringeren Geräuschbelastung (z. B. durch die Eigenabschirmung des Gebäudes) die Erfüllung der Anforderungen eines 
niedrigeren Lärmpegelbereichs ausreichend ist. 
Die Öffnungsklausel ist erforderlich, da die Festsetzungen im Bebauungsplan nicht das konkrete Bauvorhaben abbilden. 
(Siehe hierzu auch Kapitel 6.8 „Lärmschutz / weitere mögliche Belastungen“) 
 
7.1.3 Bäume zum Erhalt 

Die Birkenreihe am Branderhofer Weg wird als zu erhalten festgesetzt, da sie straßen- und ortsbildprägend ist. Aus gärtneri-
schen Gründen können Ersatzpflanzungen bei einem eventuellen Abgang eines Baumes mit Abstand zum festgesetzten 
Standort durchgeführt werden, damit die neuen Bäume einfacher gepflanzt und besser anwachsen können.  
 
7.1.4 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung des Straßenbaukörpers 

Es wird eine Fläche festgesetzt, die aufgrund der Anschlusshöhen des privaten Geländes an die öffentliche Verkehrsfläche 
zur Herstellung des Straßenbaukörpers maximal benötigt wird.  
Die Straßenplanung bezieht sich auf die vorhandenen Höhen des Geländes. Damit das angrenzende Gelände nachträglich 
modelliert werden kann, werden Eingriffe in den Böschungskörper ermöglicht, sofern hierdurch die Standfestigkeit des Stra-
ßenbaukörpers nicht gefährdet wird. Um den Anrainern möglichst großen gestalterischen Spielraum zu ermöglichen, wer-
den auch Stützmauern zugelassen.   
Zur Vermeidung von Böschungsschäden durch Erosion wird eine Neigung von max. 1:1,5 festgesetzt. 
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7.1.5 Einfriedungen 

In Anlehnung an die ehemalige Nutzung als Gutshof und der ökologischen Vorteile werden im Plangebiet Einfriedungen der 
privaten Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin als landschaftstypische Hecken festgesetzt. Diese können 
nur zur privaten Seite hin mit Maschendraht- oder Stabgitterzäunen kombiniert werden, um das natürliche Erscheinungsbild 
der Heckenpflanzung vom öffentlichen Straßenraum nicht negativ zu beeinflussen. 
 
7.2 Qualifizierter Bebauungsplan gemäß §30 Abs. 1 Baugesetzbuch 

7.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Diese geplante Art der Nutzung fügt 
sich in die Umgebung ein, die überwiegend von Wohnnutzung geprägt ist. Sie entspricht den städtebaulichen Zielen der 
Stadt Aachen und den Zieldarstellungen des Flächennutzungsplanes AACHEN*2030. Die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind ausgeschlossen, weil sie in das Gebiet ge-
stalterisch und funktional nicht zu integrieren sind und dem angestrebten Gebietscharakter widersprechen. Auch mögliche 
Störungen durch diese Nutzungsarten, wie zusätzliche Verkehre, werden damit vorsorglich ausgeschlossen.  
 
7.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl  
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 mit 0,4 gebietstypisch festgesetzt.  
Bei der Berechnung der GRZ ist die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen im jeweiligen allgemeinen 
Wohngebiet auf die Grundstücksfläche im jeweiligen allgemeinen Wohngebiet anzurechnen. Bei einer Grundstücksteilung 
ist die Summe der festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen auf die Anzahl der Grundstücke (ohne die Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen) gleichmäßig auf diese aufzuteilen. Sollte beispielsweise eine Teilung in zwei Grundstücke im allge-
meinen Wohngebiet WA 1 erfolgen, ist die Summe der Gemeinschaftsflächen innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 
1 auf beide Grundstücke hälftig anzurechnen. 
Hintergrund der Festsetzung ist eine Aufteilung der Flächen für Gemeinschaftsanlagen, die den Baugruppen für die Umset-
zung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept und für die Herstellung einer gemeinschaftlich genutzten Grünfläche die-
nen und zum Grundstück gehören.   
 
Die festgesetzte Fläche für Gemeinschaftstiefgaragen liegt innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1. In der Gemein-
schaftstiefgarage sind alle notwendigen Stellplätze der Bauvorhaben, die innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 
WA 2 realisiert werden, unterzubringen. Auf Einzelgaragen und oberirdische Stellplätze kann hierdurch grundsätzlich ver-
zichtet werden, wodurch die Aufenthaltsqualitäten im Baugebiet erhöht werden. Um die Gemeinschaftstiefgarage zu si-
chern, darf die GRZ im allgemeinen Wohngebiet WA 1 bis zu einem Wert von 0,9 überschritten werden. Um eine nachträgli-
che Parzellierung nicht auszuschließen, wird eine Überschreitung der GRZ bis zu einem Wert von 1,0 ermöglicht. Die durch 
die Tiefgarage verursachte Überschreitung der GRZ wird durch eine intensive Begrünung der Dachflächen ausgeglichen. 
Die Begrünung wirkt sich positiv auf die Lufthygiene aus und trägt dazu bei, Aufheizeffekte gering zu halten. 
 
Höhe baulicher Anlagen 
Das Plangebiet ist nicht nur durch die Hanglage geprägt, sondern stellt sich durch die Niederlegung der zum ehemaligen 
Reitstall gehörenden Gebäude insgesamt sehr bewegt dar. Beispielsweise ist durch den Abriss der ehemaligen Reithalle 
eine Art Baugrube auf dem Grundstück (WA 1) entstanden, die eine Modellierung des Geländes erforderlich macht. Um 
eine Verbindung der Grundstücke des Gutes Branderhof und der Baugruppen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 herstellen 
zu können, wird in Anlehnung an das Gelände des Gutes Branderhof eine Geländehöhe von 194,00 m über Normalhöhen-
null in der Mitte des allgemeinen Wohngebietes WA 1 festgesetzt. Unterhalb der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 1 wird 
die Gemeinschaftstiefgarage zum Teil errichtet. Da diese planerisch noch nicht konkretisiert wurde, wird ein Spielraum von 
+/- 1,00 m in der Geländehöhe ermöglicht, um auf die Planung reagieren zu können. 
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In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 werden maximale Gebäudehöhen (GH) mit Bezug Normalhöhennull 
festgesetzt, die bis zu vier Vollgeschosse ermöglichen. Vor dem Hintergrund des Umgebungsschutzes des Denkmals wird 
für das Gebäude süd-östlich des Gutshofes mit der Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe von 206,50 m über NHN 
eine maximale Dreigeschossigkeit ermöglicht. Hierdurch soll die Dominanz des Branderhofes im Straßenbild gesichert wer-
den. Während das bestehende Mehrfamilienhaus Am Römerhof eine Firsthöhe von 209,45 m ü. NHN aufweist, sollen sich 
die geplanten Gebäude Am Römerhof zum Forster Weg mit einer Anschlusshöhe von max. 207,30 m ü. NHN hin abtreppen 
und die vorhandene Hanglage aufnehmen. Das höchste Gebäude ist mittig der geplanten Wegeverbindung, süd-östlich des 
Branderhofes mit einer maximalen Gebäudehöhe von 210,20 m ü. NHN geplant, wobei das oberste Geschoss in Richtung 
Branderhof zugunsten des Umgebungsschutzes für das Denkmal mit einem Rücksprung an drei Seiten auszubilden ist. Die 
Festsetzung der Gebäudehöhen erfolgt in Abhängigkeit von der Zahl der zukünftigen Vollgeschosse. Da die Errichtung von 
Gebäuden in Holzbauweise ermöglicht werden soll, wird eine Geschosshöhe von 3,20 m angenommen. Durch die Topogra-
phie können im Zusammenhang mit einer Modellierung des Geländes unterschiedliche Wandhöhen entstehen. Die Gelän-
demodellierungen werden keinen wesentlichen Einfluss auf die Raumwirkung nehmen, da die Gebäude in ihrer Höhe be-
grenzt sind und das Straßenniveau feststeht.   
  
Mit den festgesetzten zulässigen Überschreitungen nutzungsbedingter Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre 
ausgesetzt sein müssen (Auslassöffnungen, Mündungen und Rückkühler, Solar- und Photovoltaikanlagen) sowie für Lüf-
tungs- und Klimaanlagen wird insbesondere den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) entspro-
chen. 
 
Um unter anderem die Errichtung von Dachterrassen zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass die maximalen Traufhöhen 
durch äußere Umwehrungen (Brüstungen o.ä.) von Dachterrassen überschritten werden dürfen.  
Zur Wahrung der Siedlungssilhouette müssen die zuvor genannten Aufbauten mindestens um das Maß ihrer Höhe, das die 
festgesetzte Gebäudehöhe überschreitet, von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. Bei der Über-
schreitung für Aufzüge, die für eine barrierefreie Erschließung notwendig sind und für die Treppenhäuser und Treppenanla-
gen, kann auf den Abstand zur Gebäudekante verzichtet werden, sofern der Aufbau nicht der öffentlichen Verkehrsfläche 
zugewandt ist oder einen Abstand von 6,0 m zu dieser einhält. Damit wird zum einen die Funktionalität gewährleistet und 
zum anderen eine mögliche, negative Wahrnehmung vom öffentlichen Straßenraum aus reduziert.  
 
Die als OKB festgesetzte maximale Oberkante Brüstung gilt für Brüstungen und Absturzsicherungen, die ohne Rücksprünge 
vom darunter liegenden Geschoss errichtet werden dürfen, um die Dachflächen als Terrassen nutzen und zugleich die Ge-
samthöhe begrenzen zu können. 
 
7.2.3 Überschreitung der Baugrenzen 

Die Festsetzungen von Baugrenzen erfolgt, um die städtebauliche Dichte und Struktur im Plangebiet zu steuern. Hauptge-
bäude dürfen ausschließlich innerhalb dieser Flächen errichtet werden. Da Gebäudeteile, wenn sie fest mit dem Gebäude 
verbunden sind, wie Terrassen, Terrassenüberdachungen, Balkone und Loggien als Teile des Hauptgebäudes anzusehen 
sind, sind diese ohne diesbezügliche Festsetzung ausschließlich innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
 
Anstelle einer Erweiterung der überbaubaren Flächen wird eine Festsetzung zur Überschreitungsmöglichkeit der Baugren-
zen für Terrassen und Terrassenüberdachungen, Balkone und Loggien erfolgen. Hiermit kann vermieden werden, dass hier 
später andere bauliche Anlagen errichtet werden können, die zu einer unerwünschten Erhöhung der Dichte und zu einer 
Änderung der städtebaulichen Figur führen könnten.  
 

43 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956 Begründung  
- Branderhofer Weg / Am Römerhof - Fassung zum Satzungsbeschluss 

19 

Um einen möglichst hohen Grünflächenanteil zu erreichen, wird die Größe der Terrassen beschränkt. Zudem ist ein Ab-
stand zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten, damit zwischen der privaten und öffentlichen Nutzung ein möglicher Kon-
flikt vermieden und der Vorgartenbereich als solcher gesichert werden kann. 
 
Durch Balkone und Loggien dürfen die festgesetzten Baugrenzen ebenfalls überschritten werden, wobei ihre Größe auf-
grund der Einhaltung der Gebäudesilhouette begrenzt wird. Da die Wahrnehmung der Gebäude insbesondere von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche aus erfolgt, wird eine Überschreitung der überbaubaren Flächen zu dieser Seite ausgeschlossen.  
 
Das Verwaltungsgericht Köln hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass ein Außenteil einer Luftwärmepumpe in 
unmittelbarem Funktionszusammenhang mit dem Innengerät einer solchen Pumpe steht und damit Bestandteil einer An-
lage, die der Beheizung des Hauses dient, ist. Somit gehört ein Außenteil einer Luftwärmepumpe zum Hauptbaukörper, ist 
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig und löst Abstandsflächen aus.  
Damit die überbaubaren Flächen in Gänze der Wohnnutzung zur Verfügung stehen können, wird eine ausnahmsweise Zu-
lässigkeit für Anlagen der Wärmeerzeugung außerhalb der überbaubaren Flächen festgesetzt. Die erforderlichen Abstands-
flächen sind ebenso einzuhalten wie die Immissionsrichtwerte der lärm- und schwingungsverursachenden Anlage. Bereits in 
der Aufstellungsplanung und der Ausführung müssen die notwendigen Voraussetzungen für einen störungsfreien und nach-
barschützenden Betrieb geschaffen werden. Aufgrund ihres technischen Erscheinungsbildes sollen die Anlagen zur dezent-
ralen Wärmeerzeugung außerhalb der überbaubaren Flächen so eingehaust oder begrünt werden, dass sie sich in die ar-
chitektonische / städtebauliche Gestaltung einfügen. 
 
7.2.4 Nebenanlagen 

Nebenanlagen müssen einen Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten, damit der Vorgartenbereich als solcher 
gesichert werden kann. 
 
7.2.5 Flächen, die von der Bebauung frei zu halten sind und deren Nutzung  

Die Sicht auf das denkmalgeschützte Gut Branderhof wird vom Branderhofer Weg aus mit der Festsetzung einer von Be-
bauung frei zu haltenden Fläche bewahrt.  
Da nicht überdachte Terrassen und eine nicht überdachte Bikesharing-Station die Sicht auf das Denkmal nicht wesentlich 
beeinträchtigen, werden diese Nutzungen innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Fläche ermöglicht, die ansonsten 
gärtnerisch anzulegen ist. 
 
7.2.6 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die öffentliche Verkehrsfläche soll der besseren Anbindung der angrenzenden Siedlungsbereiche an den Branderhof als 
Nachbarschafts- und Begegnungszentrum dienen und verkehrsberuhigt ausgebaut werden. 
Mit der Erweiterung der öffentlichen Verkehrsfläche entlang der Straße Am Römerhof und In den Zwanzigmorgen kann der 
vorhandene Gehweg erweitert und zusätzlicher Parkraum geschaffen werden. Die Gradienten der neu geplanten öffentli-
chen Verkehrsfläche werden ebenfalls festgesetzt, um die Höhenlage der Straße zu sichern.  
 
7.2.7 Flächen für den ruhenden Verkehr 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 soll eine Gemeinschaftstiefgarage realisiert werden, in der alle notwendigen 
Stellplätze der Bauvorhaben, die innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 realisiert werden, unterzubringen 
sind. Die Gemeinschaftstiefgarage kann innerhalb der überbaubaren Flächen und der eigens hierfür festgesetzten Flächen 
errichtet werden. Die Gemeinschaftstiefgarage wird über die Straße In den Zwanzigmorgen erschlossen, da an dieser Stelle 
durch die Hanglage eine ebenerdige Erschließung umsetzbar ist, womit der Flächenverbrauch für den ruhenden Verkehr 
möglichst geringgehalten werden kann. Die Dächer der Tiefgarage, die außerhalb der überbaubaren Flächen liegen, werden 
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im Zusammenhang mit der festgesetzten Geländehöhe eine höherwertige Nutzung als gemeinschaftlicher Freiraum erfah-
ren. 
 
Die mögliche Lage der Zufahrten wird im Bebauungsplan als Einfahrtbereich festgesetzt. Innerhalb dieses Bereiches kön-
nen Zufahrten errichtet werden, deren zulässige Breite durch die schriftlichen Festsetzungen begrenzt wird. Durch die sich 
ergänzenden Festsetzungen wird es möglich, die Lage der Zufahrten der konkreten Planung anzupassen. Die Begrenzung 
der Zufahrtsbereiche in ihrer maximalen Breite erfolgt, um die Länge von Bordsteinabsenkungen bzw. Hochborden zu be-
grenzen und um die Anordnung von möglichen Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum nicht zu stark einzuschränken.  
Auf Einzelgaragen und oberirdische Stellplätze kann durch die Festsetzung einer Gemeinschaftstiefgarage grundsätzlich 
verzichtet werden, wodurch die Aufenthaltsqualitäten im Baugebiet erhöht werden.  
Die Herstellung von zwei oberirdischen Stellplätzen soll innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen 3 insbesondere für 
mobilitätseingeschränkte Bewohner*innen ermöglicht werden, da hierdurch Wegstrecken zu den Gebäuden verkürzt werden 
können. Die Stellplätze sind mit einer Zufahrt zu erschließen, womit Parkstände entlang der neu geplanten öffentlichen Ver-
kehrsfläche vermieden werden und die Verkehrssicherheit erhöht wird.  
 
Fahrradabstellplätze müssen einen Abstand von mindestens 3,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten, um damit die 
Vorgartenbereiche als solche zu sichern. 
 
7.2.8 Begrenzung des Anschlusses anderer Flächen an die Verkehrsfläche 

Durch die Einschränkung der Zufahrtsbereiche von der öffentlichen Verkehrsfläche auf die privaten Grundstücke, können 
die durch die Bebauung zusätzlich ausgelösten Verkehre in den tiefer gelegenen Siedlungsbereich reduziert und die Vorgar-
tenzonen von Stellplätzen freigehalten werden. Die Einschränkung der Zufahrtsbereiche ist möglich, da die notwendigen 
Stellplätze innerhalb einer Gemeinschaftstiefgarage unterzubringen sind.   
 
7.2.9 Private Grünflächen 

Im Plangebiet wird eine private Grünfläche festgesetzt, die den Baugruppen und der Kita als zusätzlicher Freiraum dienen 
soll. Aufgrund des begrenzten Nutzer*innenkreises ist eine öffentliche Widmung der Fläche nicht gerechtfertigt.  
Von der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes an dieser Stelle soll abgesehen werden, weil an diesem Standort ein 
dauerhaft begrünter Bereich hergestellt werden soll. Eine Nicht-Bebaubarkeit innerhalb eines WA würde die städtebauliche 
Zielsetzung einer Begrünung nicht in gleichem Maße erfüllen können. Zudem können wichtige Sichtachsen auf den denk-
malgeschützten Branderhof mit einer Grünfläche besser gesichert werden. Diese entspricht der ehemaligen landwirtschaftli-
chen Nutzung und greift das Zusammenspiel von Gebäude und Freifläche aus der Historie auf.   
 
7.2.10 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

Im Bebauungsplan sollen Flächen für Gemeinschaftsanlagen festgesetzt werden, die von allen Bewohner*innen gleicherma-
ßen genutzt werden können. Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen sollen neben einer gärtnerischen Nutzung 
auch Nutzungen zulässig sein, die insbesondere die alternative Mobilität im Plangebiet fördern und attraktiver gestalten.  
 
Die Fläche für Gemeinschaftsanlagen 1 dient der gärtnerischen Nutzung und dem Aufenthalt im Freien. Zur Erschließung 
der Tiefgarage sollen auf der Fläche auch Aufzüge oder Treppentürme errichtet werden können, womit für die Bewohner*in-
nen des allgemeine Wohngebietes WA 2 eine möglichst attraktive und barrierefreie Verbindung zu den notwendigen Stell-
plätzen geschaffen werden kann. Ein Abstand der baulichen Anlagen zur öffentliche Verkehrsfläche wird erforderlich, um die 
Sicht auf das Denkmal nicht negativ zu beeinträchtigen. 
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Die Fläche für Gemeinschaftsanlagen 2 liegt innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Fläche. Hier soll eine Bikesha-
ring-Station errichtet werden können, wenn diese nicht überdacht ist. So kann zum einen dem Denkmalschutz und zum an-
deren der Förderung alternativer Mobilität Rechnung getragen werden.   
Die Fläche befindet sich in direkter Nähe zur Haltestelle „Juttastraße“. Zusammen mit der Errichtung von einer Carsharing-
Station im angrenzenden öffentlichen Straßenraum kann hierdurch eine zentrale Mobilitätsstation entstehen, die dem ge-
samten Quartier zugutekommt.  
 
Die Fläche für Gemeinschaftsanlagen 3 dient der Unterbringung von weiteren Fahrradabstellplätzen für Besucher*innen, die 
geschaffen werden sollen. Zudem sollen hier zwei Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen errichtet werden kön-
nen, um Wegstrecken zu den Gebäuden zu verkürzen.   
 
Die Akzeptanz zur Nutzung des Fahrrads soll durch die Installation einer (öffentlichen) Radservicesäule und einer Anlage 
mit Schließfächern für Fahrradhelme, Kindersitze, etc. in direkter Nähe von Fahrradabstellplätzen unterstützt werden. Diese 
Serviceleistungen sind auf der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 4 am Forster Weg neben geplanten Fahrradabstellplätzen 
für Besucher*innen vorgesehen. Da die Organisation von Einkaufsgemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Lie-
ferdiensten einen Beitrag zur Reduzierung des Individualverkehrs leisten kann, soll an dieser Stelle ebenfalls eine Paketsta-
tion errichtet werden. 
 
7.2.11 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Mit den Festsetzungen sollen die Anforderungen an gesundes Wohnen sichergestellt werden.  
Für das allgemeine Wohngebiet WA 1 und WA 2 wird festgesetzt, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen gemäß DIN 4109 zu erfüllen und das erforderliche Schalldämmmaß für Außenbauteile im Baugenehmi-
gungsverfahren nachzuweisen sind. 
 
Da innerhalb des Plangebietes bei freier Schallausbreitung flächendeckend Beurteilungspegel oberhalb von 45 dB(A) in der 
Nachtzeit vorliegen, soll darüber hinaus festgesetzt werden, dass in allen Schlafräumen und Kinderzimmern mit Schlafgele-
genheit entsprechende Lüftungssysteme vorzusehen sind.  
Die Gesetzgebung fordert zur Energieeinsparung bereits unabhängig von der akustischen Situation den Einbau doppelscha-
liger Fenster. Die Anforderungen für den Lärmpegelbereich II und III nach DIN 4109 werden in der Regel, sachgerechte 
Bauausführung vorausgesetzt, bereits hierdurch erfüllt. Dies gilt jedoch nur für den geschlossenen Zustand der Fenster. Ist 
ein Fenster geöffnet, so verliert es Dämmwirkung. Sollen nachts Innenpegel um 30 bis 35 dB(A) angestrebt werden, so dür-
fen bei Außenpegeln über ca. 45 dB(A) bis 50 dB(A) keine Fenster in Schlafräumen geöffnet werden, da gekippte Fenster 
nur eine Pegelminderung von ca. 10 dB(A) bis 15 dB(A) bewirken. Liegen die Beurteilungspegel nachts > 45 dB(A) an Fens-
tern von Schlafräumen oder Kinderzimmern, so sind in diesen Räumen Fenster mit integrierten schallgedämpften Lüftungen 
vorzusehen oder es ist ein fensteröffnungsunabhängiges Lüftungssystem zu installieren, um die nach DIN 1946 anzustre-
bende Belüftung sicherzustellen. Tagsüber kann durch Stoßlüftungen ein ausreichender Luftaustausch hergestellt werden.  
 
Eine Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist im Einzelfall zulässig, sofern im bauordnungsrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren fachgutachtlich der Nachweis geführt wird, dass aufgrund der geplanten Raumnutzung bzw. einer 
geringeren Geräuschbelastung (z. B. durch die Eigenabschirmung des Gebäudes) die Erfüllung der Anforderungen eines 
niedrigeren Lärmpegelbereichs ausreichend ist. 
Die Öffnungsklausel ist erforderlich, da die Festsetzungen im Bebauungsplan nicht das konkrete Bauvorhaben abbilden.  
 
Durch die geplante Zufahrt zur Tiefgarage werden keine Lärmschutz-Festsetzungen notwendig. Dennoch wird im Lärmgut-
achten empfohlen, bei der Planung des betroffenen Gebäudes ggf. durch eine Teileinhausung die Geräuschimmissionen zu 
mindern. Aus städtebaulicher Sicht sollte hierauf verzichtet und anstatt dessen mit einer Grundrissorientierung mögliche 
Konflikte vermieden werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 8.8 „Lärmschutz / weitere mögliche Belastungen“) 
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7.2.12 Technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien 

Mit der sogenannten Klimaschutznovelle von 2011 hat die Bundesregierung die schon zuvor enthaltenen städtebaulichen 
Belange des globalen Klimaschutzes besonders hervorgehoben und hat ihm damit endgültig eine städtebauliche Dimension 
zuerkannt. Die nachhaltige städtebauliche Entwicklung ist schon seit der BauGB-Novelle 1998 das Oberziel.  
 
Für das Baugebiet wird eine klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger angestrebt. Um die-
ses Ziel zu erreichen, sind auf den Grundstücken bei der Errichtung von Gebäuden Anlagen zur Solarnutzung auf einer Flä-
che zu installieren, die mindestens 50% der nutzbaren Dachfläche ausfüllt (Solarmindestnutzfläche). Dachfläche bedeutet 
dabei die gesamte Fläche bis zu den äußeren Rändern des Daches bzw. aller Dächer (in m2) der Gebäude und baulichen 
Anlagen, die innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche in der jeweiligen Parzelle des Bebauungsplans errichtet wer-
den. Solarmindestnutzfläche ist derjenige Teil der Dachfläche, der für die Nutzung der Solarenergie aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Bei der Ermittlung der nutzbaren Dachfläche sind die nicht nutzbaren 
Teile für eine Solarnutzung abzuziehen. Dieses können ungünstig ausgerichtete Dachflächen oder erheblich beschattete 
Dachflächen durch z.B. Bäume, Dachaufbauten oder die Nachbarbebauung sein. Ebenso abzuziehen sind Abstandsflächen 
zu den Dachrändern bei Mehrfamilien- und Reihenhäusern. Bei der Planung der Gebäude ist darauf zu achten, dass andere 
Dachnutzungen wie Dachaufbauten, z.B. Schornsteine, Entlüftungsanlagen, so angeordnet werden, dass hinreichend Dach-
fläche für die Solarenergienutzung von 50% verbleibt. Die Festsetzung der Solarnutzung der Dachflächen dient der nachhal-
tigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie dem Ziel der Stadt Aachen, Klimaschutzmaßnahmen in den Fokus der städtebaulichen Entwicklung zu stel-
len. Hierzu hatte der Rat der Stadt Aachen am 19. Juni 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Die entsprechende strategi-
sche Weichenstellung zur Priorisierung und Forcierung von Klimaschutzmaßnahmen wurde anschließend im Ausschuss für 
Umwelt und Klimaschutz am 10. September 2019 beschlossen. 
 
7.2.13 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Im öffentlichen Straßenraum sind insgesamt 9 standorttypische Bäume zu pflanzen, um das Plangebiet zu begrünen und 
beschattete Wegeverbindungen herzustellen.  
In Anlehnung an die ehemalige Nutzung des Branderhofes als ländlichen Gutshof sind des Weiteren 13 standorttypische 
Bäume in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 (inklusive der privaten Grünfläche, die über Erbbaurechtsver-
träge an die Baugruppen vergeben wird) anzupflanzen. Diese dienen der Begrünung und der Beschattung des Gebietes an 
Hitzetagen. Von den 13 anzupflanzenden Bäumen werden drei Hainbuchen entlang der Straße In den Zwanzigmorgen auch 
für eine Begrünung des vorhandenen Straßenraumes sorgen.  
 
Die Dächer der Tiefgaragen außerhalb der überbauten Flächen sind intensiv zu begrünen. Diese Flächen bieten sich für 
eine entsprechende Freiraumnutzung für die zukünftigen Bewohner*innen an und tragen zudem zur Verbesserung des 
Stadtklimas bei. Mit einer geforderten Substratstärke von 60 cm ist auch gewährleistet, dass die Flächen intensiv begrünt 
werden können. Sie kühlen durch Verdunstung vor allem im Sommer die Umgebung. Sie entlasten die Kanalisation und 
bieten Pflanzen und Tieren wertvollen Lebensraum. 
 
Aufgrund der Festsetzung von Flachdächern mit einer Dachneigung von bis zu 10°, wird in Anlehnung an die Grün- und 
Gestaltungssatzung für alle Gebäude 60% Dacheingrünung ohne Mindestfläche festgesetzt. Auf die Mindestgröße von 200 
m² Dachfläche wird verzichtet, damit auch bei einer kleinteiligeren Gebäudestruktur die für das Stadtklima sowie den Hoch-
wasserschutz wichtige Begrünung und Rückhaltung sichergestellt werden können. Die Festsetzung zur Begrünung der Dä-
cher wirkt sich sowohl bauphysikalisch als auch ökologisch positiv auf die unmittelbare Umgebung aus. Zudem kann mit der 
Begrünung eine bessere Dämmfunktion für das Gebäude erreicht werden. Weiterhin tragen grüne Dachflächen zu einem 
besseren Gestaltungsbild bei. Gerade im mehrgeschossigen Wohnungsbau in Hanglage liegen die unterschiedlich hohen 
Dachflächen im Sichtfeld der Bewohner*innen.  
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7.2.14  Bäume zum Erhalt 

Neben einer Esche wird die Birkenreihe am Branderhofer Weg als zu erhalten festgesetzt, da sie straßen- und ortsbildprä-
gend ist. Aus gärtnerischen Gründen können Ersatzpflanzungen bei einem eventuellen Abgang eines Baumes mit Abstand 
zum festgesetzten Standort durchgeführt werden, damit die neuen Bäume einfacher gepflanzt und besser anwachsen kön-
nen.  
 
7.2.15 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung des Straßenbaukörpers 

Es wird eine Fläche festgesetzt, die aufgrund der Anschlusshöhen des privaten Geländes an die öffentliche Verkehrsfläche 
zur Herstellung des Straßenbaukörpers maximal benötigt wird.  
Die derzeitige Straßenplanung bezieht sich auf die vorhandenen Höhen des Geländes. Damit das angrenzende Gelände 
nachträglich modelliert werden kann, werden Eingriffe in den Böschungskörper möglich gemacht, sofern hierdurch die 
Standfestigkeit des Straßenbaukörpers nicht gefährdet wird. Um den Anrainern möglichst großen gestalterischen Spielraum 
zu ermöglichen, sollen auch Stützmauern zugelassen werden.   
Zur Vermeidung von Böschungsschäden durch Erosion wird eine Neigung von max. 1:1,5 festgesetzt. 
An einer Stelle kommt es zu einer Überlagerung der Fläche mit einer überbaubaren Fläche. Es besteht hier die Möglichkeit, 
entweder in den Böschungskörper einzugreifen oder mit dem Gebäude zurückzuspringen.  
 
7.2.16 Technische Aufbauten 

Gerade in Hanglage liegen die unterschiedlich hohen Dachflächen im Sichtfeld der Bewohner*innen. Die Einhausung soll zu 
einem besseren Gestaltungsbild beitragen. 
 
7.2.17 Abstandfläche 

Im Baugenehmigungsverfahren sind grundsätzlich zur Berechnung der Abstandflächen die tatsächlichen Geländehöhen 
heranzuziehen. Abweichend hiervon wird festgesetzt, dass zur Berechnung der Abstandflächen der im Bebauungsplan fest-
gesetzte Wert der Geländeoberkante (GOK) ohne Berücksichtigung der für die Geländemodellierung zulässigen Schwan-
kungen um +/- 1,00 m heranzuziehen ist. Die Festsetzung orientiert sich an der planerischen Zielhöhe. 
 
7.2.18 Einfriedungen 

In Anlehnung an die ehemalige Nutzung als Gutshof und der ökologischen Vorteile werden im Plangebiet Einfriedungen der 
privaten Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin als landschaftstypische Hecken festgesetzt. Diese können 
nur zur privaten Seite hin mit Maschendraht- oder Stabgitterzäunen kombiniert werden, um das natürliche Erscheinungsbild 
der Heckenpflanzung vom öffentlichen Straßenraum nicht negativ zu beeinflussen. 
 
7.2.19 Geländemodellierungen / Stützmauern / Böschungen 

Das Plangebiet befindet sich in Hanglage. Zum Ausgleich von Höhenunterschieden können Stützmauern im Bereich der 
Freianlagen notwendig werden, die in ihrer Höhe auf ein Maß von 1,50 m beschränkt werden. Die Höhe erscheint für die 
Modellierung der Freiflächen funktional ausreichend, ohne eine zu starke Barrierewirkung zu erzeugen. Sollte es aus bau-
technischen Gründen für die Errichtung der Tiefgarage notwendig werden, können höhere Stützmauern errichtet werden.  
 
7.2.20 Stellplatzfestsetzungen 

Die zukünftigen Bewohner*innen haben sich zu einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossen und verfolgen das ge-
meinsame Ziel, ihr Mobilitätsverhalten nachhaltig zu verändern. Hierfür wurde in Anlehnung an die Stellplatzsatzung der 
Stadt Aachen ein Mobilitätskonzept entwickelt, das Maßnahmen beinhaltet, durch die der motorisierte Individualverkehr ver-
ringert werden kann. Im Sinne der Gemeinschaft wird abweichend von der Stellplatzsatzung ermöglicht, dass die Anforde-
rungen an einen Stellplatznachweis nicht gebäudebezogen, sondern innerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
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zusammenfassend bewertet werden, womit eine sinnvolle übergeordnete Betrachtung eines Gesamtprojektes vorgenom-
men wird, die den faktischen Funktionsansprüchen entspricht. Ebenfalls sollen abweichend von der Stellplatzsatzung in di-
rekter Nähe zur Haltestelle „Juttastraße“ im Rahmen der Umsetzung des Wohngebietes mindestens zwei Carsharing-Park-
plätze im öffentlichen Straßenraum eingerichtet werden. Zusammen mit einer vorgesehenen Bikesharing-Station auf pri-
vatem Grundstück kann hierdurch eine zentrale Mobilitätsstation entstehen, die dem gesamten Quartier zugutekommt. Die 
Errichtung der Carsharing-Station im öffentlichen Straßenraum soll zugunsten der Zentralität und des Erschließungskon-
zepts ermöglicht werden. 
 
Das Mobilitätskonzept beinhaltet folgende Maßnahmen, die privatrechtlich gesichert werden:  
 

- Die Errichtung einer Carsharing-Station mit 2 Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum zugunsten der Errichtung 

einer zentralen Mobilitätsstation (Bushaltestelle und Bikesharing-Station) 

- Die Errichtung einer Bikesharing-Station mit einem Terminal und 12 Stellplätzen 

- Die Errichtung einer Rad-Service-Station mit Schließfächern 

- Die Errichtung einer Paketstation, die eine öffentliche Nutzung ermöglicht  

- Die Einführung eines Mobilitätsbudgets  

 
Aufgrund der Abweichung von der Stellplatzsatzung werden neben der vertraglichen Sicherung auch separate Stellplatzfest-
setzungen im Bebauungsplan erforderlich. Diese gelten nur für eine Wohnnutzung. Sollten sich andere Nutzungen im Plan-
gebiet ansiedeln, sind die Stellplätze entsprechend der Stellplatzsatzung herzustellen. 
 
Stellplatzschlüssel 
Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept rechtfertigt einen Stellplatzschlüssel von 0,5 
Stellplätzen pro Wohneinheit, der über den Bebauungsplan gesichert wird.  
 
Insgesamt sind pro Wohneinheit 3 Fahrradabstellplätze herzustellen. Diese Festsetzung beinhaltet als Maßnahme aus dem 
Mobilitätskonzept einen zusätzlichen Fahrradabstellplatz für Besucher*innen pro Wohneinheit. 
 
Der Stellplatzschlüssel wird für alle Wohneinheiten einheitlich im Sinne der Solidargemeinschaft festgesetzt. 
 
Allgemeines 
Des Weiteren werden analog zur Stellplatzsatzung allgemeine Festsetzungen zur Anordnung und Größe der Stellplätze 
getroffen.  
 
7.2.21 Flachdächer 

Mit der Festsetzung von Flachdächern wird bewusst eine Formensprache gewählt, die im Kontrast zum Denkmal steht, 
wodurch die historische Bausubstanz ein Alleinstellungsmerkmal im Plangebiet erhält.  
Flachdächer können relativ kostengünstig hergestellt werden und ermöglichen eine bessere Nutzbarkeit der obersten Ge-
schosse bei einer flexibleren Grundrissgestaltung. Die Dachflächen können teilweise als Dachgarten genutzt und begrünt 
werden. Durch eine Dachbegrünung können die negativen Folgen der durch den Klimawandel induzierten Zunahme von 
Hitzetagen gemindert werden.  
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8. Umweltbelange 

8.1 Einleitung 

Da es sich bei dem Vorhaben um eine Entwicklung im Innenbereich als Wiedernutzbarmachung von Flächen und Nachver-
dichtung handelt, wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB ohne Umweltver-
träglichkeitsprüfung und Umweltbericht aufgestellt.  
 
Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen des Vorhabens anhand einzelner Schutzgüter dargestellt. 
 
8.2 Boden / Altlasten 

8.2.1 Schädliche Bodenveränderungen/ Altlastenverdachtsflächen 

Nach dem derzeitigen Planungsstand befinden sich sowohl in dem Bebauungsplangebiet als auch in der unmittelbaren Um-
gebung keine Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen im Kataster. Konkrete Hinweise auf schädliche Bodenverände-
rungen liegen nicht vor.  
 
8.2.2 Schutzwürdige Böden 

Für den Innenbereich liegt keine Bodenfunktionskarte vor. Ein Rückgriff auf die Bodenkarte 50 des Geologischen Dienstes 
NRW (GD NRW) zeigt auf, dass in den derzeit unbebauten Bereichen ggf. Kolluvien anzutreffen sind, die nach GD NRW in 
die Schutzwürdigkeitsstufe sw2 Bodenfruchtbarkeit eingestuft werden.  
Die bisher unbebauten Böden im Plangebiet weisen hinsichtlich ihrer Bodenfunktion eine hohe Schutzwürdigkeit und hohe 
Naturbelassenheit auf. Diese Flächen sind aber nicht sehr groß, so dass die Flächeninanspruchnahme als relativ gering 
eingestuft wird. 
Insofern bestehen gegen die Durchführung des Verfahrens keine Bedenken, sofern der Versiegelungsgrad auf ein verträgli-
ches Maß begrenzt wird und die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden.  
Für die Erschließungsmaßnahmen ist eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich. Voraussetzung für den Erhalt der 
Bodenfunktionen ist die sachgerechte Behandlung des Bodens vor, während und nach den Baumaßnahmen. Wesentlich 
sind die fachgerechte Abgrabung und Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden während der Bauphase sowie deren 
fachgerechter Wiedereinbau und Herstellung der Bodenschichten. Dies betrifft vor allem die Arbeiten zu den Erschließungs-
maßnahmen (Kanal- und Straßenbau), zur Errichtung der Stellplätze und/oder Spielfläche sowie in den Vorgärten. Dazu ist 
ein entsprechendes Bodenschutzkonzept gem. DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) 
zu erstellen und mit dem Fachbereich Klima und Umwelt abzustimmen. Die Erarbeitung eines Bodenschutzkonzeptes wird 
über den städtebaulichen Vertrag gesichert. 
 
8.3 Wasser/ Grundwasser/ Entwässerung 

8.3.1 Grundwasser 

Der Grundwasserstand im Plangebiet liegt bei mehr als 5,0 m unter Flur. Ein Einbinden ins Grundwasser von Bauwerken 
mit maximal einem Tiefgeschoss ist damit grundsätzlich nicht zu befürchten. Falls dennoch Arbeiten stattfinden, die in das 
Grundwasser einbinden, oder sich mittelbar auf das Grundwasser auswirken können, sind diese der Unteren Wasserbe-
hörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
 
8.3.2 Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz 

Aufgrund der Hochwassergefahr unterhalb des Stadtgebietes müssen bei neuen Baumaßnahmen, die eine zusätzliche, 
maßgebliche Flächenversiegelung mit sich bringen (können), örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasserschutz er-
griffen werden, um die bestehende, bereits kritische Situation nicht weiter zu verschärfen (Verursacherprinzip). 
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8.3.3 Entwässerung / Beseitigung von Niederschlagswasser 

Die bestehende Entwässerung des Plangebiets erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Niederschlagswasser wird in den 

Gillesbach eingeleitet; das Schmutzwasser wird über einen Mischwasserkanal zur Abwasserreinigungsanlage Soers gelei-

tet. Zusätzlich anfallendes Niederschlagswasser kann in den vorhandenen, zum Gillesbach führenden Regenwasserkanal 

eingeleitet werden, wobei ein Rückhaltevolumen von 64 m³ bei einer Drosselwassermenge von 30 l/s außerhalb des B-Plan-

geländes im öffentlichen Straßenraum geschaffen werden muss. Diese vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) geforderte 

Rückhaltung wird nicht aus Gründen das Hochwasserschutzes erforderlich, da es durch das Vorhaben nicht zu einer Ver-

schärfung der Hochwassersituation kommt. Die Rückhaltung wird vielmehr zum Schutz eines Sandfanges vor Erosion vor 

der Einleitung in den Gillesbach erforderlich.  

Für den Anschluss der Niederschlagsentwässerung an die vorhandene Trennentwässerung im Branderhofer Weg ist eine 

Änderungsanzeige zur vorhandenen wasserrechtlichen Erlaubnis (FB 36/30 D 1962) bei der Unteren Wasserbehörde durch 

die Koordinierungsstelle Abwasser als Einleiter in den Gillesbach vorzulegen. Für die Zustimmung zur wasserrechtlichen 

Erlaubnis ist die Errichtung des o.g. Rückhaltevolumens erforderlich. Da der Gillesbach derzeit die anfallenden Misch- und 

Niederschlagswässer nicht ordnungsgemäß ableiten kann, muss eine Verbesserung des derzeitigen Zustandes erzielt wer-

den. Die Fläche wird daher als nicht bebaute Fläche gewertet. 

Bei der Planung der Bebauung ist zu berücksichtigen, dass großflächige Metalleindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei als 

äußere Dachhaut unzulässig sind, da das Regenwasser von diesen Flächen als stark mit Schwermetallen belastet einzustu-

fen ist und weder in den Kanal noch in ein Gewässer eingeleitet werden darf (siehe Kanalanschlusssatzung). Bei der Ertei-

lung von Baugenehmigungen sollte der Hinweis auf Berücksichtigung der Kanalanschlusssatzung gegeben werden. 

Die von der Koordinierungsstelle Abwasser genannten Vorgaben (Formblatt Abwasserbeseitigung) zu den für die Rückhal-
tung aus Hochwasserschutzgründen erforderlichen Rückhaltevolumen und Drosselwassermengen (s.o.) sind zu beachten. 
 
8.3.4 Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Am 23. Januar 2019 wurde durch den Rat der Stadt Aachen das gesamtstädtische Konzept zur Anpassung an den Klima-
wandel beschlossen. Die im Umsetzungsfahrplan genannten strategischen Schwerpunktsetzungen sollten im Bebauungs-
plan dargestellt werden. Als wirksame Vorsorgemaßnahmen gegen die Gefahren durch Extrem-/Starkregen im Plangebiet 
sowie in dessen Umgebung sind die Baumpflanzungen zu nennen, wodurch die Anzahl an Bäumen im Plangebiet gegen-
über dem Ist-Zustand erhöht wird, sowie die mindestens extensiven Dachbegrünungen und die intensiven Begrünungen der 
Dachflächen der Tiefgaragen. 
 
8.4 Landschaft, Baumschutz, Grün- und Freiflächen 

8.4.1 Landschaft 

Das Areal befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des derzeit rechtskräftigen Landschaftsplans 1980 sowie des in 
Aufstellung befindlichen neuen Landschaftsplanes. Das Ortsbild in der näheren Umgebung des Areals zeichnet sich durch 
eine vorwiegend lockere, randstädtische Bebauung in Form von Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern mit einem hohen 
Anteil an Grünflächen aus. Das Areal selbst wird derzeit durch eine ca. 8.000 m² große Wiesenfläche geprägt, die den Ge-
bäudekomplex des Gutes Branderhof nördlich, östlich und südlich umschließt. Am westlichen und südlichen Rand des Plan-
gebietes liegt Baumbestand vor, welcher im Bebauungsplan teilweise als zu erhalten festgesetzt wird. Aufgrund des offenen 
und durch Grünflächen geprägten Ortsbildes im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist von einer Verschlechterung für 
das Schutzgut Landschaft durch die geplante Bebauung auszugehen. Eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Begrü-
nung des Areals inkl. Neuanpflanzungen von Bäumen kann dieser Verschlechterung entgegenwirken (siehe „Grün- und 
Freiflächen“).  
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8.4.2 Baumschutz 

Es entfallen keine Bäume, die der Baumschutzsatzung unterliegen. Hingegen entfallen 8 bzw. 9 Bäume, die zwar aufgrund 
ihrer Art (Birken) bzw. ihres Stammumfangs nicht unter die Baumschutzsatzung fallen, allerdings aus stadtökologischen 
Gründen als erhaltenswert eingestuft werden. Es werden insgesamt 22 Bäume im Plangebiet neu gepflanzt, davon 9 Stück 
im öffentlichen Straßenbereich und 13 Bäume sind auf den privaten Grundstücken vorgesehen. 
Die Baumreihe am Branderhofer Weg (Birken) wird im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt, da sie straßen- und orts-
bildprägend sind. 
 
8.4.3 Grün- und Freiflächen 

Das Grünkonzept sieht neben den o.g. Baumpflanzungen die Anpflanzung von Hecken im öffentlichen Straßenbereich so-
wie auf den privaten Grundstücken vor, um die Wohnbebauung vom öffentlichen Straßenraum optisch zu trennen. Der länd-
liche Charakter soll durch die Pflanzenauswahl z.B. eine Pflanzung mit Obstgehölzen und Sträuchern gewahrt bleiben. 
Die Flachdächer sind mindestens zu 60% mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Stärke der Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm betragen. Eine Kombination mit Photo-
voltaik- oder Solarthermieanlagen ist zu lässig. Die Dachflächen der Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Flächen sind 
zu mindestens 60% mit einer standortgerechten Vegetation intensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Sub-
stratschicht muss eine Mindesthöhe von 60 cm aufweisen. 
 
8.5 Biologische Vielfalt/Artenschutz 

Das Plangebiet wird nicht vom Landschaftsplan erfasst, der Landschaftsplan erfasst die Flächen des westlich gelegenen 
Gillesbachtales (nördlich bis westlich des Forster Weges). Das Plangebiet wird nicht von der LANUV Biotopkartierung er-
fasst. 
Bei den Freiflächen des Plangebietes handelt es sich um brachgefallene Weiden und Abreiteflächen der ehemaligen Nut-
zung als Pferdehof. Es hat sich eine typische Brachvegetation mit Krautfloren wie Wegerich, Wicke, Gundermann, Rainfarn 
und Klee sowie verschiedenen Grasarten ausgebildet. In einzelnen Bereichen herrschen Kratzdistel und Brombeere vor. Die 
sandige Unterlage der ehemaligen Abreiteplätze wird von verschiedenen Moosarten bewachsenen. Baumschösslinge von 
Weiden, Ahorn, Birken und anderen Baumarten, sowie Kulturfolger, wie Schmetterlingsflieder überziehen die gesamte Flä-
che. Vereinzelt finden sich kleine Baum- und Strauchgruppen bestehend aus u.a. Birken, Eschen, Linden, Haselnuss und 
verschiedenen Koniferen. 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde weist die Fläche eine geringe ökologische Wertigkeit auf.  
Die noch nicht umgebauten Gebäudeteile des Hofes sind durch Bau-Zaunanlagen abgesperrt worden, dieser Bereich bietet 
u.U. Lebensräume für gebäudebrütende Vogelarten. Bei einem Anfang Mai 2019 durchgeführten Ortstermin wurden in Ge-
bäudestrukturen einfliegende Spatzen beobachtet. 
Zum Schutz der im Plangebiet u.U. vorkommenden allgemein häufigen europäischen Brutvogelarten soll zur Vermeidung 
des Eintritts von Verbotstatbeständen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ein Bauzeitfenster für die Rodung des Geländes 
ausgewiesen werden. Die zur Baufeldfreimachung notwendige Entnahme von Gehölzen und Gebüschen ist aus arten-
schutzrechtlicher Sicht in einem Zeitfenster von Ende Oktober bis Ende Februar durchzuführen, da dieser Zeitraum außer-
halb der Brutperiode aller europäischen Brutvogelarten liegt. Aufgrund der vorhandenen Strukturen ist eine Nutzung des 
Plangebietes als Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte planungsrelevanter Arten (insbesondere Fledermäuse und Vögel) 
auszuschließen. Wegen seiner eher geringen Größe stellt das Plangebiet außerdem kein essentielles Nahrungshabitat für 
die genannten planungsrelevanten Artengruppen dar. 
 
8.6 Stadtklima / Lufthygiene / Klimaanpassung 

Die Beeinflussung der Kaltluft durch die hier geplante Bebauung kann als gering eingeschätzt werden. Das Plangebiet be-
findet sich am südlichen Rande des Kaltluftstromes, der sich entlang des Gillesbaches bewegt und wird nur geringfügig von 
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diesem versorgt. Durch die Öffnung der geplanten Bebauung nach Südwesten im Bereich der Verkehrsfläche und angren-
zender Flächen sowie das Absehen von einer Riegelbebauung ist eine gute Durchlüftung des Plangebietes gewährleistet. 
Bei der Anlage der Tiefgarage muss darauf geachtet werden, dass die Lüftungsöffnungen der Tiefgarage nicht in sensible 
Bereiche der Nutzung hineinreichen (z. B. Terrassen, Spielflächen und Schlafzimmerfenster). Wenn Belüftungsschächte 
geschaffen werden sollten, muss die Unbedenklichkeit dieser über die Anfertigung eines Gutachtens nachgewiesen werden.  
Im Zuge der Klimaanpassung sollen die Versiegelungsflächen so gering wie möglich gehalten werden, um eine Infiltration 
des Regenwassers großflächig zu ermöglichen und darüber hinaus Pflanzen einen tiefen Wurzelraum zu bieten. Dies erhöht 
zudem den Kühlungseffekt an heißen Tagen und führt damit zu einer Steigerung der Wohnqualität. Eine teilweise Kompen-
sation der Versiegelung im Bereich der Tiefgaragen erfolgt durch die Festsetzung einer intensiven Begrünung auf diesen 
Flächen. Garten- und Grünanlagen müssen begrünt und wasserdurchlässig gestaltet werden und dürfen nicht als Schotter-
gärten bzw. versiegelte Flächen angelegt werden.  
 
8.7 Klimaschutz und Energie 

Die Stadt Aachen verfolgt seit 2019 mit dem Beschluss des Klimanotstandes noch intensiver ihre mittel- und langfristigen 
Ziele bei Energieeinsparung und CO2-Emissionen zum Schutz des Klimas und der Lufthygiene. Zusätzlich zur Aufforderung 
zu einem sparsamen Umgang mit fossilen Energieressourcen heute wird nun bis 2030 das Ziel deren Ersatzes durch rege-
nerative Energieträger für alle Einwohner*innen und Nutzer*innen im Stadtgebiet angestrebt. Ziel bis 2030 ist die CO2-Neut-
ralität in der Energie- und Wärmeversorgung. Der quartierartige Wohnungsbau mit einer großen Zahl an Wohneinheiten 
kann durch die Nutzung der regenerativen Energien und einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung (Nahwärmenetz) er-
heblich zu diesem Ziel beitragen.  
Es sind mindestens 50% der nutzbaren Dachflächen mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auszustatten. Um die An-
forderungen der Grün- und Gestaltungssatzung zu erfüllen, ist bei Flachdächern eine Kombination aus Solaranlagen und 
Begrünung möglich. 
Die Wärmeversorgung des Baugebiets sollte durch eine zentrale Wärmeversorgung (Nahwärmenetz) in Verbindung mit 
Kraft-Wärme-Kopplung (Wärme- und Stromerzeugung kombiniert) zusammengefasst werden. Bei Einsatz von Bioerdgas 
aus dem Verbundnetz erreicht man hier eine annähernd CO2- neutrale Energieversorgung. 
Es sollte geprüft werden, ob der geplante Staukanal mittels Wärmetauscher energetisch (Wärme und Kühlung) genutzt wer-
den kann, ggf. sind Flächenwärmetauscher unter der TG möglich. Ebenso ist eine Nutzung von Geothermie zu prüfen (s. 
https://www.geothermie.nrw.de/geothermie_basisversion/?lang=de). 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen mehr Parkplätze für Elektrofahrzeuge vorgehalten werden. Aktuell ist jede 
zehnte Neuzulassung ein Elektrofahrzeug – Tendenz steigend. Daher sind in der Tiefgarage mindestens 30 % der Stell-
plätze mit einer Auflademöglichkeit zu bestücken. Die Umsetzung kann auch so gestaltet werden, dass ein Anschluss zwei 
Stellplätze versorgt. In Kombination mit einer hauseigenen PV-Anlage ließen sich hier Synergien schaffen. Neben PKW-
Stellplätzen sind ausreichend Fahrradstellplätze (inkl. Stellplätzen für Lastenräder) zu schaffen, denn das Gebiet weist auf-
grund seiner geringen Entfernung zur Innenstadt und zum Frankenberger Viertel eine hohe Attraktivität für Radfahrende auf.  
 
8.8 Lärmschutz / weitere mögliche Belastungen 

Auf das Plangebiet wirken die Geräuschimmissionen aus dem Straßenverkehr insbesondere durch den Branderhofer Weg 
mit einer Verkehrsbelastung von ungefähr 3.500 Kfz/24h ein. Der Einfluss der nahe gelegenen Adenauerallee fällt durch die 
Entfernung und Abschirmung durch andere Gebäude trotz der deutlich höheren Verkehrsmenge (DTV 21.200) eher gering 
aus. Als weitere Verkehrslärmquelle ist der Schienenverkehr der Bahnstrecke in ca. 450 m Entfernung zu nennen. Die Nut-
zung der nahegelegenen Sportanlage (Ludwig-Kuhnen-Stadion) und dem zugehörigen Parkplatz sowie die Nutzung einer 
unmittelbar anschließenden kleinen Skateanlage am Rande der Sportanlage stellt eine weitere Lärmquelle für das Plange-
biet dar. 
Um die Anforderungen an den Schallschutz im Plangebiet zu ermitteln wurde eine Untersuchung zur Geräuschsituation im 
Bereich des Bebauungsplanes Nr.956 „Branderhofer Weg / Am Römerhof“ an das Ing. Büro ACCON aus Köln vergeben.  
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Die Verkehrslärmbelastung im Planfall beeinträchtigt die obersten Geschosse der neu geplanten Gebäude mit Beurteilungs-
pegeln tags zwischen 52 dB(A) und 58 dB(A) (10,9 m über Grund / 3.OG). Nachts liegen die Belastungen zwischen 47 
dB(A) und 51 dB(A) und werden maßgeblich durch die Schienenverkehrsgeräusche bestimmt. Um den vorhandenen Spiel-
betrieb durch Vereinssport auf der nahegelegenen Sportanlage an allen Tagen im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 22.00 
Uhr weiterhin aufrecht zu erhalten, wurde diese Maximalbetrachtung zur Beurteilung der Geräuschimmissionen aus der Nut-
zung herangezogen. Der Immissionsrichtwert, insbesondere auch der sensible für die Ruhezeit zwischen 13.00 Uhr und 
15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen, wird unter Berücksichtigung der getroffenen Maximalansätze eingehalten. Auch der 
angrenzende Parkplatz südlich der Sportanlage mit seinen 90 Stellplätzen führt durch seine Belegung nicht zu Richtwert-
überschreitungen. Damit ist sichergestellt, dass keine Konflikte zu erwarten sind. Ebenso sind auch keine Überschreitungen 
der Tages-Immissionsrichtwerte des Freizeitlärmerlasses von der kleinen Skate-Anlage in der unmittelbaren Nähe der 
Sportanlage zu erwarten. Eine nächtliche Nutzung der Anlage ist ausgeschlossen. 
Neben den Immissionen die auf das neue Plangebiet einwirken werden, wurden auch die Emissionen durch das Plangebiet 
betrachtet. Der induzierte Verkehr verursacht keine relevanten Verkehrslärmsteigerungen, auch nicht, unter Berücksichti-
gung von Reflexionen durch die geplante Bebauung. Die in der Rechtsprechung herangezogenen Schwellenwerte für eine 
Gesundheitsgefährdung, 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, sind hier im Nullfall bereits deutlich unterschritten. 
Selbst die Orientierungswerte der DIN 18005 sind auf den meisten Straßenabschnitten, bis auf den Branderhofer Weg, un-
terschritten, und auch unter Berücksichtigung der Steigerung durch die Planung liegt die Belastung an der vorhandenen 
Bebauung in einem Niveau, in dem der Orientierungswert der DIN 18005 tags weitestgehend eingehalten wird. Die Tiefga-
ragennutzung innerhalb des Plangebietes führt zu keinen Richtwertüberschreitungen an der bestehenden benachbarten 
Bebauung in der Umgebung. An dem Gebäude, das die Tiefgaragenrampe aufnehmen soll und den dortigen Wohnungen 
liegen erhöhte nächtliche Beurteilungspegel von 42 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet vor. Der Nacht-Immissionsricht-
wert der TA Lärm, der für Mischgebiete gilt, in denen das Wohnen allgemein zulässig ist, wird jedoch unterschritten. Bei der 
Planung des eigenen Gebäudes wird dennoch empfohlen, zum Schutz der eigenen Bewohner vor Störungen durch die Tief-
garageneinfahrt, eine Teilüberhausung der Rampe herzustellen. Falls dies nicht möglich ist, kann auch durch eine Grundris-
sorientierung erreicht werden, dass keine Fenster von schutzbedürftigen Räumen in dieser Fassade liegen. 
Die Beeinträchtigungen der Neuplanung durch den Verkehrslärm, es sind sowohl tagsüber als auch nachts die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete überschritten, machen Lärmschutzmaßnahmen notwendig. Da ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen städtebaulich nicht gewünscht und kostentechnisch nicht vertretbar sind, muss sogenannter 
passiver Schallschutz in Verbindung mit entsprechenden Lüftungseinrichtungen eingebaut werden. Die Maßnahmen gelten 
für alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräume. Die Anforderungen (R'w, ges) an die Luftschalldämmung der Außenbauteile 
errechnen sich nach DIN 4109-1:2018-01 entsprechend der dort angegebenen Formel. Als Grundlage für die Vorgaben der 
erforderlichen Schalldämmung der Außenbauteile gelten die maßgeblichen Außenlärmpegel (siehe Karte in den Festsetzun-
gen unter Anlagen). Innerhalb des gesamten Plangebietes werden unter pessimistischer Betrachtung (freie Schallausbrei-
tung ohne abschirmende Wirkung von Gebäuden innerhalb des Plangebietes bzw. der Eigenabschirmung der neuen Ge-
bäude) nachts Beurteilungspegel von 50 bis zu 52 dB(A) ermittelt, so dass Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) 
grundsätzlich mit einem schallgedämmten Lüftungssystem (z.B. Schalldämmlüfter) ausgestattet werden müssen, um eine 
fensteröffnungsunabhängige Belüftung sicherzustellen. Die Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist im 
Einzelfall zulässig, sofern im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren fachgutachtlich der Nachweis geführt wird, 
dass aufgrund der geplanten Raumnutzung bzw. einer geringeren Geräuschbelastung (z. B. durch die Eigenabschirmung 
des Gebäudes) die Erfüllung der Anforderungen eines niedrigeren Lärmpegelbereichs ausreichend ist. 
Beachtet werden muss, dass die Ausrichtung der Wohneinheiten eine ausreichende Versorgung mit Tageslicht und/oder 
eine gute Raumhelligkeit nach DIN 17037 aufweisen. Von nur nach Norden ausgerichteten Wohneinheiten muss abgesehen 
werden.  
Im Hinblick auf die lichthygienischen Belange dürfen öffentlich angebrachte Strahler nicht in Richtung Himmel aber auch 
nicht zu sehr seitlich abstrahlen. Auf eine warme Lichtfarbe sollte hier geachtet werden. Dies schont Flora und Fauna aber 
auch den Menschen. Von einer Fassadenbeleuchtung/-belichtung sollte gänzlich abgesehen werden.  
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8.9 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann das Vorhaben aus Umweltsicht mitgetragen werden, sofern die genannten Vorgaben und Empfeh-
lungen umgesetzt werden. Von erheblichen Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter ist 
nicht auszugehen. 
 
9. Auswirkungen der Planung 

9.1 Auswirkungen auf das Denkmal  

Um auf den vorhandenen Wohnraumbedarf zu reagieren, wird die innerhalb des Siedlungsbereiches liegende Freifläche 
einer neuen Nutzung zugeführt werden. Für die Entwicklung eines Wohngebietes als Maßnahme der Innenentwicklung wird 
ein Bebauungsplan aufgestellt, der auf dem Areal des Gut Branderhofes Planungsrecht für Wohnungsbau schafft und 
gleichzeitig die identitätsstiftende Wirkung des unter Denkmalschutz stehenden Vierkanthofes best möglich bewahrt. 
 
So wird das Gut Branderhof nachrichtlich im Bebauungsplan als Denkmal übernommen und wichtige Sichtachsen im Be-
reich des Forster Weges, der Straße Am Römerhof und Branderhofer Weg mit den Festsetzungen im Bebauungsplan bau-
lich freigehalten, um das Denkmal aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen zu können. Die „Freistellung“ soll daran er-
innern, dass die historische Hofanlage ehemals frei in der Landschaft lag.  
Der Bezug zum historischen Straßenverlauf kann durch Aufgreifen der Gebäudekante der süd-östlichen Scheune für die 
Neubebauung erhalten werden. Somit stellt der Branderhof weiterhin einen wichtigen Fixpunkt innerhalb des Ortsgefüges 
dar. Im Vergleich zur Nutzung als Reiterhof werden ehemals durch Stallungen und Reithalle nicht mehr erlebbare Blickbe-
ziehen wiederhergestellt. Einer erdrückenden Wirkung durch die geplanten Gebäude wird somit entgegengewirkt. 
 
Die stärkere Freistellung des Denkmals durch größere Sichtachsen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben haben, be-
deutet gleichzeitig eine Einschränkung der möglichen überbaubaren Grundstücksflächen. Durch die Festsetzung von Mehr-
familienhäusern mit im Vergleich zu Einfamilienhäusern tieferen Baufeldern und einer höheren Gebäudehöhe kann dem 
angespannten Wohnungsmarkt mit unterschiedlichen Bedarfen dennoch Rechnung getragen und dem Ziel, sparsam mit 
Grund und Boden umzugehen, entsprochen werden. Drei- bis viergeschossige Gebäude mit Flachdach geben dabei eine 
Antwort auf die notwendige Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung von Wohnraum und kommen dem Ruf nach einer flexiblen 
Grundrissgestaltung für verschiedene Zielgruppen nach.  
 
Da die geplante öffentliche Wegeverbindung vom Branderhofer Weg zur Straße Am Römerhof direkt am Denkmal vorbei-
führt, kann die prägende Wirkung des Denkmals trotz heranrückender Wohnbebauung auch innerhalb des neuen Wohnge-
bietes weitestgehend bewahrt und im Vergleich zur vorherigen Nutzung als Reiterhof insbesondere für Fußgänger besser 
erlebbar gemacht werden. Zudem erhält das Denkmal durch die Nutzung als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum 
eine zusätzlich identitätsstiftende Wirkung und rückt funktional ins Zentrum des Quartiers. Die Tiefgarage wird sich aufgrund 
der festgesetzten Geländehöhe, die sich an der Höhe des vorhandenen Innenhofes des Denkmals orientiert, nicht negativ 
auf dessen Erscheinungsbild auswirken.  
 
Die ursprüngliche Nutzung des Branderhofes wird durch die Festsetzung von landschaftstypischen Elementen unterstrichen 
und hervorgehoben. Es werden Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen als Hecken und standorttypische Obst-
bäume festgesetzt.  
 
Im Bebauungsplan werden keine weiteren gestalterischen Festsetzungen für die Gebäude getroffen. Dennoch soll eine ge-
stalterische Abstimmung im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur unter Beteiligung der Denk-
malbehörden und des Gestaltungsbeirats erfolgen, die vertraglich über die Erbbaurechtsverträge gesichert wird. 
 

55 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956 Begründung  
- Branderhofer Weg / Am Römerhof - Fassung zum Satzungsbeschluss 

31 

Es ist richtig, dass eine niedrigere Bebauung dem Denkmalschutz eher entsprechen würde als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Gebäudehöhe, die teilweise eine Viergeschossigkeit ermöglicht. Mit der Entwicklung von Mehrfamilienhäusern 
kann dem öffentlichen Belang der Wohnraumversorgung für die Bevölkerung jedoch entsprochen und über die oben be-
schriebenen Maßnahmen der Denkmalschutz dennoch ausreichend gewürdigt werden. 
Für die Wahrnehmung des Gutshofes und seine identitätsstiftende Wirkung werden der Erhalt und die Schaffung von Blick-
beziehungen auf das Denkmal für wichtiger erachtet als die Reduzierung der geplanten Gebäudehöhe, die im Zuge der 
Wohnraumschaffung eine Erweiterung der überbaubaren Flächen und damit eine Einschränkung der Blickbeziehungen 
nach sich ziehen würde. 
 
9.2 Umweltauswirkungen 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 956 findet eine Entwicklung im Innenbereich als Wiedernutzbarmachung 
von Flächen und Nachverdichtung statt, weshalb der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a 
BauGB ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltbericht aufgestellt werden soll. Mit dem Bebauungsplan soll dem 
hohen Wohnraumbedarf in Aachen begegnet werden. 
 
Aus stadtklimatischer Sicht zeichnet sich das städtebauliche Konzept positiv aus, die Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung finden durch z.B. die Realisierung von Gründächern in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, einen hohen 
energetischen Standard der Gebäude (KfW 40) oder die Umsetzung eines Grün- und eines Mobilitätskonzeptes Berücksich-
tigung. Die unterschiedlichen Maßnahmen sollen vertraglich oder über Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert werden. 
 
Negativ zu bewerten ist der Versiegelungsgrad mit ca. 60 %. Dieser ist der Errichtung der Tiefgarage geschuldet, durch die 
jedoch ermöglicht wird, die oberirdischen Flächen vom motorisierten Individualverkehr freihalten zu können. Eine teilweise 
Kompensation der Versiegelung im Bereich der Tiefgaragen erfolgt durch die Festsetzung einer intensiven Begrünung auf 
diesen Flächen. 
 
10. Kosten 

Für den Bau der öffentlichen Verkehrsflächen entstehen der Stadt Aachen Kosten von circa 600.000 Euro.  
 
11. Plandaten 

Gesamtplangebiet: ca. 11.742 m² 
Allgemeine Wohngebiete WA 1 – WA 3: ca. 9.680 m² 
davon überbaubare Fläche: ca. 2.185 m²  
+ Hofanlage Gut Branderhof: ca. 1.000 m²    
Tiefgarage:  ca. 1.377 m² 
Versiegelte Hoffläche: ca. 690 m² 
private Grünflächen:  ca. 1.030 m² 
öffentliche Verkehrsfläche: ca. 1.032 m² 
 
Es sollen circa 60 Wohneinheiten entstehen. Mit einem Stellplatzschlüssel von 0,5 pro Wohneinheit sind 30 notwendige 
Stellplätze innerhalb der gemeinschaftlichen Tiefgarage nachzuweisen.  
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1 Einleitung 
Seit 2014 wird die Zukunft des Grundstücks Gemarkung Burtscheid, Flur 1, Flurstück 3319 
entwickelt. Der eingetragene Verein 'Gut! Branderhof e.V.' hat ein Konzept und Umbaupläne 
für Gutshaus, Pferdestall und den Innenhof zu einem Begegnungs- und Nachbarschaftszent-
rum entwickelt. Außerdem entstand in der Folgezeit die Idee einer Kombinationsnutzung im 
Sinne des experimentellen Wohnungsbaus. Dazu schlossen sich fünf Baugruppen zur 'Sied-
lungsgemeinschaft Branderhof GbR' (SGB) zusammen. Ein Investor erwarb die Doppel-
scheune mit Außenfläche für den Umbau zur Kita 'Kind und Kegel'. Ihr Betrieb ist inzwischen 
aufgenommen. 

Die Siedlungsgemeinschaft will sich gemeinsam mit dem entstehenden Nachbarschaftszent-
rum 'Gut! Branderhof' für eine innovative Quartiersentwicklung in der Beverau einsetzen und 
dazu beitragen, Wohnen und Quartier in einem engen Zusammenhang zu denken: intergene-
rativ, integrativ, inklusiv und mit einer gelebten Nachbarschaft. Mit einem Letter of Intent wurde 
diese Absicht 2017 schriftlich miteinander fixiert. Es wurden für das Nachbarschaftszentrum 
Städtebaufördermittel beim Land NRW für die Sanierung der Gutsgebäude beantragt und 
2020 bewilligt. Im Frühjahr 2023 startete der Umbau. Die ca. 7.950 qm große Teilfläche des 
Grundstücks wird im Rahmen einer Erbbaurechtsvereinbarung mit den einzelnen Baugruppen 
der Siedlungsgemeinschaft Branderhof GbR im Direktvergabeverfahren verhandelt. 

Das Mobilitätskonzept berücksichtigt den Modellcharakter des Gesamtprojektes. Der Kitabe-
trieb, das Nachbarschaftszentrum und die neue Wohnbebauung verursachen für das Quartier 
Mobilitätsbedarf, dem zukunftsweisend entsprochen werden soll. Es unterstützt die ange-
strebte Verkehrswende 'weg vom eigenen Auto' und beinhaltet sowohl Elemente der Mobili-
tätsstrategie 2030 der Stadt Aachen als auch der Mobilitätsziele des ISEK Beverau/ Burtscheid 
(ISEK-Leitziel 4.4 Reduzierung des Pkw-Verkehrs durch Unterstützung gemeinschaftlicher 
Nutzungs- und umweltfreundlicher Mobilitätsformen sowie deren Infrastruktur). 

Das Ziel einer hohen Lebensqualität soll in einer autoarmen Siedlung durch vernetzte 
Nahmobilität erreicht werden. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen konkretisiert und festgeschrieben, die die Gemein-
schaft der Wohngruppen umsetzen werden. Sie basieren auf Abfrageergebnissen und Ab-
sichtserklärungen der zukünftigen Siedler:innen. Das Konzept legt ferner fest, wie die Maß-
nahmen abgesichert werden, benennt konkrete Schritte und Verantwortlichkeiten für die Um-
setzung. 

2 Die Siedlungsgemeinschaft Branderhof GbR  
Die Siedlungsgemeinschaft Branderhof besteht aus fünf Baugruppen, die inzwischen alle ge-
nossenschaftlich organisiert sind. LENAC (Lebendige Nachbarschaft), gut!wohnen, Gute-
WeGe, Nachbarschaftshaus und Wohnen Branderhof haben sich seit 2017 zur Siedlungsge-
meinschaft zusammengeschlossen und in 2020 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ge-
gründet zur tragfähigen Sicherung der Gemeinschaftsaufgaben als Siedlungsgemeinschaft 
des Planungsgebietes Branderhof. Dazu gehören die Flächenerstellung für ruhenden Verkehr, 
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die Energie-, Wasser-, und digitale Infrastrukturversorgung, öffentlich geförderter Wohnungs-
bau, Planung des Hochbaus und die Freiflächengestaltung der Gemeinschaftsfläche. Allen 
Gruppen gemein ist der Ansatz als zukünftige Bewohner:innen / Nachbar:innen und aktuelle 
Vereinsmitglieder Wohnen und Quartiersentwicklung generationenübergreifend, inklusiv und 
in gelebter Nachbarschaft mitzugestalten. Das vom Verein betriebene Nachbarschaftszentrum 
wird als Kern von den Neubauten umgeben, eingebettet in die Bestandsnachbarschaft der 
Beverau. Es wird von allen Baugruppen Flächen der einzelnen Bauparzellen zur gemeinsa-
men Nutzung durch die Siedlungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt. 

Ökologische und soziale Grundsätze und Werte haben im Selbstverständnis der SGB einen 
hohen Stellenwert. Die Aspekte Klimaschutz, qualitätvolles Bauen sowie ein generationen-
übergreifendes Wohnen sind in den Konzepten der Baugruppen festgehalten. Insgesamt wer-
den rund 60 Wohneinheiten zwischen etwa 50 qm und 150 qm errichtet, davon mindestens 
40 % als öffentlich geförderte Wohnungen.  

Die Siedlungsgemeinschaft Branderhof GbR hat sich das Ziel gesetzt, ein den Ansprüchen 
der heutigen Zeit entsprechendes innovatives Mobilitätskonzept zu erstellen und umzusetzen. 
Es soll insbesondere 

• die fürs Quartier und Burtscheid notwendige, deutliche Reduzierung von Autos, Pkw-Park-
plätzen und Pkw-Verkehr gewährleisten und 

• dem zeitgemäßen Mix aus Autonutzer:innen, Carsharing-Freund:innen und Nicht-Autonut-
zer:innen innerhalb der Vereinsmitglieder, der Besucher:innenschaft und den potentiellen 
Bewohner:innen der zukünftigen Siedlungsgemeinschaft Rechnung tragen. 

• Durch das Mobilitätskonzept soll darüber hinaus flexibel auf veränderte Lebens- und Ver-
haltensbedingungen der Bewohner:innen (Job, Gesundheit, Familie etc.) reagiert werden 
können. 

Dieses Mobilitätskonzept zeigt alternative Wege der Mobilität für die zukünftigen Nachbar:in-
nen der Siedlungsgemeinschaft auf und will ihre Umsetzung fördern und unterstützen. Im Fo-
kus stehen Angebote für Fußgänger:innen, Zweiradverkehr und ÖPNV, die durch interne und 
externe Sharing-Systeme ergänzt werden. Die Nutzung eines privaten Pkw sowie der dafür 
erforderliche Stellplatzbedarf kann so gesenkt werden. 

Zur Realisierung dieses Zieles wurde ein wohnprojekt- und quartiersbezogenes 5-Säulen-Mo-
dell entwickelt, das einen Mix aus attraktiven Verkehrsangeboten beinhaltet und darüber hin-
aus die Energieeinsparpotenziale im Verkehr ausschöpft und langfristig das Verkehrsaufkom-
men im angrenzenden Quartier Burtscheid/ Beverau reduzieren wird. 

Dieses 5-Säulen-Modell bildet die Grundlage für eine autoarme Siedlung mit einem reduzier-
ten Stellplatzschlüssel von 0,5.  
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Dieses Modell mit wohnstandortbezogenen Mobilitätsangeboten reduziert die Anzahl von pri-
vaten Personenkraftwagen und befähigt die Siedler:innen und ihre Nachbarschaft durch  
Leihen, Mieten von cambio-Fahrzeugen bzw. Velocity- oder privat organisierten Leih-Rädern 
und Erteilen von Sammelaufträgen Ressourcen sowie Energien einzusparen.  

Kurze, schnelle Wege und eine hohe Praktikabilität gewährleisten die Akzeptanz durch die 
Nutzer:innen, indem die Infrastruktur in einer Mobilstation gebündelt wird.  

Ziel des Mobilitätskonzeptes ist es, die Entscheidung zum Umstieg auf umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel zu erleichtern. Darüber hinaus ist es wichtig, mit leistungsstarken Partner:innen, 
die in der Region aktiv sind, zusammenzuarbeiten.  

Ausbau der Elektromobilität sowie anderer regenerativer Antriebsarten 

Direkt bei Umsetzung des Bauvorhabens der Siedlungsgemeinschaft wird die absehbare 
Durchdringung des Marktes mit Elektrofahrzeugen etc. berücksichtigt. Mindestens ein Drittel 
der wohnungsbezogenen Stellplätze in der Tiefgarage werden mit Ladepunkt für Elektrofahr-
zeuge ausgestattet werden. Die Option auf eine spätere Erweiterung der Ladepunkte wird bei 
der Gebäudetechnikplanung Berücksichtigung finden. 

Zur Realisierung werden gemeinsam mit der Stadt Aachen die passenden Förderangebote 
des Bundes und des Landes zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur genutzt. Fahrrad-
Stellplätze werden mit Lademöglichkeiten für Pedelecs ausgestattet werden, sodass auch die 
Elektromobilität auf zwei Rädern bei dem Mobilitätskonzept berücksichtigt und unterstützt wird. 
Zur Umsetzung des Leitziels von ISEK 4.4 ist im Plangebiet Branderhof die Einrichtung einer 
Ladestation für Pedelecs aus der Nachbarschaft als Maßnahme sinnvoll.  
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3 Bausteine für das Mobilitätskonzept 
3.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Trotz aller Anstrengungen wird es zumindest mittelfristig immer PKWs geben, die bei der Pla-
nung zu berücksichtigen sind. Zum einen werden nicht alle Bewohner:innen auf einen eigenen 
Pkw verzichten können, zum anderen werden Besucher:innen mit Pkw anreisen. Ziel muss es 
sein, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs möglichst gering zu halten. Für diese 
'Restmenge' an Pkws muss Vorsorge getroffen werden.  

Die SGB hat von Anbeginn an die Zielsetzung gehabt, den Autoverkehr zu reduzieren und das 
Wohngebiet auch optisch autoarm zu halten. Oberirdisch werden keine Pkw-Abstellplätze re-
alisiert, eine Ausnahme bilden Stellplätze für Schwerbehinderte (aG, B) auf der Gemein-
schaftsfläche Am Römerhof und öffentlich zugängliche Carsharingplätze am Branderhofer 
Weg. 

3.2 SG Branderhof GbR: Wohnen mit wenig privaten Autos  

Wohnen ohne eigenes Auto ist für einige der künftigen Bewohner:innen bereits heute eine 
selbstverständliche Lebensform. Andere künftige Siedler:innen möchten den eigenen Pkw mit 
Einzug in die neue Wohnung am Branderhof abschaffen, da alternative Mobilitätsangebote zur 
Verfügung stehen werden.  

Die SGB hat einen Bedarf von 30 Stellplätzen ermittelt (Stand 2021). Dies entspricht einem 
durchschnittlichen Stellplatzschlüssel von 0,5 pro Wohnung.  

Im Bebauungsplan wird eine Tiefgarage festgesetzt, in der der Stellplatzbedarf der SGB un-
terirdisch auf dem zu bebauenden Gelände gedeckt werden soll. Die Hanglage mit mehr als 
vier Meter Höhenunterschied bietet für die Erschließung unter den Wohngebäuden Vorteile, 
da ein Zugang von der Straße Zwanzigmorgen ebenerdig umsetzbar ist. So kann der Flächen-
verbrauch für den ruhenden Verkehr geringgehalten werden.   

Aus Sicht der SGB soll die Tiefgarage so klein wie möglich gehalten werden, eine öffentliche 
Nutzung schließt sich damit aus. Im Zusammenhang einer vorausschauenden Planung, bei 
der die SGB langfristig von einem nahezu autofreien Quartier ausgeht, soll die Tiefgarage 
darüber hinaus so angelegt werden, dass ggf. nicht mehr benötigte Stellplätze modular einer 
anderen Nutzung zugeführt werden können (z.B. Lager, Probenräume, o.ä.). Eine öffentliche 
Nutzung oder der Ausbau zu einer Quartiersgarage ist nicht gewollt: Beispielsweise stehen 
schwerwiegende Gründe, wie nicht leistbare zusätzliche Investitionen, Schallschutz, Haftung, 
zusätzliches Verkehrsaufkommen vor allem abends und nachts nach Beendigung von Veran-
staltungen im Nachbarschaftszentrum dagegen. Steuerliche Abgaben, höherer Verwaltungs-
aufwand, Mietausfallrisiko und Vandalismus sind zu große Risiken. 

Umsetzung SGB 

Die SGB errichtet in einer Tiefgarage für ihre Gesellschafter:innen mindestens 30 Stellplätze.  
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Mindestens ein Drittel wird mit E-Ladeanschluss ausgestattet, alle Stellplätze werden nach-
rüstbar sein. Die Stellplätze werden den Baugruppen anteilig zugeordnet. Auf der Gemein-
schaftsfläche Am Römerhof werden Flächen für 2 weitere Schwerbehinderten-Stellplätze vor-
gehalten, die bei Bedarf und Nachweis hergerichtet werden können. 2 weitere Stellplätze wer-
den für Carsharing am Branderhofer Weg hergerichtet.  

Die rechtliche Verankerung erfolgt pro Baugruppe mittels Verpflichtungserklärungen der ein-
zelnen Mieter:innen. Bei Vermietung einer Wohneinheit wird eine entsprechende Klausel in 
den Mietvertrag aufgenommen. So wird sichergestellt, dass der gewünschte reduzierte Stell-
platzbedarf im Wohnprojekt auf lange Zeit garantiert wird. Diese Verpflichtung gilt zunächst für 
einen Zeitraum von 10 Jahren, zu bestätigen von der Stadt Aachen.  

Die SGB vereinbart mit der Stadt Aachen eine Regelung, um die Einhaltung dieser Vorgaben 
zu prüfen. Z.B. verpflichtet sie sich einmal jährlich, die jeweils aktuelle Liste der Fahrzeughal-
ter:innen der Stadt Aachen als Kontrolle zur Einhaltung des Stellplatzschlüssels vor zu legen.  

Sollte es sachlich oder persönlich erforderlich sein, kann die Baugruppe einen Haushalt von 
der Verpflichtung 'Wohnen ohne eigenes Auto' entbinden und ein anderer Haushalt wird in die 
Verpflichtung eintreten. 

3.3 Radverkehr 

Das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel stellt die wichtigste Säule im Verkehrsmit-
telmix am Gut Branderhof dar. Mobilitätsbedürfnisse im Nahbereich zu Geschäften des tägli-
chen Bedarfs, zur City oder etwa zum Hauptbahnhof können mit dem Fahrrad gut realisiert 
werden.  

Das Planungsgebiet Branderhof liegt an drei überörtlichen, für den Tourismus ausgeschilder-
ten Radrouten und ist im Radnetz NRW damit gut erreichbar: die Wasserburgenroute sowie 
die Routen 5 und 7 des D-Netzes verlaufen hier. Im städtischen Konzept für Radvorrangrouten 
ist der Branderhofer Weg als zukünftige Radvorrangrouten Kornelimünster/Walheim – Zent-
rum ausgewiesen. Es ist zu erwarten, dass der Weg mit dem Rad in die Stadt noch komfor-
tabler, sicherer und schneller wird. 

Der Trend zu einer Elektrifizierung geht auch im Radverkehr weiter, die Verkaufszahlen von 
Pedelecs steigen. Das berücksichtigt die SGB bei allen Planungen rund um das Fahrrad. 

Das Fahrrad dient bereits heute vielen der künftigen Bewohner:innen als Hauptverkehrsmittel.  

Je nach Wohnungsgröße werden unterschiedlich viele Räder benötigt. Der Bedarf für Abstell-
anlagen wurde mit durchschnittlich 2 Fahrrädern pro Wohnung ermittelt. Insgesamt sind dies 
mindestens 120 Fahrräder für die Bewohner:innen im Wohngebiet. 

Die Abstellanlagen werden den einzelnen Baugruppen zugeordnet. Neben Flächen für Stan-
dardfahrräder sind auch Flächen für Lastenräder, Dreiräder, Rollfiets (Kombination von Roll-
stuhl und Fahrrad), Mofas u.a. größere Fahrzeuge vorgesehen. Auch die Abstellmöglichkeit 
von Kinderwagen ist eine wichtige Planungsaufgabe in diesem Zusammenhang. Für Pedelecs 
werden entsprechende Lademöglichkeiten eingerichtet.  
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Die Akzeptanz zur Nutzung des Fahrrads wird durch die Installation einer Radservicesäule 
und einer Anlage mit Schließfächern für Fahrradhelme, Kindersitze, etc. in Nähe der Fahr-
radabstellplätze unterstützt werden. Über die individuellen Fahrräder hinaus sollen auch Ge-
meinschaftsräder zur Nutzung vorgehalten werden, die bei Bedarf von allen ausgeliehen wer-
den können. Das können Sonderfahrzeuge, wie beispielsweise Lastenräder, Fahrradanhän-
ger, Tandems oder auch Rollfiets sein. 

Des Weiteren werden Abstellplätze für Besucher:innen benötigt. Hier wird 1 Fahrrad-Stellplatz 
pro Wohneinheit angesetzt. Diese 60 Stellplätze werden so angelegt, dass sie leicht erreich-
bar, bedienfreundlich und gut zugänglich sind. Sie werden sichere Befestigungsmöglichkeiten 
für die Fahrräder haben und teilweise überdacht sein. Die Standorte sind dezentral auf den 
Freiflächen der SGB eingeplant (Flächen Am Römerhof und Forster Weg, siehe auch 4.6. 

Die Baugruppen weisen die Stellplätze für ihre eigenen Zweiräder jeweils in ihren Gebäuden 
bzw. auf ihren Grundstücken nach.  

Der Aufbau einer Radservicestation aus einem langlebigen Material, mit einem Standard-
Werkzeug-Paket für gängige Fahrradreparaturen, das über Stahlseile befestigt ist sowie einer 
fest installierten Luftpumpe für alle gängigen Fahrradventile wird durch die Siedlungsgemein-
schaft an einem barrierefrei zugänglichen Standort auf eigener Fläche vorgenommen. Neben 
der Radservicestation wird an geeigneter Stelle eine Anlage mit Schließfächern für Fahrrad-
helme, Kindersitze, etc. errichtet. Die Siedlungsgemeinschaft sichert die dauerhafte Nutzungs-
möglichkeit der Radservicestation und der Anlage für die Schließfächer. Der fachgerechte Auf-
bau der Anlagen muss der Stadt nachgewiesen werden. 

3.4 Sharing-Systeme 

Sharing-Systeme für Pkw und Fahrräder umfassen sowohl die Angebote kommerzieller An-
bieter als auch die Teilung privater Fahrzeuge. 

Die Versorgung mit Stationen des Carsharing-Anbieters 'cambio' im Bereich des Gutes Bran-
derhof ist nicht optimal. Die nächstgelegenen Stationen befinden sich Am Römerhof (in 450 m 
Entfernung), in der Viehhofstraße (900 m), der Turpinstraße (950 m), der Bayernallee (1,1 km) 
und in der Bachstraße (1,2 km).  

In Aachen gibt es das stationsgebundene Pedelec-Ausleihsystem Velocity. Die nächstgele-
gene Station befindet sich seit 2022 am Branderhofer Weg am Eingang des Wohnmobilstell-
platzes (angelegt nach der Erarbeitung des ursprünglichen Mobilitätskonzeptes). Weitere Sta-
tionen sind in einer Luftlinien-Entfernung von ca. einem Kilometer an der Fachhochschule, am 
Ferberpark und am Eingang zum Tierpark. Aufgrund der Entfernung sind diese Stationen we-
der für die Siedlungsgemeinschaft noch für Besucher:innen des Nachbarschaftszentrums at-
traktiv.  

Daher soll das Velocity-Netz durch eine Station am Branderhofer Weg, Nähe Bushaltestelle 
Juttastrasse, ergänzt werden. Wenig trainierte oder ältere Personen scheuen im 'hügeligen' 
Aachener Stadtgebiet immer noch das Fahrradfahren. Hier erleichtert das Angebot für Gäste 
des Nachbarschaftszentrums und Nachbar:innen des Gutes Branderhof, elektrisch betriebene 
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Fahrräder ausleihen zu können, die an einem festen Stellplatz am Hof immer aufgeladen be-
reitstehen, den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad ermöglichen. 

Die Lücke einer zurzeit in der Beverau/ Burtscheid fehlenden Fahrradverleih-Station wird hier-
mit geschlossen. Zielgruppen sind die Siedler:innen, die Quartiersbewohner:innen, die Besu-
cher:innen des Gutes Branderhof, des Wohnmobil-Stellplatzes, der Sportanlagen, der Hotels 
und sicherlich auch Tourist:innen. 

Eine baugruppeninterne Umfrage im Jahr 2021 hat ergeben, dass schon jetzt SGB-Mitglieder 
auch bei cambio Mitglied sind. Mit einer Station am Branderhof werden sich mit Bezug der 
Wohnungen weitere Bewohner:innen für eine Mitgliedschaft entscheiden.  

Die künftigen Bewohner:innen wollen auch ohne eigenes Auto weiterhin alle Mobilitätsbedürf-
nisse erfüllen können. Dazu wird eine Carsharing-Station in unmittelbarer Nähe als unverzicht-
bar angesehen. Mit cambio Aachen wurden Vorgespräche geführt und ein neuer Standort am 
Branderhofer Weg auch mit Blick auf die vorhandene Nachbarschaft als geeignet einge-
schätzt. 

Durch das Carsharing-Angebot vor der Haustür soll eine Mobilitätsalternative zum privaten 
Kfz-Besitz als Angebot zur Verfügung stehen. 

Umsetzung SGB 

Erste Gespräche mit cambio Aachen (d.h. der StadtteilAuto CarSharing GmbH) und Velocity 
waren erfolgreich und wurden mit der Stadtverwaltung Aachen abgestimmt. Vertragsentwürfe 
der Firmen liegen vor und sind dem Konzept im Anhang beigefügt.  

In Zusammenarbeit mit cambio Aachen wird die SGB eine Carsharing-Station am Brander-
hofer Weg mit zwei Fahrzeugen und einem Flächenbedarf von ca. 30 qm realisieren. Die SGB 
ergänzt diese Station um eine E-Ladesäule, so dass die Nutzung von Elektroautos möglich ist. 
Zu einem öffentlichen Ladepunkt auf einem dritten Parkstreifen werden Gespräche mit der 
STAWAG geführt. Die Station wird in das cambio-Verleih-System integriert. Beide Vertrags-
partner streben eine langfristige Sharingmaßnahme an (siehe Anhang). 

Eine Fahrradverleih-Station kann über VeloCity oder auch privat organisiert erfolgen. Diese 
besteht aus einem Terminal und zwei Traversenmodulen mit jeweils 6 Stellplätzen und einem 
Flächenbedarf von ca. 20 qm. Diese Fahrradverleih-Station wird mit Pedelecs (langfristig sind 
auch Lastenräder möglich) bestückt und könnte in das Fahrradverleih-System Velocity Region 
Aachen integriert werden. Velocity errichtet diese Fahrradverleih-Station am Branderhofer 
Weg auf dem Grundstück der Siedlungsgemeinschaft und verpflichtet sich, diese über einen 
Zeitraum von 10 Jahren zu betreiben. Die Kosten für die Bereitstellung der Leihfahrräder, so 
wie auch die in dieser Zeit anfallenden Wartungs- und Instandhaltungskosten, würde Velocity 
tragen. Die SGB würde in diesem Fall eine einmalige Zahlung an Velocity Region Aachen 
zahlen und die Errichtung der Fahrradverleih-Station die Tiefbau-, Pflaster- und Stroman-
schlusskosten übernehmen. Die Vertragslaufzeit wäre auf 10 Jahre ausgelegt. Falls die Ver-
leihstation nicht angenommen wird oder durch Vandalismus zu große Schäden entstehen, wird 
sie rückgebaut. 

65 von 196 in Zusammenstellung



MOBILITÄTSKONZEPT DER SIEDLUNGSGEMEINSCHAFT BRANDERHOF GBR 

  

Alternativ zu einer Vereinbarung mit VeloCity kann auch eine durch die SGB errichtete und 
privat betriebene Station organisiert werden. Dies kann insbesondere aufgrund der nach der 
Kooperationsvereinbarung von VeloCity und der SGB neu errichteten VeloCity-Station am 
Wohnmobilplatz eine realistische Alternative sein. 

3.5 ÖPNV-Anbindung 

Ein gutes ÖPNV- Angebot stellt ein attraktives Angebot im Verkehrsmittelmix für umweltver-
trägliches Verkehrsverhalten dar. Die Anbindung des Nachbarschaftszentrums und des Neu-
baugebietes an den öffentlichen Personennahverkehr ist unbefriedigend und erschwert eine 
autoarme Lebensweise.  

Busverbindungen 

Aufgrund der geringen Taktfrequenz der am Branderhof vorbeifahrenden Linie 30 und den 
relativ großen Distanzen zu den häufig angefahrenen Haltestellen (500 m und mehr), kann 
das ÖPNV-Angebot als nicht besonders attraktiv angesehen werden. 

Durch die neuen Bewohner:innen der Siedlungsgemeinschaft werden potentielle ÖPNV-Nut-
zer:innen ins Quartier ziehen. Auch das Nachbarschaftszentrum mit seinem Angebot insbe-
sondere auch für ältere Menschen, wird die ÖPNV-Nachfrage erhöhen. 

Erste Gespräche mit dem AVV lassen die Bereitschaft erkennen, eine Taktverdichtung der 
Linie 30 umzusetzen. Eine Tangentiallinie von Brand über den Branderhofer Weg bis Burt-
scheid und Parkplatz Siegel ergänzt diese Linie ab Sommer 2021. Ähnliche Ideen wurden 
auch im Rahmen des ISEK Aachen Beverau entwickelt. 

Anruf-Linientaxis (ALT) 

Das seit mehreren Jahren bewährte Modell eines 'Anruf-Linientaxis (ALT)' der ASEAG, das 
auf Anfrage per Kleinbus Lücken im Busnetz schließt und zuletzt während der Sperrung der 
Erzberger Allee Fahrgäste der Linie 33 zwischen den Haltestellen Zwanzigmorgen und Be-
verau transportierte, hat sich in diesem Zeitraum bewährt und wird daher ebenfalls in Betracht 
gezogen. 

Quartiersticket / Mobilitätsticket 

Die SGB hat Interesse als 'Großkund:in' Netzkarten des AVV zu vergünstigten Konditionen 
erwerben zu können. Die Akquise von Fördermitteln könnte helfen, das Ticket einzuführen. 

In Kooperation von Verein und Siedlungsgemeinschaft sowie verschiedenen Geschäfts-
partner:innen (s.o.) oder auch interessierten Einzelhändler:innen könnte eine projekteigene 
'Mobilitätskarte' entwickelt werden, die es ermöglicht – neben den Angehörigen der Siedlungs-
gemeinschaft – auch den darüber hinaus interessierten Nachbar:innen sowie den Aktiven des 
'Gut! Branderhof e.V.' sich an bestimmten Modulen des Mobilitätskonzeptes zu beteiligen.  
Damit soll es möglich sein, für die Nutzung von ÖPNV, cambio-Carsharing, Velocity-Fahrrä-
dern sowie durch Fahrradkäufe und -reparaturen Rabattpunkte zu sammeln und vergünstigte 
Konditionen zu erhalten. 

66 von 196 in Zusammenstellung



MOBILITÄTSKONZEPT DER SIEDLUNGSGEMEINSCHAFT BRANDERHOF GBR 

  

Die Nutzung des ÖPNV ist stark vom jeweiligen Wohnort abhängig. Daher ist die aktuelle Nut-
zung des ÖPNV durch die noch nicht am Branderhof wohnenden 'Siedler:innen' wenig aussa-
gekräftig. Ein attraktives Angebot wird begrüßt.

Umsetzung SGB

Die SGB unterstützt die Bemühungen der Stadt Aachen das ÖPNV- Angebot zu verbessern 
(Taktung, Randzeiten) und begrüßt den derzeitigen Probelauf der Tangentiallinie. Sie ist be-
reit, übertragbare ÖPNV-Tickets zu einem attraktiven Preis abzunehmen. Hierzu sollen ge-
meinsam mit dem AVV / der Stadt Aachen entsprechende Modelle entwickelt werden (z.B. ein 
übertragbares Umweltticket für Siedler:innen und Quartiersbewohner:innen, Solidarticket, 
movA als Multimodales Ticket, etc.).

Die Siedlungsgemeinschaft verpflichtet sich, ein Mobilitätsbudget einzuführen, das über einen 
Zeitraum von 3 Jahren gleichmäßig aufgeteilt je Wohnung nach Erstbezug nutzbar ist. 

3.6 Lieferdienste

Die Organisation von Einkaufsgemeinschaften und die gemeinsame Nutzung von Lieferdiens-
ten bilden einen weiteren Beitrag zur Reduzierung des Individualverkehrs. Daher strebt die 
SGB eine nachhaltige und zukunftsfähige Kooperation zwischen Handel und Verbraucher:in-
nen an. Dies stellt die fünfte Säule des Mobilitätskonzeptes dar.

Da die individuelle Pkw-Nutzung reduziert werden soll, planen die Partner:innen die Organisa-
tion von Einkaufsgemeinschaften, die die Möglichkeit bieten, sich Lebensmittel von bestimm-
ten Geschäften des Aachener Einzelhandels oder auch von landwirtschaftlichen Betrieben der 
Region liefern zu lassen. Ein 'Anlieferraum' im Quartier soll es ermöglichen, Getränke, Pakete, 
Lebensmittel (z.B. Bio-Kiste) etc. anzuliefern bzw. abholen zu können. Ein Anlieferraum kann 
auch für die Initiierung einer 'Food-Coop' genutzt werden.

Umsetzung Siedlungsgemeinschaft:

Erste Kontakte mit Geschäften des Aachener Einzelhandels (z.B. REWE Stenten in Burt-
scheid) und landwirtschaftlichen Betrieben der Region (z.B. Gut Hebscheid/Aachen, Gut Pau-
linenwäldchen/Aachen) wurden geknüpft. Diese sind bereit, Waren gebündelt an den Brand-
erhof zu liefern.

Die SGB errichtet eine öffentlich nutzbare Paketstation auf einer barrierefrei zugänglichen Flä-
che von ca. 20 qm, die digital zu öffnen und zu schließen ist. Die Siedlungsgemeinschaft si-
chert die dauerhafte Nutzungsmöglichkeit der Paketstation.

3.7 Mobilstation

Die zentralen Elemente des 5-Säulen-Modells, Radsharing, Carsharing und Lieferservice/Pa-
ketstation, werden in einer geteilten Mobilstation zusammengeführt. Ergänzt wird die Mobil-
station durch einige Fahrradabstellplätze und eine öffentliche Rad-Servicesäule.
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Der Kern der Mobilstation entsteht am Branderhofer Weg. Auf den Freiflächen am Römerhof 
bzw. am Forster Weg werden Paketstation und Fahrradabstellanlagen verortet. Die Umset-
zung ist abhängig von den Vorgaben der unteren Denkmalbehörde und des Umweltamtes.  

Umsetzung Siedlungsgemeinschaft  

Am Branderhofer Weg wird die Carsharing-Station im öffentlichen Raum auf dem oberen Park-
streifen am Branderhofer Weg realisiert, der durch die Durchwegung im Plangebiet begrenzt 
wird. Die Radsharing-Station wird auf der Gemeinschaftsfläche vor dem Haus der Baugruppe 
'Wohnen Branderhof' liegen. In direkter Nähe befindet sich die Bushaltestelle 'Juttastraße', so 
dass auch ein Umsteigen auf diese Mobilitätsangebote gewährleistet ist. 

Am Forster Weg werden die Paketstation für Lieferservice, und Fahrradabstellplätze in Kom-
bination mit einer Rad-Servicesäule untergebracht. Diese Fahrradabstellplätze werden mit 
Rücksicht auf das Denkmal nicht überdacht (Blickachse). 

Weitere Fahrradabstellplätze (überdacht) werden auf der Freifläche Am Römerhof realisiert. 

4 Zusammenstellung der Mobilitätsangebote  

4.1 Basisdaten 

Mit Stand Mai 2021 sollen 58 Wohnungen sowie 3 Gemeinschaftswohnungen mit einer Netto-
wohnfläche von rund 4.500 qm errichtet werden. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen etwa 
50 qm und etwa 150 qm. Mindestens 40 % der Wohnfläche werden im geförderten Wohnungs-
bau errichtet. 

 
Baugruppe  Anzahl WE Nettowohnfläche (NWF) Ø NWF 

WG Branderhof  9 640 m² 62,5 m² 
gut!wohnen  13* 1.085 m²  83,5 m² 
LeNac  11* 770 m²  70,0 m² 
LebensWeGe  21* 1.530 m²  72,9 m² 
Nachbarschaftshaus  7 535 m²  76,4 m² 

SUMME  61 4.560 m²  73,1 m² 

* inkl. 1 Gemeinschaftswohnung 

4.2 Mobilitätsangebot 

Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein nachhaltiges Mobilitätskonzept, dass in dieser 
Form in Aachen noch nicht realisiert wurde. Es wird vielen Mobilitätsansprüchen gerecht und 
passt sich problemlos neuen Bedürfnissen an. 
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Das Fünf-Säulen-Modell unterstützt und fördert die Verkehrswende als Teil des Leuchtturm-
projekts.  

Attraktive Voraussetzungen, das Fahrrad, den ÖPNV oder Sharing-Angebote zu nutzen, stel-
len eine realistische Alternative zum individuellen Kfz-Verkehr dar, der kosteneffektiv und ohne 
Zeitverlust zum Ziel führt. Mit den Maßnahmen des Mobilitätskonzept wird das Ziel einer ‚au-
toarmen Siedlung’ erreicht. Im Ergebnis verbleibt ein mittlerer Bedarf von 0,5 PKW-Stellplätzen 
pro Wohneinheit.  

Für die Siedlungsgemeinschaft  

• 30 Stellplätze für private Pkw in der Tiefgarage inkl. 2 Stellplätzen für Schwerbehinderte, 
davon mind. ein Drittel mit E-Ladeanschluss, alle nachrüstbar 

• Flächenvorbehalt für 2 Stellplätze für Schwerbehinderte auf der Fläche am Römerhof  

• 180 Fahrrad-Stellplätze, davon 120 für private Fahrräder und 60 Stellplätze für Besu-
cher:innen-Fahrräder, teilweise mit E-Ladeanschluss 

• Mobilitätsbudget (z.B. für movA-Tickets oder andere dann aktuelle Angebote des ÖPNV) 

Für die Siedlungsgemeinschaft und die Nachbarschaft 

• Cambio-Station mit 2 Fahrzeugen (zunächst 1x E + 1x Verbrenner), 1 geteilte Ladestation 
für Leihfahrzeuge von Cambio und für Privat-Pkws der Öffentlichkeit, angedacht in Koope-
ration mit der STAWAG 

• Fahrrad-Verleihstation (VeloCity-Station oder privat) mit 12 Stellplätzen  

• Mobilstation mit cambio, VeloCity/privat, Paketstation, Fahrradabstellplätzen, Rad-Ser-
vicesäule und Bushaltestelle 

 

4.3 Rechtliche Verankerung 

Die SGB garantiert die verbindliche Umsetzung des 5-Säulen-Modells wie in Kapitel 3.1 be-
schrieben. Dies wird in den Verträgen zwischen der SGB, den einzelnen Baugruppen und der 
Stadt Aachen sowie in Festsetzungen im Bebauungsplan festgehalten und verankert. Im Ge-
genzug bestätigte die Stadt Aachen den Stellplatzschlüssel von 0,5 pro Wohneinheit. Die Aus-
arbeitung dieser Inhalte wird juristisch abgesichert.  

Die Baugruppen schließen Verträge mit ihren Mitgliedern, die die autoarme Siedlung zum Ziel 
haben und sicherstellen, dass der reduzierte Stellplatzbedarf für private Pkw im Wohnprojekt 
auf lange Zeit garantiert wird.  

Die Stadt Aachen und die SGB entwickeln ein Verfahren, das die Umsetzung des Mobilitäts-
konzeptes regelmäßig überprüft. Ein jeweils zum 1.3. des nachfolgenden Kalenderjahres er-
stellter Bericht soll die Nutzbarkeit und Nutzung der Mobilitätsmaßnahmen (Car-Sharing, Bike-
Sharing, Radservicestation, Paketstation und Mobilitätsbudget) nachweisen. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit  
Eingaben zum Bebauungsplan Nr. 956 
-Branderhofer Weg / Am Römerhof-  
für den Bereich zwischen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen, Am Römerhof und Am Brander-
hof im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
 

 
Lage des Plangebietes 
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25. Eingabe Nr. 25 vom 31.10.2022 Schreiben an den Planungsausschuss  
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26. Eingabe Nr. 26 vom 02.11.2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des  
Planungsausschusses, 
 
mein Nachbar ---- hat Ihnen zu Ihrer Sitzung am 03.11.2022  
anliegendes Schreiben gesandt, dem ich mich vollinhaltlich gerne  
anschließen möchte. 
 
Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, dass bei der Umsetzung des  
Entwurfs des B-Plans 956 (Branderhofer Weg/Am Römerhof) der - zumindest  
ehemalige - Plan der Stadt, das denkmalgeschützte Gut Branderhof in  
seiner baulichen Substanz langfristig zu erhalten und es weiterhin als  
identitätsstiftend wahrzunehmen ins Leere laufen würde. Die Höhe der  
geplanten Bebauung hat nicht nur erdrückende Wirkung auf die anliegenden  
Reihenhäuser sondern auch auf das Denkmal selbst, trotz eingeplanter  
Sichtachsen. Identitätsstiftend wäre zukünftig die neue, aufgrund ihres  
Ausmaßes monströs wirkende Bebauung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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Beteiligung der Öffentlichkeit  
Abwägungsvorschlag der Eingaben zum Bebauungsplan Nr. 956 
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für den Bereich zwischen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen, Am Römerhof und Am Brander-
hof im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
 

 
Lage des Plangebietes 
  

156 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956  Abwägungsvorschlag der Öffentlichkeitsbeteiligung 
-Branderhofer Weg / Am Römerhof-  Fassung zum Satzungsbeschluss 
 
 

1 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Stellungnahmen der Verwaltung  
1. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr.1 vom 14.02.2023 .................................................................................2 

2. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2 vom 16.02.2023 ..............................................................................11 

3. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3 vom 16.01.2023 ..............................................................................13 

4. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 4 vom 30.01.2023 ..............................................................................14 

5. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 5 vom 09.02.2023 ..............................................................................15 

6. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 6 vom 12.02.2023 ..............................................................................16 

7. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 7 vom 12.02.2023 ..............................................................................16 

8. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 8 vom 12.02.2023 ..............................................................................16 

9. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 9 vom 12.02.2023 ..............................................................................16 

10. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 10 vom 12.02.2023 ............................................................................16 

11. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11 vom 12.02.2023 ............................................................................17 

12. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 12 vom 12.02.2023 ............................................................................21 

13. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 13 vom 14.02.2023 ............................................................................22 

14. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14 vom 12.02.2023 ............................................................................23 

15. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 15 vom 14.02.2023 ............................................................................25 

16. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 16 vom 13.02.2023 ............................................................................25 

17. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 17 vom 14.02.2023 ............................................................................26 

18. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 15 vom 15.02.2023 ............................................................................26 

19. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 19 vom 16.02.2023 ............................................................................27 

20. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 19 vom 16.02.2023 ............................................................................28 

21. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 21 vom 16.02.2023 ............................................................................29 

22. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 22 vom 15.02.2023 ............................................................................30 

23. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 23 vom 14.02.2023 ............................................................................30 

24. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 24 vom 12.02.2023 ............................................................................31 

25. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 25 vom 31.10.2022 ............................................................................31 

26. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 26 vom 02.11.2022 ............................................................................32 

 
  

157 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956  Abwägungsvorschlag der Öffentlichkeitsbeteiligung 
-Branderhofer Weg / Am Römerhof-  Fassung zum Satzungsbeschluss 
 
 

2 
 

1. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr.1 vom 14.02.2023 

1.1 Höhe und Art der Bebauung 

1.1.1 Geschosswohnungsbau  

Neben dem im Baugesetzbuch formulierten Ziel, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und dem Leitziel 
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ ist der für Aachen prognostizierte Wohnungsbedarf ausschlaggebend für die Ent-
scheidung, Geschosswohnungsbau auf dem Areal des Gutes Branderhof zu entwickeln: 
Im Rahmen der „Wohnungsbedarfsprognose für die Stadt Aachen – Aktualisierung der Bevölkerungs- und Haushaltszah-
len“, die begleitend zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 2018 für die Stadt Aachen durch das For-
schungs- und Beratungsbüro Quaestio erstellt wurde, wurden ausgehend von den prognostizierten Bevölkerungszahlen bis 
2035 entsprechende Wohnungsbedarfe errechnet. Das Gutachten prognostiziert dabei einen weiteren Bevölkerungsanstieg 
bis 2030 auf bis ca. 264.700 Einwohner*innen, der sich bis 2035 auf etwa 264.500 einpendelt. Hieraus resultiert ein Neu-
baubedarf für Wohnungen von etwa 10.000 Wohneinheiten (WE) im Zeitraum zwischen 2019 und 2035. Gleichzeitig zeigt 
der aktuelle Flächennutzungsplanentwurf, dass im Stadtgebiet keine ausreichenden Bauflächenpotenziale mehr gegeben 
sind, um den steigenden Wohnraumbedarf vollständig zu decken. Folge bleiben Verdrängungseffekte in das Umland und 
steigende Miet- und Eigentumspreise, die zu einer Unterdeckung im bezahlbaren Marktsegment führen. 
 
Der Raum, den die Stadt Aachen zur Verfügung hat, ist aufgrund der Talkessellage sehr begrenzt. Die Daten und Indikato-
ren im Aachener Wohnungsmarktbericht 2021 sowie aus weiteren Erhebungen und Studien (Landesgutachten für Gebiets-
kulisse Wohnraumförderung, Wohnungsbedarfsprognose) machen deutlich, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt in 
Aachen verschärft hat. Preiswerter Wohnraum wird rar. Parallel zu dieser Entwicklung schrumpft in Aachen der Bestand an 
öffentlich geförderten Wohnungen, die von Haushalten mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) bezogen werden dür-
fen, kontinuierlich.  
 
Für Familien, die aufgrund ihrer höheren Flächenbedarfe hohe Mietbelastungen zu erwarten haben, wird die Finanzierbar-
keit des Wohnraums zu einer Alltagsbelastung und die Suche nach geeignetem, bezahlbarem Wohnraum zu einer großen 
Herausforderung. Je höher die Anzahl der Haushaltsmitglieder und damit je höher der Wohnflächenbedarf, desto schwieri-
ger gestaltet sich die eigenverantwortliche Wohnraumversorgung. Daneben wird auch für eine wachsende Zahl von Se-
nior*innen die Wohnraumsuche zu einer Problematik. Altersgerechten, barrierearmen Wohnraum zu finden ist mühsam, die 
Finanzierbarkeit einer solchen Wohnung, aber auch der bisherigen eigenen Wohnung, wird angesichts steigender Miet-
preise schwierig. In vielen deutschen Großstädten lässt sich beobachten, dass ein dem Preisdruck geschuldeter Umzug in 
kleinere (und nicht zwangsläufig besser ausgestattete) Wohnungen bei dieser Personengruppe die Folge ist.  
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die drohenden Versorgungsengpässe am Wohnungsmarkt Aachens längst nicht mehr 
nur ein Thema im öffentlich-geförderten Wohnungsbereich und für die Zielgruppe der Wohnberechtigungsschein-Berechtig-
ten sind. Vielmehr besteht für das Segment des preiswerten Wohnraums ein hoher, heterogen gestalteter Nachfragedruck, 
dem sich die Stadt Aachen stellen muss.  
 
Da die Defizite erkannt wurden, wird nun auf allen städtischen Grundstücken, die einer Entwicklung zugeführt werden, die 
Schaffung von verdichteten Wohnraumangeboten geprüft. Der Flächennutzungsplan gibt eine Zielzahl zur Dichte in neuen 
Wohngebieten vor, die bei 83 Wohneinheiten pro Hektar Wohnbaufläche bei Mehrfamilienhäusern liegt.   
 
Das Areal rund um den Branderhof wird nicht nur wegen der räumlichen, sondern auch vor dem Hintergrund der sozioöko-
nomischen Situation für geeignet gehalten, dem hohen Bedarf an Wohnraum in der Stadt Aachen, insbesondere auch den 
Bedarf an Wohnungen entsprechen zu können und eine bedarfsgerechte Durchmischung für die verschiedensten Zielgrup-
pen sicherzustellen.  
 
Der „Baublock“, der von den Straßen Forster Weg, Am Römerhof, Am Branderhof und Branderhofer Weg umschlossen 
wird, hebt sich durch die vorhandene Bebauung bereits heute vom übrigen Siedlungsgefüge ab und soll durch Geschoss-
wohnungsbauten ergänzt werden. Dabei sollen nicht-renditeorientierte Wohnprojekte (Bau- und Wohngruppen) mit öffentlich 
geförderter Geschosswohnungsbau (mindestens 40 %) im Fokus stehen.  
 
Mit der Geschossfläche, die im Rahmen des Projektes realisiert wird, sollen ca. 60 Wohneinheiten entstehen, die dazu bei-
tragen, dem hohen Bedarf an heterogenem und bezahlbarem Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten zu 
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decken. Die Zahl der Wohneinheiten im Bebauungsplan Nr. 956 liegt bei ca. 73 Wohneinheiten pro Hektar Wohnbaufläche 
(Plangebietsgröße: 11.742 m²; abzüglich der zukünftigen Flurstücke der Bestandsbebauung: 3567 m²; Schaffung von ca. 60 
WE). Damit liegt die städtebauliche Dichte unter den Zielen des Flächennutzungsplanes*AACHEN 2030. Aufgrund der frei-
zuhaltenden Sichtachsen, um den Umgebungsschutz des Denkmals zu würdigen, wird die Dichte jedoch als angemessen 
erachtet.   
 
Die Errichtung von Einfamilienhäusern stellt aus oben genannten Gründen keine adäquate Alternative zum Geschosswoh-
nungsbau dar. Ebenso wird eine Reduzierung der Geschossigkeit und damit der Geschossflächenzahl vor dem Hintergrund 
des angespannten Wohnungsmarktes für nicht zielführend erachtet.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.1.2 Einfügung 

Die Siedlungsbereiche sind unterschiedlich geprägt. Mit den Bebauungsplänen werden unterschiedliche Zielsetzungen ver-
folgt. Der Bebauungsplan Nr. 802 -Belgische Siedlung Beverau- wurde beispielsweise aufgestellt, um das städtebauliche 
Ensemble, das durch die bestehende Einheitlichkeit und schlichte Erscheinung gekennzeichnet ist, zu erhalten und bauliche 
Veränderungen und Entwicklungen zu steuern.  
 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes gem. § 13a BauGB sind die Einfügungskriterien gemäß § 34 BauGB nicht anzu-
wenden. Es können eigenständige Festsetzungen getroffen werden, um die Planungsziele nach Abwägung der privaten und 
öffentlichen Belange umsetzen zu können. Auch wenn sich die Maßstäblichkeit der geplanten Gebäude nicht an die der 
angrenzenden Siedlungsbereiche anpassen muss, soll eine Anpassung der Gebäudehöhe an die der vorhandenen Mehrfa-
milienhäuser innerhalb des „Baublockes“ erfolgen. Mit dem Einhalten der bauordnungsrechtlich notwendigen Abstandsflä-
chen wird ausreichend Rücksicht auf die Bestandsbebauung genommen. 
 
Die Entwicklung eines eigenständigen Wohngebietes mit Geschosswohnungsbau und die damit einhergehende Nachver-
dichtung/ Wiedernutzbarmachung der Freifläche sollen dazu beitragen, dem hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in 
der Stadt Aachen entgegenwirken zu können und eine bedarfsgerechte Durchmischung für die verschiedensten Zielgruppen 
sicherzustellen. 
 
Eine Aufstockung der Gebäude in den angrenzenden Siedlungsbereichen ist nicht zu befürchten. Die Struktur des „Baublo-
ckes“ stellt sowohl von der Höhe als auch der überbauten Grundstücksflächen ein selbstständiges Baugebiet dar, welches 
keine prägende Wirkung für die gegenüberliegenden Siedlungsbereiche, die außerhalb eines Bebauungsplangebietes lie-
gen, entfaltet. Für die Siedlungsbereiche, die innerhalb eines Bebauungsplangebietes liegen, gelten die entsprechenden 
Festsetzungen, so dass diese ihre baukulturelle Identität bewahren. 
 
Im Vergleich zu den in der zweiten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gezeigten Entwürfen soll der Eindruck einer „Rie-
gelbebauung“ aufgelöst werden, um eine empfundene Barrierewirkung zu reduzieren. Hierfür sollen vier voneinander unab-
hängige überbaubaren Flächen für bis zu fünf Gebäude festgesetzt werden, wodurch eine stärkere Durchlässigkeit entsteht, 
die von verschiedenen Standorten Blickbeziehungen zum Denkmal und zwischen den sich gegenüberliegenden Siedlungs-
bereichen gewährt. Zudem wird einer Barrierewirkung über die geplante öffentliche Verkehrsfläche, die die Straßen Am Rö-
merhof und Branderhofer Weg miteinander verbindet, entgegengewirkt. Von einer „erdrückenden Wirkung“ durch die Ge-
schossigkeit der Mehrfamilienhäuser auf die Reihenhäuser ist durch die Lage der Gebäude und Wahrung der bauordnungs-
rechtlich notwendigen Abstandsflächen nicht auszugehen.  
 
Eine Fortsetzung der Einfamilienhausbebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern soll nicht fortgeführt werden. Ne-
ben dem im Baugesetzbuch formulierten Ziel, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und dem Leitziel 
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ ist der für Aachen prognostizierte Wohnungsbedarf ausschlaggebend für die Ent-
scheidung, Geschosswohnungsbau auf dem Areal des Gutes Branderhof zu entwickeln.  
   
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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1.1.3 Gebäudehöhe 

Durch die Festsetzung der Gebäudehöhe (GH) in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird die Raumwirkung 
der künftigen Baukörper in Bezug auf Normalhöhennull festgesetzt. In Anlehnung an die vorhandenen Mehrfamilienhäuser 
süd-östlich des Plangebietes soll die Errichtung von drei bis vier Vollgeschossen ermöglicht werden, wobei sich die geplan-
ten Gebäude Am Römerhof zum Forster Weg hin abtreppen und die vorhandene Hanglage aufnehmen. 
Bei den Bestandsgebäuden mit Satteldächern bezieht sich die Gebäudehöhe im Rechtsplanentwurf auf dessen First, bei 
den geplanten Gebäuden mit Flachdach auf den obersten Abschluss der Oberkante des Gebäudes einschließlich Attika, 
Dachrandabdeckung oder ähnlicher Bauteile. Eine Auflockerung durch teilweise zurückgesetzte oberste Geschosse ist vor 
dem Hintergrund des Umgebungsschutzes für das Denkmal vorgesehen. Aufgrund des vorhandenen Wohnraumbedarfs soll 
von der Festsetzung eines grundsätzlich zurückspringenden obersten Geschosses jedoch abgesehen werden.  
Die Gebäudehöhe ist auf eine Geschosshöhe von 3,20 m ausgerichtet, um die Errichtung der Gebäude in Holzbauweise 
realisieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können.  
Die festgesetzte Gebäudehöhe wird vor dem Hintergrund der Wohnraumknappheit für zielführend erachtet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.1.4 Flachdächer 

Flachdächer stehen im Kontrast zur vorherrschenden Satteldachlandschaft, können relativ kostengünstig hergestellt werden 
und ermöglichen eine bessere Nutzbarkeit der obersten Geschosse bei einer flexibleren Grundrissgestaltung. Sie eignen sich 
für den Einsatz im Bereich des bezahlbaren Geschosswohnungsbaus und tragen in Zusammenhang mit der Bautypologie 
dazu bei, dem Baugebiet eine eigenständige Identität zu verleihen. 
Durch eine festgesetzte Dachbegrünung, die auf den Flachdächern umgesetzt werden kann, können die negativen Folgen 
der durch den Klimawandel induzierten Zunahme von Hitzetagen gemindert werden. Die Festsetzung von Flachdächern wird 
aus oben genannten Gründen für wichtig erachtet. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.1.5 Überschreitung der Gebäudehöhe 

Eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhen ist durch verschiedene Anlagen bis zu 1,50 m zulässig, wenn sie um 
das Maß ihrer Höhe, das die festgesetzte Gebäudehöhe überschreitet, von der Außenkante des darunterliegenden Ge-
schosses abrücken. Mit dem Abrücken von der Außenkante kann die geplante Siedlungssilhouette gewahrt werden.  
 
Bei der Überschreitung der Gebäudehöhe von bis zu 2,50 m für Aufzüge, die für eine barrierefreie Erschließung notwendig 
sind und für Treppenhäuser kann auf den Abstand zur Gebäudekante verzichtet werden, sofern diese Anlagen nicht der 
öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind oder einen Abstand von 6,0 m zu dieser einhalten.  
Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe wird zugelassen, um die Funktionalität der Gebäude nicht einzuschrän-
ken. Der Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche soll eine mögliche negative Wahrnehmung vom Straßenraum aus reduzie-
ren.  
 
Da die Anlagen in ihrer Dimension begrenzt sind, ist nicht davon auszugehen, dass diese den Eindruck eines weiteren Ge-
schosses vermitteln, so dass an der Festsetzung zur zulässigen Überschreitung der Gebäudehöhe festgehalten wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.1.6 Vermessungsgrundlagen 

Die vorhandenen Gelände- und Gebäudehöhen wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung der 
Stadt Aachen vermessen und im Rechtsplan als Bestandsinformation aufgenommen. Messungenauigkeiten außerhalb des 
Geltungsbereiches können bis ca. 10 cm auftreten. Zudem wurde im Jahr 2002 ein neues Höhenbezugsystem  
(DHHN-92/HST-160) eingeführt, wodurch es zu Abweichung in Bezug auf ältere Vermessungen kommen kann. Bei einem 
Abgleich mit älteren Bauakten kann auch aus diesem Grund eine Differenz der Gebäudehöhen entstehen.  
 
Der Bebauungsplan besteht aus dem Lageplan, den schriftlichen Festsetzungen und dem Längsprofil der Straßenplanung 
inklusive Höhenangaben. Im Lageplan des Bebauungsplanes werden in der Legende die Zeichenerklärung der 
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Festsetzungen und die Bestandsangaben der Umgebung aufgeführt. So auch die Abkürzung der Festsetzung „GH“ (Gebäu-
dehöhe) für die geplanten Neubauten mit Flachdach (FD) und die Beschriftung einzelner Gebäude im Bestand mit der Ab-
kürzung „OKF“ (Oberkante First). Mit den schriftlichen Festsetzungen wird eine Überschreitung der Gebäudehöhe unter 
bestimmten Bedingungen bis zu einem bestimmten Maß zugelassen. Die Festsetzungen und Hintergründe der Planung 
werden in der Begründung, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, erläutert. Zum besseren Verständnis wurden zudem Per-
spektiven erarbeitet und offengelegt, die einen ersten Eindruck von der Planung vermitteln und die Geschossigkeit der Ge-
bäude abbilden. Es ist davon auszugehen, dass sich die interessierte Öffentlichkeit mit den offengelegten Dokumenten aus-
einandersetzt. Für Fragen und bei Erläuterungswünschen steht grundsätzlich die Verwaltung auch außerhalb der formalen 
Beteiligungsschritte zur Verfügung.  
 
Leider ist im Lageplan (nicht im Rechtsplanentwurf), der das städtebauliche Konzept abbildet, eine vorhandene Firsthöhe 
Am Römerhof um 1,75 Meter zu niedrig angegeben worden. Da das Gebäude in keiner Perspektive als Bezugshöhe darge-
stellt ist, ist nicht zu befürchten, dass die Perspektiven, die über ein digitales 3-D-Modell konzipiert wurden, eine falsche 
Wirkung erzeugen. Auch sind die Messungenauigkeiten zu gering, um die räumliche Wirkung der Perspektiven maßgeblich 
verfälschen zu können.  
(Ein Vermesserplan wurde der Eingabe nicht beigefügt.) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.2 Denkmalschutz 

Der Branderhof entstand 1513 als Pachthof der Herren von Burg Frankenberg. 1937 hat die Stadt Aachen den Hof erwor-
ben und verpachtet. Seit 1960 wurde der Hof als Reiterhof zur Unterbringung von Pferden und zu Reitsportzwecken ge-
nutzt. Da der Hof den Anforderungen an eine moderne Pferdehaltung und Reitsportanlage nicht mehr gerecht wurde, wurde 
die Nutzung vom ehemaligen Pächter aufgegeben.  
 
Seit Anfang September 2013 befindet sich das Areal wieder im Besitz der Stadt Aachen.  
Während die denkmalgeschützte Hofanlage in ihrer baulichen Substanz erhalten bleiben soll, wurden die nicht denkmalge-
schützten Gebäude bereits Ende 2014 niedergelegt. Seitdem wartet das sich darstellende Freigelände auf seine weitere 
bauliche Entwicklung. 
 
Um auf den vorhandenen Wohnraumbedarf zu reagieren, wird die innerhalb des Siedlungsbereiches liegende Freifläche 
nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Für die Entwicklung eines Wohngebietes als Maßnahme der Innenentwicklung 
wird ein Bebauungsplan aufgestellt, der auf dem Areal des Gut Branderhofes Planungsrecht für Wohnungsbau schafft und 
gleichzeitig die identitätsstiftende Wirkung des unter Denkmalschutz stehenden Vierkanthofes best möglich bewahrt. 
 
So wird das Gut Branderhof nachrichtlich im Bebauungsplan als Denkmal übernommen und wichtige Sichtachsen im Be-
reich des Forster Weges, der Straße Am Römerhof und Branderhofer Weg mit den Festsetzungen im Bebauungsplan bau-
lich freigehalten, um das Denkmal aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen zu können. Die „Freistellung“ soll daran er-
innern, dass die historische Hofanlage ehemals frei in der Landschaft lag.  
Auch kann der Bezug zum historischen Straßenverlauf durch ein Aufgreifen der Gebäudekante der süd-östlichen Scheune 
für die Neubebauung erhalten werden. Somit stellt der Branderhof weiterhin einen wichtigen Fixpunkt innerhalb des Ortsge-
füges dar. Im Vergleich zur Nutzung als Reiterhof werden ehemals durch Stallungen und Reithalle nicht mehr erlebbare 
Blickbeziehen wiederhergestellt. Einer erdrückenden Wirkung durch die geplanten Gebäude wird somit entgegengewirkt. 
 
Die stärkere Freistellung des Denkmals durch größere Sichtachsen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben haben, be-
deutet gleichzeitig eine Einschränkung der möglichen überbaubaren Grundstücksflächen. Durch die Festsetzung von Mehr-
familienhäusern mit im Vergleich zu Einfamilienhäusern tieferen Baufeldern und einer höheren Gebäudehöhe kann dem 
angespannten Wohnungsmarkt mit unterschiedlichen Bedarfen dennoch Rechnung getragen und dem Ziel, sparsam mit 
Grund und Boden umzugehen, entsprochen werden. Drei- bis viergeschossige Gebäude mit Flachdach sollen dabei eine 
Antwort auf die notwendige Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung von Wohnraum geben und dem Ruf nach einer flexiblen 
Grundrissgestaltung für verschiedene Zielgruppen nachkommen.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sollen maximale Gebäudehöhen festgesetzt werden, die bis zu vier Voll-
geschosse ermöglichen. Vor dem Hintergrund des Umgebungsschutzes des Denkmals wird für das Gebäude süd-östlich 
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des Gutshofes mit der Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe von 206,50 m über NHN eine maximal Dreigeschossig-
keit ermöglicht. Hierdurch soll die Dominanz des Branderhofes im Straßenbild gesichert werden. Alle übrigen Gebäude hal-
ten einen größeren Abstand zum Denkmal ein, wodurch die Festsetzung einer größeren Gebäudehöhe möglich wird. Wäh-
rend das bestehende Mehrfamilienhaus Am Römerhof eine Firsthöhe von 209,45 m über NHN aufweist, sollen sich die ge-
planten Gebäude Am Römerhof zum Forster Weg mit einer Anschlusshöhe von max. 207,30 m ü. NHN hin abtreppen und 
die vorhandene Hanglage aufnehmen. Das höchste Gebäude ist mittig der geplanten Wegeverbindung, süd-östlich des 
Branderhofes, mit einer maximalen Gebäudehöhe von 210,20 m ü. NHN geplant, wobei das oberste Geschoss in Richtung 
Branderhof zugunsten des Denkmales mit einem Rücksprung an drei Seiten auszubilden ist.  
 
Geländemodellierungen werden keinen wesentlichen Einfluss auf die Raumwirkung nehmen, da die Gebäude in der Höhe 
begrenzt sind und das Straßenniveau feststeht.  
 
Die Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch Dachaufbauten wird sich voraussichtlich nur sehr 
untergeordnet auf das wahrnehmbare Erscheinungsbild vom Straßenraum aus auswirken, da die Aufbauten mit einem 
Rücksprung zur Attika beziehungsweise zum öffentlichen Straßenraum herzustellen sind. Diese Überschreitung soll zuge-
lassen werden, um die Funktionalität der Gebäude nicht einzuschränken. Da die Anlagen in ihrer Dimension begrenzt sind, 
ist nicht davon auszugehen, dass diese den Eindruck eines weiteren Geschosses vermitteln.  
 
Wie den Perspektiven zur Offenlage zu entnehmen, hebt sich der Vierkanthof mit seinen Satteldächern von den neu geplan-
ten Gebäuden mit Flachdach ab und erhält auch durch diesen Kontrast ein Alleinstellungsmerkmal im Plangebiet.  
 
Da die geplante öffentliche Wegeverbindung vom Branderhofer Weg zur Straße Am Römerhof direkt am Denkmal vorbei-
führt, kann die prägende Wirkung des Denkmals trotz heranrückender Wohnbebauung auch innerhalb des neuen Wohnge-
bietes weitestgehend bewahrt und im Vergleich zur vorherigen Nutzung als Reiterhof insbesondere für Fußgänger besser 
erlebbar gemacht werden. Zudem erhält das Denkmal durch die Nutzung als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum 
eine zusätzlich identitätsstiftende Wirkung und rückt funktional ins Zentrum des Quartiers. Die Tiefgarage wird sich aufgrund 
der festgesetzten Geländehöhe, die sich an der Höhe des vorhandenen Innenhofes des Denkmals orientiert, nicht negativ 
auf dessen Erscheinungsbild auswirken.  
 
Die ursprüngliche Nutzung des Branderhofes wird durch die Festsetzung von landschaftstypischen Elementen unterstrichen 
und hervorgehoben. Es werden Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen als Hecken und standorttypische Obst-
bäume festgesetzt.  
 
Im Bebauungsplan werden keine weiteren gestalterischen Festsetzungen für die Gebäude getroffen. Dennoch soll eine ge-
stalterische Abstimmung im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur unter Beteiligung der Denk-
malbehörden und des Gestaltungsbeirats erfolgen, die vertraglich über Erbbaurechtsverträge gesichert werden wird. Eine 
entsprechende Abstimmung mit den Baugruppen und dem Fachbereich Immobilienmanagement hat bereits stattgefunden. 
 
Es ist richtig, dass eine niedrigere Bebauung dem Denkmalschutz eher entsprechen würde als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Gebäudehöhe, die teilweise eine Viergeschossigkeit ermöglicht. Im Rahmen der Abwägung muss jedoch auch der 
öffentliche Belang der Wohnraumversorgung für die Bevölkerung betrachtet werden. 
Aus Sicht der Verwaltung kann mit der Entwicklung von Mehrfamilienhäusern dem angespannten Wohnungsmarkt entge-
gengewirkt und über die oben beschriebenen Maßnahmen der Denkmalschutz dennoch ausreichend gewürdigt werden. 
Für die Wahrnehmung des Gutshofes und seine identitätsstiftende Wirkung werden der Erhalt und die Schaffung von Blick-
beziehungen auf das Denkmal für wichtiger erachtet als die Reduzierung der geplanten Gebäudehöhe, die im Zuge der 
Wohnraumschaffung eine Erweiterung der überbaubaren Fläche und damit eine Reduzierung der Blickachsen nach sich 
ziehen würde. 
 
Im Rahmen der Abwägung werden individuelle Begebenheiten betrachtet, so dass ein unterschiedlicher Umgang mit dem 
Denkmalschutz an anderer Stelle im Stadtgebiet die Folge sein kann. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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1.3 Flächenversiegelung 

1.3.1 Versiegelungsgrad 

Die Flächenversiegelung innerhalb des Geltungsbereiches wird unter Berücksichtigung der öffentlichen Verkehrsflächen, 
einer Grundflächenzahl von 0,4 und der Annahme, dass die Tiefgarage in voller Größe ausgebaut wird, ca. 60 % - 65 % 
betragen.  
Gesamtplangebiet: ca. 11.742 m² 
Allgemeine Wohngebiete WA 1 – WA 3: ca. 9.680 m² 
davon überbaubare Fläche: ca. 2.185 m²  
+ Hofanlage Gut Branderhof: ca. 1.000 m²    
Tiefgarage:  ca. 1.377 m² 
Versiegelte Hoffläche: ca. 690 m² 
private Grünflächen:  ca. 1.030 m² 
öffentliche Verkehrsfläche: ca. 1.032 m² 
 
Die GRZ von 0,4 entspricht dem gebietstypischen Versiegelungsgrad eines allgemeinen Wohngebietes und wird in der 
Baunutzungsverordnung als Orientierungswert angegeben.  
Der gesamte Versiegelungsgrad von ca. 60 % - 65 % ist zum einen der öffentlichen Verkehrsfläche und zum anderen der 
Errichtung der Tiefgarage geschuldet. Durch die Tiefgarage, deren Dach zu begrünen und als Gemeinschaftsgarten zu nut-
zen ist, kann das Plangebiet jedoch vom motorisierten Individualverkehr weitestgehend freigehalten werden. Es handelt sich 
nicht um ein hochverdichtetes Gebiet. Der Versiegelungsgrad ist für ein Wohngebiet außerhalb des Schutzbereiches „Stadt-
klima“ vertretbar. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.3.2 Entwässerung / Starkregen  

Gemäß § 55, Abs. 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Im Plangebiet kann jedoch kein Nieder-
schlagswasser versickert werden, da die Voraussetzungen nach dem Arbeitsblatt DWA A 138 der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. nicht eingehalten werden können (z.B. werden vorgeschriebene Grenzab-
stände zu Nachbargrundstücken und Gebäuden, vor allem unter Berücksichtigung der Tiefgarage nicht eingehalten). Aus 
diesem Grund soll das Niederschlagswasser über eine Trennkanalisation an die außerhalb des Plangebietes bereits vor-
handene Kanalisation angeschlossen und in den naheliegenden Gillesbach eingeleitet werden. Hierzu werden neue Netz-
verknüpfung zur Kanalisation im Forster Weg durch den Straßenabschnitt In den Zwanzigmorgen wie auch eine Rückhal-
tung hergestellt. Die Rückhaltung mit Abflussdrosselung dient bei stärkeren Regen dem Erosionsschutz eines Sandfanges 
vor der Einleitung des Regenwassers in den Gillesbach. Die Regionetz GmbH wird die Abwasserplanung vornehmen und 
die Maßnahme nach Satzungsbeschluss umsetzen.  
 
Gemäß Starkregenkarte des Landes NRW und des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) besteht im Plange-
biet bereits heute für das 100-jährliche Regenereignis (ein Regenereignis mit einer Intensität, das nach statistischen 
Grundsätzen einmal in 100 Jahren vorkommt) eine potentielle Überflutungsgefahr, weil sich punktuell Wasseransammlun-
gen bis zu mehreren Dezimetern Einstauhöhe in Tiefpunkten und Geländemulden und auch Abflüsse einstellen können, die 
zu Sach- und ggf. auch zu Personenschäden führen können. Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden an 
den identifizierten Stellen geeignete Maßnahmen durch Geländemodellierungen (Höhenfestsetzungen des Geländes) ge-
troffen, so dass diese entschärft werden und die Gefahr einer Wasseransammlung mit ungeregeltem Abfluss im Starkregen-
fall deutlich reduziert wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.3.3 Aufstellung gemäß § 13a BauGB 

Das Plangebiet mit einer Größe von insgesamt ca. 1,17 ha liegt innerhalb des Siedlungsgefüges, das sich im Nord-Westen 
klar durch den Forster Weg abgrenzen lässt. Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden.  
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Bebauungspläne der Innenentwicklung bedürfen keiner förmlichen Umweltprüfung. Sie dürfen im Hinblick auf die Vorgaben 
der EU-UP-Richtlinie in ihrem Geltungsbereich grundsätzlich nur eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festsetzen. 
Zudem darf der Bebauungsplan nicht einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und es dürfen auch keine 
Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie und von Vogelschutzgebieten nach der Vogelschutz-Richtlinie bestehen. Mit einer beabsichtigten Festsetzung der 
Grundfläche von weniger als 20.000 qm liegt diese unter der festgesetzten Obergrenze nach § 13 a BauGB, so dass keine 
formale Umweltprüfung bzw. Einzelfallprüfung erforderlich ist. Anhaltspunkte für eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach UVPG liegen nicht vor. Es handelt sich nicht um ein Europäisches Vogelschutzgebiet oder FFH- Gebiet. Gemäß 
§ 13 a Abs. 2 Ziffer 4 gilt ein Eingriff in Natur und Landschaft als gesetzlich zulässig. Zwar kann auf die Durchführung einer 
formalen Umweltprüfung verzichtet werden, jedoch erfolgte eine Ermittlung der relevanten Umweltbelange im Verfahren. 
Diese werden in der Begründung des Bebauungsplanes dargestellt und im Abwägungsprozess entsprechend berücksichtigt. 
Ökologische oder klimatische Gutachten sind für das Bebauungsplanverfahren nicht erforderlich, unabhängig von der 
Durchführung einer Umweltprüfung. Die klimatische Situation und die Auswirkung der Planung auf die Kaltluftsituation wur-
den untersucht und das Ergebnis der Untersuchung wird in der Begründung erläutert. Es liegen keine Kenntnisse vor, dass 
Belange des Klimaschutzes wesentlich durch das Vorhaben betroffen sind. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.4 Stadtklima / Klimaanpassung 

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Begriff der „Schwachwindzone" auf die lokale Kaltluft bzw. die Möglichkeit der 
Frischluftzirkulation im Plangebiet bezieht.  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb des im FNP*2030 ausgewiesenen Schutzbereichs für Kaltluft. Simulationen zeigen, dass die 
nächtlich entstehende Kaltluft nicht in größeren Mengen aus dem Plangebiet abfließt, sondern sich vielmehr über die schon 
heute bestehende Bebauung ihren Weg bahnt. Tagsüber ist mit einer minimalen Veränderung der Einflussgröße zur Versor-
gung mit Frischluft zu rechnen, die jedoch nicht ins Gewicht fallen wird und vernachlässigbar ist. Somit kann eine negative 
Auswirkung durch die Neubebauung größtenteils ausgeschlossen werden.  
Einer Verschlechterung des Stadtklimas wird durch die Festsetzung einer Dachbegrünung positiv beeinflussend entgegen-
gewirkt.  
 
Die Belüftungsfunktion für das Frankenberger Viertel geht vom östlich gelegenen Kaltluftstrom im Beverbachtal sowie vom 
Kaltluftstrom im westlich gelegenen Gillesbachtal aus. Der Rand des näher gelegenen Kaltluftstroms im Gillesbachtal ver-
läuft ca. 100 m westlich der westlichen Grenze des Plangebietes. Das Plangebiet selbst stellt einen Zielbereich der Kaltluft 
dar (vgl. Karte "Lokale Kaltluft im Aachener Kessel" - Bestandteil des Aachener Klimawandelanpassungskonzepts). Klein-
räumige Effekte auf die Strömungsverhältnisse sind infolge der neuen Bebauung durchaus anzunehmen, da jede bauliche 
Veränderung zu Strömungsänderungen führt. Es ist jedoch aufgrund der Entfernung nicht davon auszugehen, dass die für 
den Aachener Talkessel überaus bedeutsame Belüftungsfunktion des Kaltluftstromes im Gillesbachtal durch das Planvorha-
ben am Branderhof beeinträchtigt wird.  
Ausgeprägte Düseneffekte (Hauptwindrichtung bzw. vorherrschende Windrichtung bei Starkwinden ist Südwest) sind auf-
grund der zulässigen Gebäudehöhen von ca. 13 m und der nach Südwesten abschirmenden Wirkung der Bestandsbebau-
ung am Branderhofer Weg nicht zu erwarten.  
Bzgl. eines Düseneffektes bei Sturmwetterlagen ist sicherlich die allgemeine Gefahr durch das eigentliche Ereignis als viel 
höher einzuschätzen, als die durch eine evtl. Düsenwirkung verursachte Schädigung von Nachbargebäuden. Vielmehr kann 
hier sogar eine Minderung des Schadensfalles durch den windbrechenden Effekt der Neubauten in deren Leelagen eintre-
ten.  
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Ausschnitt aus der Abbildung „Lokale Kaltluft im Aachener Kessel“ 
 
Grundsätzlich muss für eine klimatologische Beurteilung die genaue Lage des Vorhabens bestimmt werden. Handelt es sich 
um Vorhaben beispielsweise in Bereichen, die am direkten Rande der Kaltluftbahn des Gillesbachtales liegen, haben diese 
einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Kaltluftversorgung des südöstlichen Innenstadtbereiches und können ggf. nur 
unter bestimmten Bedingungen realisiert werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.5 Verkehrsgutachten 

Das Plangebiet grenzt an die Straßen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof.  
Die geringen Gehwegbreiten im Bereich der Straßen In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof sollen mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes auf ein Maß von 2,50 m erweitert werden, indem an die Straßen angrenzende Grundstücksteile als 
öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden. Hierdurch kann die Qualität der fußläufigen Erschließung insgesamt im 
Quartier verbessert werden. Zudem werden im Bereich der Straße Am Römerhof im Zuge des Straßenausbaus zusätzliche 
Besucherparkplätze für das Quartier entstehen.  
 
Die neu geplante öffentliche Verkehrsfläche wird die Straßen Am Römerhof und Branderhofer Weg miteinander verbinden 
und die „Beverau“ besser an das Nachbarschafts- und Begegnungszentrum anschließen. Die Wegeverbindung dient auch 
der Erschließung der angrenzenden Gebäude und wird als verkehrsberuhigter Bereich schwerpunktmäßig für Radfahrer*in-
nen und Fußgänger*innen zur Verfügung stehen. Für diese Nutzung ist eine ungefähr mittig angeordnete Abpollerung vor-
gesehen, um Durchgangsverkehre von PKW zu vermeiden und die Querung der Verkehrsfläche für die Bewohner*innen zu 
erleichtern. Müllabfuhr und Feuerwehr werden die öffentliche Verkehrsfläche mit entsprechenden Pollerschlüsseln durch-
gängig nutzen können, um ein Rückwärtsfahren oder das Anlegen eines Wendehammers zu vermeiden, was unnötig viel 
Fläche in Anspruch nehmen würde.  
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Auf die Anlage von Parkplätzen soll auf der neuen öffentlichen Verkehrsfläche verzichtet werden. Stattdessen sollen Fahr-
radbügel errichtet werden, um die alternative Mobilität zu fördern.  
Die Wegeverbindung weist einen Querschnitt von 7,0 m auf. Neben Baumpflanzungen sind Hecken auf der nord-westlichen 
Seite der Verkehrsfläche geplant, die unter anderem der Verkehrssicherheit dienen. Taktile Elemente sind in der Mischver-
kehrsfläche vorgesehen. Die öffentliche Verkehrsfläche wird lediglich mit ihrer Breite und dem Längsprofil über den Bebau-
ungsplan gesichert. Nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wird ein politischer Ausführungsbeschluss zum Stra-
ßenausbau eingeholt. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Ausführungsplanung fixiert, wodurch geringfügige Änderungen z.B. 
in der Verortung der Poller oder der Baumstandorte ergeben können. 
 
Durch die zusätzliche Einschränkung der Zufahrtsbereiche von den öffentlichen Verkehrsflächen auf die privaten Grundstü-
cke, können die durch die Bebauung zusätzlich ausgelösten Verkehre in den tiefer gelegenen Siedlungsbereich reduziert 
werden. 
 
Angrenzend an das Plangebiet verläuft über den Branderhofer Weg eine ausgeschilderte Radroute. Zudem liegt das Plan-
gebiet direkt an der geplanten Radvorrangroute Kornelimünster / Wahlheim. Die Haltestelle „Juttastraße“ befindet sich in 
geringer fußläufiger Entfernung. In direkter Nähe zur Haltestelle werden im Rahmen der Umsetzung des Wohngebietes min-
destens zwei Carsharing-Parkplätze und eine Bikesharing-Station errichtet, wodurch eine zentrale Mobilitätsstation entsteht, 
die dem gesamten Quartier zugutekommt.  
Eine weitere Mobilitätsstation mit Fahrradabstellplätzen und einer Radservicesäule wird am Forster Weg errichtet, die auch 
eine Paketstation umfassen wird. Durch die Lage der Paketstation sollen zusätzliche Fahrten über die Straßen In den Zwan-
zigmorgen und Römerhof vermieden und neben der Reduktion von Lieferfahrten auch private motorisierte Fahrten zu weiter 
entfernten Paketstationen bzw. Paketfilialen vermindert werden. Für eine verkehrssichere Lösung ist vorgesehen, die öffent-
lichen Parkflächen auf dem Forster Weg auf die andere Straßenseite zu verlegen und zusätzlich auf Höhe der Paketstation 
eine Liefer- und Ladezone einzurichten, so dass eine geregelte Andienung der Paketstation möglich ist. Durch die Paketsta-
tion wird die Sicht auf die Kreuzung nicht negativ beeinflusst.  
 
Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes erarbeitet wurden, werden paral-
lel zur Vergabe der Grundstücke privatrechtlich gesichert. Die Maßnahmen erlauben eine Reduzierung des Stellplatzschlüs-
sels auf 0,5 St pro Wohneinheit, wenn gleichzeitig 3 Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit hergestellt werden. Hierbei wird 
als Maßnahme aus dem Mobilitätskonzept ein zusätzlicher Fahrradabstellplatz für Besucher*innen pro Wohneinheit berück-
sichtigt. Entsprechende Festsetzungen erfolgen über den Bebauungsplan.  
 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wird auf ca. 100-120 Kfz-Fahrten pro Tag zuzüglich des Wirtschaftsverkehrs für etwa-
ige Belieferungen geschätzt. Die durch die Bebauung ausgelösten Verkehre führen nicht zu einer nennenswerten Ver-
schlechterung der Verkehrsqualität und können im vorhandenen Straßenraum abgewickelt werden. Die umliegenden Stra-
ßen können das zusätzliche Verkehrsaufkommen aufnehmen. 
 
Da der Gutshof bis 2013 als Reiterhof mit Gastronomiebetrieb und einem relativ großen Einzugsgebiet genutzt wurde, ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die Verkehrssituation durch die neue umgebungsbezogene Nutzung verschlechtert. Die 
notwendigen Stellplätze sind für diese Nutzungen gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Aachen zu ermitteln und herzustellen.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes kann die empfundene Verkehrs- und Parkraumproblematik nicht gelöst werden. Als 
Grundlage für verschiedene Maßnahmen, die im Rahmen des ISEK „Beverau“ umgesetzt werden können, soll jedoch ein 
Verkehrsgutachten erarbeitet werden.  
 
Zudem wird die heute empfundene Belastungssituation durch externe Berufspendler im Rahmen der Vorbereitungen zur 
Einrichtung einer Bewohnerparkzone unabhängig vom Bebauungsplanverfahren geprüft. Eine Parkraumerhebung wurde 
durchgeführt und die Parkraumauslastung in dem Gebiet "BU4" (Kalverbenden) wird analysiert. Die Ergebnisse werden vo-
raussichtlich im 3. oder 4. Quartal 2023 den politischen Gremien vorgestellt. Diese entscheiden, ob die Bewohnerparkzone 
"BU4" geplant, die Parkanordnung geprüft und die Bürger*innen über die Planung informiert werden. Dieses standardisierte 
Verfahren, das sowohl nach der Datenerhebung als auch nach der Planung der Zone politischer Beschlüsse bedarf, hat sich 
bewährt und wird bei jeder Zoneneinrichtung durchgeführt. Eine Einrichtung kann daher nicht garantiert werden bzw. ein 
konkreter Einrichtungstermin für die Zone "BU4" kann aus den oben aufgezeigten Gründen auch nicht benannt werden. Das 
Ergebnis ist abzuwarten. Sollte eine Bewohnerparkzone eingerichtet werden, wird diese voraussichtlich bereits vorhanden 
sein, ehe die neu geplanten Gebäude bezugsfertig sind.  
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Die Auswirkungen durch die Bebauung ausgelösten zusätzlichen Verkehre werden auch im Lärmgutachten betrachtet, das 
die Grundlage für gegebenenfalls notwendig werdende Festsetzungen bildet. Aus diesem Grund wird eine pessimistische 
Betrachtung als Berechnungsgrundlage herangezogen, die auf folgenden Annahmen beruht: 
 

- 1,5 Personen pro PKW 
- Pro Wohneinheit 2,5 – 3 Einwohner*innen 
- Wegehäufigkeit von 4 

 
Bei 3 Einwohnern pro Wohneinheit, insgesamt 180 Personen, ergeben sich 2 PKW pro Wohneinheit. Bei einer Wegehäufig-
keit von 4 ergeben sich somit 269 Fahrten pro Tag.  
 
Die benannten Werte bilden ein absolutes Worstcase-Szenario. Gemäß Seite 15 des Lärmgutachtens heißt es weiter: "Hie-
raus ergibt sich eine Mehrbelastung von ca. 13 Fahrten pro Stunde in der Tagzeit und ca. 3 Fahrten pro Stunde in der 
Nachtzeit." Dabei wird bei der Tiefgarage von einer Stellplatzanzahl von bis zu 60 Stellplätzen ausgegangen. 
Auch bei 13 zusätzlichen Fahrten pro Stunde sind im vorhandenen Verkehrsnetz keine nennenswerten Verschlechterungen 
zu erwarten. Außerdem wird die Tiefgarage nur ca. 30 Stellplätze enthalten; hinzu kommen diverse Maßnahmen für alterna-
tive Mobilitätsformen. Aus diesen Gründen ist von einer geringeren Belastung auszugehen. Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird die Notwendigkeit eines Verkehrsgutachtens nicht gesehen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
1.6 Verschattung 

Im Bebauungsplan werden überbaubare Flächen und Gebäudehöhen festgesetzt, die eine drei- bis viergeschossige Bebau-
ung ermöglichen. Innerhalb der überbaubaren Flächen können Gebäude errichtet werden, die die bauordnungsrechtlich 
notwendigen Abstandsflächen einhalten, die unter anderem dem Zweck der ausreichenden Belüftung, Licht- und Sonnen-
einstrahlung dienen. Mit Wahrung der Abstandsflächen werden die hierdurch geschützten Belange gesichert und dem Ge-
bot der Rücksichtnahme ausreichend Rechnung getragen. Aus diesem Grund ist auch nicht von einer unzumutbaren Ver-
schattung der Photovoltaikanlage des Eingebers auszugehen. Grundsätzlich gibt es kein Recht auf eine unverschattete 
Lage. Das Ziel, mit Grund und Boden sparsam umzugehen und auf den angespannten Wohnungsmarkt in Aachen zu rea-
gieren, wird höher bewertet, als eine Verschattung, die durch eine bauordnungsrechtlich konforme Bebauung entsteht. Auf 
eine Reduzierung der Geschossigkeit soll aus diesem Grund verzichtet werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
2. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2 vom 16.02.2023 

2.1 Höhe der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
2.2 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
 
In der Eingabe wird Bezug auf die Stellungnahme des LVR aus dem Jahre 2019 genommen. Unter anderem wurde auf-
grund dieser Stellungnahme der Entwurf überarbeitet. Vergleiche hierzu die „Stellungnahme der Verwaltung zur Stellung-
nahme des LVR Amt für Denkmalpflege vom 08.11.2019“ – Abwägungsvorschlag der zweiten frühzeitigen Behördenbeteili-
gung: „(…) Der Entwurf wurde zur zweiten frühzeitigen Beteiligung entsprechend geändert. Um auf die denkmalschützen-
den Belange besser einzugehen, sollen im Entwurf zur Offenlage wichtige Sichtachsen von den umliegenden öffentlichen 
Verkehrsflächen aus stärker aufgegriffen werden. Insbesondere von den Straßen Am Römerhof und Forster Weg können 
mit der Festsetzung einer privaten Grünfläche und einer Fläche für Gemeinschaftsanlagen deutlichere Sichtbezüge zum 
Denkmal hergestellt werden.  
Die geplante Bebauung soll somit zugunsten des Umgebungsschutzes für das Denkmal im Bereich der vorhandenen öffent-
lichen Verkehrsflächen zurücktreten. Im Gegenzug sollen in der Mitte des Plangebietes die Gebäude weiterhin näher als im 
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Entwurf zur ersten frühzeitigen Beteiligung an das Denkmal heranrücken können. Durch die hier geplante Fläche für Ge-
meinschaftsanlagen ist es dennoch möglich, einen Abstand zum Denkmal über eine Freifläche herzustellen, durch die der 
Branderhof weiterhin als Hofanlage zu erkennen sein wird. 
 
Um unter anderem die Sichtachsen zu stärken, wurde die geplante öffentliche Wegeverbindung verlegt. Sie soll weiterhin 
die Straßen Am Römerhof und Branderhofer Weg miteinander verbinden, um damit einen besseren Anschluss der Siedlung 
„Beverau“ an den Gutshof herzustellen. Ziel ist es, den Gutshof nicht nur als Baudenkmal, sondern auch in seiner Funktion 
als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum in den Mittelpunkt zu rücken.  
 
Die Gebäudetypologie wirkt im Entwurf zur Offenlage durch eine reduziertere Gebäudelänge, die sich stärker am Brander-
hof orientiert, deutlich aufgelockerter.  
Durch den Verzicht auf einen durchgängig viergeschossigen Gebäuderiegel entlang der Straße Am Römerhof kann eine 
lange Fassadenfront vermieden werden, die einer kleinteiligen Bebauung gegenüberliegt und die Sicht auf das Denkmal 
relativ stark beeinträchtigt. Als Ausgleich hierzu soll allerdings die Geschossigkeit der Gebäude im Binnenbereich des Are-
als unter Rücksichtnahme auf den Umgebungsschutz des Denkmales erhöht werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, dreigeschossige Bauten in direkter Nähe zum Branderhof zu errichten; das geplante Staffelgeschoss (als 4. Ge-
schoss) des Gebäudes, das auf dem mittleren, süd-östlich vom Branderhof liegenden Grundstück geplant ist, ist aufgrund 
des Umgebungsschutzes mit Rücksprüngen auf drei Seiten auszubilden. (…)“) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
2.3 Vorgehensweise 

Die umliegenden Flächen des ehemaligen Reiterhofes werden über Erbbaurechtsverträge an selbstorganisierte Baugrup-
pen mit gemeinschaftlichen Wohnkonzepten vergeben. Um die eigenen Bedarfe der Baugruppen angemessen berücksichti-
gen zu können, wurden diese an der Entwicklung des städtebaulichen Entwurfes beteiligt. Die Entwicklung startete 2018 mit 
Ideenwerkstätten, in denen mit interessierten Baugruppen erste Varianten entwickelt wurden. Im weiteren Prozess musste 
dieser Entwurf an viele Herausforderungen, wie z.B. Anforderungen des Denkmalschutzes, der Wohnraumstrategie und des 
Klimaschutzes z.B. durch kompakte Bauweise mit Reduzierung von Versiegelungsflächen angepasst werden.  
Schon sehr früh hatte sich die Idee der „Siedlungsgemeinschaft“ als Verbund der verschiedenen Baugruppen geformt. Die 
Siedlungsgemeinschaft organisierte sich, um gemeinsam die Themen Freiraumnutzung und -gestaltung, Mobilität, bezahl-
barer Wohnraum und Energie im Verbund zu planen und dadurch Synergieeffekte zu nutzen. Zudem spielten ein starker 
Quartiersgedanke und die Verzahnung mit dem Verein Gut! Branderhof und dem dort entstehenden Nachbarschaftszentrum 
eine wichtige Rolle.  
 
Die Einbeziehung der Baugruppen als zukünftige Nutzer in die Planung stellt eine Besonderheit dar. Auch wenn die Bedürf-
nisse der Bau- und Wohngruppen im Rahmen eines partizipativen Prozesses in der Planung berücksichtigt wurden, muss-
ten dennoch städtische Vorgaben eingehalten werden. Das betrifft unter anderem die Umsetzung von Geschosswohnungs-
bau und die Errichtung einer gemeinschaftlichen Tiefgarage.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
2.4 Lösungsvorschlag (Niedrigere Bebauung mit Regenrückhaltebecken) 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.2 „Entwässerung“ 
Die Verwaltung kann nicht nachvollziehen, aus welchem Grund eine Reduzierung der Geschossigkeit, die zu einer größeren 
Flächenversiegelung führt, dem Klimawandel gerechter würde.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 

168 von 196 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 956  Abwägungsvorschlag der Öffentlichkeitsbeteiligung 
-Branderhofer Weg / Am Römerhof-  Fassung zum Satzungsbeschluss 
 
 

13 
 

3. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3 vom 16.01.2023 

3.1 Höhe der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
3.2 Anzahl der festgesetzten Stellplätze 

Die zukünftigen Bewohner*innen haben sich zu einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossen und verfolgen das ge-
meinsame Ziel, ihr Mobilitätsverhalten nachhaltig zu verändern. Hierfür wurde in Anlehnung an die Stellplatzsatzung der 
Stadt Aachen ein Mobilitätskonzept entwickelt, das Maßnahmen beinhaltet, durch die der motorisierte Individualverkehr ver-
ringert werden kann.  
Im Sinne der Gemeinschaft soll abweichend von der Stellplatzsatzung ermöglicht werden, dass die Anforderungen an einen 
Stellplatznachweis nicht gebäudebezogen, sondern innerhalb des Bebauungsplanverfahrens zusammenfassend bewertet 
werden, womit eine sinnvolle übergeordnete Betrachtung eines Gesamtprojektes vorgenommen werden kann, die den fakti-
schen Funktionsansprüchen entspricht. Ebenfalls sollen abweichend von der Stellplatzsatzung in direkter Nähe zur Halte-
stelle „Juttastraße“ im Rahmen der Umsetzung des Wohngebietes mindestens zwei Carsharing-Parkplätze im öffentlichen 
Straßenraum eingerichtet werden. Zusammen mit einer vorgesehenen Bikesharing-Station auf privatem Grundstück kann 
hierdurch eine zentrale Mobilitätsstation entstehen, die dem gesamten Quartier zugutekommt. Die Errichtung der Carsha-
ring-Station im öffentlichen Straßenraum soll zugunsten der Zentralität und des Erschließungskonzepts ermöglicht werden. 
 
Das Mobilitätskonzept beinhaltet folgende Maßnahmen, die privatrechtlich gesichert werden:  
 

- Die Errichtung einer Carsharing-Station mit 2 Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum zugunsten der Errichtung 

einer zentralen Mobilitätsstation (Bushaltestelle und Bikesharing-Station) 

- Die Errichtung einer Bikesharing-Station mit einem Terminal und 12 Stellplätzen 

- Die Errichtung einer Rad-Service-Station mit Schließfächern 

- Die Errichtung einer Paketstation, die eine öffentliche Nutzung ermöglicht  

- Die Einführung eines Mobilitätsbudgets  

 
Die Maßnahmen erlauben die Reduzierung des Stellplatzschlüssels auf 0,5 Stellplätze pro Wohneinheit, wenn gleichzeitig 3 
Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit hergestellt werden. Hierbei wird als Maßnahme aus dem Mobilitätskonzept ein zu-
sätzlicher Fahrradabstellplatz für Besucher*innen pro Wohneinheit berücksichtigt. Entsprechende Festsetzungen erfolgen 
über den Bebauungsplan.  
 
Der Stellplatzschlüssel gilt nur für eine Wohnnutzung. Sollten sich andere Nutzungen im Plangebiet ansiedeln, sind die 
Stellplätze entsprechend der Stellplatzsatzung zu ermitteln und herzustellen. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Mobilität und die Vielzahl der erarbeiteten Lösungsvorschläge und Ideen zur Ge-
staltung der eigenen Mobilität sowie die mögliche Beeinflussung der Besucher- und Nachbarschaftsmobilität ist besonders 
und in dieser Art und Weise bisher einmalig in Aachen. Von Seiten der Fachverwaltung wird eine hohe Ambition zur Gestal-
tung einer projektbezogenen Mobilität attestiert, die den Ansprüchen der Stadtgesellschaft an eine Mobilitätswende sehr 
nahekommt. 
Eine vertraglich gesicherte Einschränkung des PKW-Besitzes für die zukünftigen Bewohner*innen wird weder als gesetzes-
konform noch als verhältnismäßig angesehen. 
Grundsätzlich handelt es sich bei dem PKW-Besitz um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht allein von 
den Baugruppen gelöst werden kann. Im Rahmen des Bebauungsplanes kann auch nicht die empfundene Verkehrs- und 
Parkraumproblematik gelöst werden. Als Grundlage für verschiedene Maßnahmen, die im Rahmen des ISEK umgesetzt 
werden können, soll jedoch ein Verkehrsgutachten erarbeitet werden. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, auch in Einfa-
milienhausgebieten Maßnahmen zu sichern, durch die die alternative Mobilität gefördert und der motorisierte Individualver-
kehr verringert werden kann. Sollte der Bedarf und die Bereitschaft im Gebiet des Integrierten Stadtentwicklungsgebietes 
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„Beverau“ festgestellt werden, könnte dieser ggf. im Rahmen eines zu erstellenden Verkehrskonzeptes Berücksichtigung 
finden.  
 
Die heute empfundene Belastungssituation durch externe Berufspendler wird im Rahmen der Vorbereitungen zur Einrich-
tung einer Bewohnerparkzone unabhängig vom Bebauungsplanverfahren geprüft.  
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass der empfundene Parkdruck mit der Realisierung des geplanten Vorhabens signifikant 
steigen wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
3.3 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgt nach Baugesetzbuch. Hierin sind auch die Beteiligungsschritte der Öffent-
lichkeit geregelt. Grundsätzlich werden die Bürger*innen über die Planung informiert und bekommen die Möglichkeit, sich im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage zu dieser zu äußern. So auch in dem Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Branderhofer Weg / Am Römerhof“. Obwohl der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB aufgestellt wird und 
nach Baugesetzbuch auf eine frühzeitige Beteiligung hätte verzichtet werden können, hat sich die Politik aufgrund des gro-
ßen Interesses in der Bevölkerung dazu entschieden, eine frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB durchzuführen. Die-
ser Verfahrensschritt wurde im Jahr 2019 wiederholt, um die Bürger*innen über die Änderungen der Planung zu informieren.  
Da bemängelt wurde, dass die zweite frühzeitige Beteiligung ohne die Durchführung einer Anhörungsveranstaltung durch-
geführt wurde, fand eine informelle Informationsveranstaltung statt, in der die Öffentlichkeit über die aktualisierten Planungs-
absichten informiert wurde. Zur Offenlage erfolgte eine weitere Anhörungsveranstaltung, um die Bürger*innen in die Lage zu 
versetzen, sich zielgerichtet zur Planung äußern zu können.  
Die eingegangenen Anregungen und Bedenken werden mit den öffentlichen Belangen gegeneinander und untereinander 
abgewogen. Das Ergebnis schlägt sich im städtebaulichen Entwurf nieder. Die endgültige Abwägung erfolgt erst mit Be-
schluss des Rates. Das Verfahren ist also ergebnisoffen.  
 
Die Einbeziehung der Baugruppen als zukünftige Nutzer in die Planung stellt eine Besonderheit dar. Auch wenn die Bedürf-
nisse der Bau- und Wohngruppen im Rahmen eines partizipativen Prozesses in der Planung berücksichtigt wurden, muss-
ten dennoch das Planungsrecht und städtische Vorgaben eingehalten werden. Das betrifft unter anderem die Umsetzung 
von Geschosswohnungsbau und die Errichtung einer gemeinschaftlichen Tiefgarage.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
4. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 4 vom 30.01.2023 

4.1 Höhe der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
4.2 Anpassung an Siedlungssatzung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.2 „Einfügung“ 
Für den Geltungsbereich existiert keine Siedlungssatzung. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
4.3 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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4.4 Anzahl der Stellplätze 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
4.5 Zu wenig Grünfläche 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.1 „Versiegelungsgrad“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
5. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 5 vom 09.02.2023 

5.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
5.2 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahmen der Verwaltung zu Eingaben Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahmen der Verwaltung zu Eingaben Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
5.3 Flächenversiegelung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.1 „Versiegelungsgrad“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.2 „Entwässerung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
5.4 Höhe der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen 
 
5.5 Frischluftzufuhr 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
5.6 Mangelhaftes Verkehrskonzept 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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5.6.1 Tiefgarage  

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Straße In den Zwanzigmorgen, da durch die Hanglage und die Grundstückszu-
schnitte in diesem Bereich gute Planungsvoraussetzungen für den Bau einer Gemeinschaftstiefgarage vorliegen und der 
Flächenverbrauch für den ruhenden Verkehr hierdurch möglichst geringgehalten werden kann. Die Dächer der Tiefgarage, 
die außerhalb der überbaubaren Flächen liegen, werden im Zusammenhang mit der festgesetzten Geländehöhe eine höher-
wertige Nutzung als gemeinschaftlicher Freiraum erfahren. Auch wenn die Zu- und Abfahrt in Richtung Forster Weg erfolgen 
wird, ist die Lage der Zufahrt zur Tiefgarage unproblematisch, da sie ausschließlich der Unterbringung der notwendigen 
Stellplätze für die Wohnbebauung dient. Im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren wird die Zufahrt zur Tiefgarage in 
Hinblick auf die Verkehrssicherheit geprüft (Garagenverordnung, Sichtdreiecke). Die Befahrbarkeit wird durch Schleppkur-
ven nachgewiesen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
6. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 6 vom 12.02.2023 

6.1 Klima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
7. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 7 vom 12.02.2023 

7.1 Verkehr 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 5.6.1 „Tiefgarage“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
8. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 8 vom 12.02.2023 

8.1 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
9. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 9 vom 12.02.2023 

9.1 Fehlerhafter Planentwurf 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
10. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 10 vom 12.02.2023 

10.1 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
10.2 Bodendenkmalschutz 

Da auch mit einer Sachverhaltsermittlung keine absolute Sicherheit hergestellt werden kann, dass alle archäologisch rele-
vanten Befunde erfasst werden, soll in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde die Notwendigkeit einer archäologi-
schen Begleitung aller Erdeingriffe im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes als Hinweis in die schriftlichen Fest-
setzungen aufgenommen werden.  
Auf diese Weise können zusätzliche Kosten für die Erstellung eines separaten Konzepts, das Einholen einer weiteren Gra-
bungsgenehmigung und ggf. eine Wiederherstellung des Baufeldes vermieden werden. 
Archäologische Funde sind im Rahmen der Baumaßnahmen gemäß Denkmalschutzgesetz zu sichern.  
Zwar gibt die Verwaltung die Empfehlung, die Stellungnahme des LVR vom 19.11.2019 zurückzuweisen, diese bezieht sich 
jedoch auf die Empfehlung, im Vorfeld der Erdarbeiten eine Sachverhaltsermittlung durchzuführen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
10.3 Umgang mit abwägungsrelevanten Stellungnahmen zum Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
Nach § 2 Abs. 1 BauGB sind die Bauleitpläne von den Kommunen in eigener Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit 
dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die Aufstellung eines Bebauungs-
planes ist eine Maßnahme der kommunalen Selbstverwaltung. Danach entscheidet zunächst die planende Stadt im Rah-
men ihrer Selbstverwaltung über den Inhalt der Planung, also z. B. über die Art und das Maß der baulichen Nutzung be-
stimmter Flächen sowie der damit verbundenen Erschließungsmaßnahmen. Sie hat dabei einen weiten Gestaltungsspiel-
raum, sofern sie nicht gegen bestehende Rechtsvorschriften verstößt. Das Verfahren für die Aufstellung und Änderung von 
Bauleitplänen ist im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. 
Danach ist für ein ordnungsgemäßes Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden erforderlich. Auf dieser Grundlage sowie ergänzender Gutachten ist das Abwägungsmaterial zu ermitteln. 
Soweit die die Abwägungsbelange betreffenden Gesetze keine unüberwindbaren Schranken der Abwägung ergeben, ist der 
Rat befugt, die öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zu gewichten und verpflichtet, diese Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
Letztlich ist es gerade die Aufgabe des demokratisch legitimierten Rates, keine ‚neutrale Abwägung‘, sondern auf der 
Grundlage der vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten eine gerechte Abwägung aller Belange in eigener Verantwor-
tung zu beschließen. Dies betrifft sowohl private, wie z. B. Eigentumsrechte an Grundstücken, als auch öffentliche Belange, 
wie z. B. des Natur- und Landschafts- sowie des Klimaschutzes, des Denkmalschutzes, der Wohnbedürfnisse und letztlich 
auch den Belang der Wirtschaft (siehe § 1 (6) Baugesetzbuch) sowie der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen  für geplante Vorhaben siehe § 1 Abs.5 BauGB) 
Aus der Verantwortung des Rats ergibt sich auch, welche Planinhalte schlussendlich umgesetzt und tatsächlich gebaut wer-
den. 
 
Aus Sicht der Verwaltung kann mit der Entwicklung von Mehrfamilienhäusern dem angespannten Wohnungsmarkt entge-
gengewirkt und der Denkmalschutz dennoch ausreichend gewürdigt werden.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
11. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11 vom 12.02.2023 

11.1 Gebietscharakter 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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11.2 Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungsbau  

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Während Reihen- und Doppelhäuser überwiegend von Familien zuerst bezogen werden, eignet sich der Geschosswoh-
nungsbau für verschiedene Wohnformen und Lebensabschnitte.  
Die Grundstücke rund um den Branderhof sollen an gemeinschaftliche Wohnprojekte vergeben werden. Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte verbinden langfristig bezahlbares Wohnen, das demokratisch gestaltet werden kann, mit dem Wunsch nach 
Teilhabe in einer solidarischen Gemeinschaft, in der man Unterstützung erfährt und dazu gehört. Nachbarschaften sind in 
Zeiten sich auflösender Familienstrukturen zunehmend wichtige Gemeinschaften mit besonderem Wert und fangen oft in 
akuten Krisen oder sozialen Notlagen durch ihre gegenseitige soziale Unterstützung erste Schwierigkeiten auf. Zudem be-
steht durch die Schaffung unterschiedlich großer Wohneinheiten die Möglichkeit für die Bewohner*innen, die Wohnung in-
nerhalb eines Wohnprojektes aufgrund sich wandelnder Lebensumstände zu wechseln ohne den sozialen Zusammenhalt 
zu verlieren. (Siehe hierzu auch Kapitel 3.1.1 „Hintergründe“ der Begründung) 
 
Das Areal rund um das Gut Branderhof wird an fünf Bau- und Wohngruppen vergeben, die sich zu einer Siedlungsgemein-
schaft zusammengeschlossen haben. Auch Familien mit Kindern sind Teil dieser Gemeinschaft. Ihre Vorstellungen sowie 
Bedarfe haben die Baugruppen jeweils in einem Letter of Intent sowie einer gemeinsamen Willensbekundung erläutert. Die 
Einrichtung von Gemeinschaftsräumen, die Schaffung von gemeinschaftlichen Freiräumen, die Nutzung alternativer Mobili-
tät und gemeinsamer Infrastruktur spielen in der Planung eine wichtige Rolle. Zudem wollen sich die Bau- und Wohngrup-
pen am Aufbau und Betrieb des Nachbarschafts- und Begegnungszentrums am Branderhof beteiligen.  
 
Wenn der Bedarf bestünde, Wohnraum insbesondere für kinderreiche Familien zu schaffen oder Einfamilienhäuser (ggf. 
auch öffentlich gefördert) an dieser Stelle des Stadtgebietes zu entwickeln, könnte eine entsprechende Sicherung erfolgen. 
Aufgrund der mit der Umsetzung des Bebauungsplanes verfolgten Ziele (siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe 
Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ und Begründung Kapitel 3 „Ziel und Zweck der Planung“), soll jedoch auf dem Areal 
des Gutes Branderhof Wohnraum für die verschiedensten Zielgruppen entstehen. Die Anzahl der zukünftigen Bewohner*in-
nen innerhalb einer Wohneinheit kann weder über den Bebauungsplan noch über Verträge gesichert werden. Gleiches gilt 
für die Anzahl von Bewohner*innen in Einfamilienhäusern, da sich wandelnde Lebensumstände auch auf die Anzahl der 
Bewohner*innen auswirken. Die messbare Dichte kann aber über die Grund- und Geschossfläche in Bezug zur Grund-
stücksgröße bestimmt werden: 
 
Der Entwurf der ersten frühzeitigen Bürger*innenbeteiligung umfasst einen größeren Geltungsbereich als der aktuelle Ent-
wurf, weshalb nachfolgend die Bruttogeschossfläche in Bezug auf die private Grundstücksfläche, die bebaut werden soll, als 
Relation in der Vergleichsberechnung der Dichte herangezogen wird und nicht die Plangebietsgröße. Da zum Zeitpunkt der 
1. frühzeitigen Beteiligung noch kein Rechtsplanentwurf vorlag, kann nur ein ungefährer Vergleich hergestellt werden. Zur 
Berechnung der Geschossfläche wird daher zunächst zum einen die Grundfläche der Wohngebäude und zum anderen die 
private Grundstücksfläche herangezogen.  
 
Entwurf zur 1. Frühzeitigen Beteiligung: 
Private Grundstücksfläche  
(ohne Branderhof):      ca. 7710 m² 
Grundfläche der Gebäude:    ca. 2305 m² 
Grundflächenzahl Hauptbaukörper:  0,3 
Bruttogeschossfläche gesamt:   ca. 6115 m² 
(1601 m² * 2,5 = 4003 m²; 704 m² * 3 = 2112) 
Dichtewert (GFZ):      0,79 
Wohneinheiten gesamt:     ca. 30 WE 
 
Aktueller Entwurf: 
Private Grundstücksfläche   
(ohne Branderhof):      ca. 6910 m² 
Grundfläche der Gebäude:    ca. 2184 m²  
Grundflächenzahl Hauptbaukörper:  0,32     
Bruttogeschossfläche:     ca. 7200 m² 
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(1271 m² * 3 = 3813 m²; 829 m² * 4 = 3316 m²; 84 m² * 1 = 84 m²) 
Dichtewert (GFZ):      0,96 
Wohneinheiten:       ca. 60 WE 
 
Die Gegenüberstellung zeigt, dass mit einer um ca. 800 m² geringeren privaten Grundstücksfläche im aktuellen Entwurf ca. 
1000 m² mehr Bruttogeschossfläche bei einer gleichzeitig geringeren Grundfläche der Wohngebäude geschaffen werden 
kann. Auch wenn durch die geringere Grundstücksgröße im aktuellen Entwurf eine verhältnismäßig etwas höhere Versiege-
lungszahl entsteht, kann durch die Geschossigkeit nicht nur mehr Wohnraum geschaffen, sondern insgesamt ein schonen-
derer Umgang mit Grund und Boden erzielt werden.  
Die Zahl der Wohneinheiten im Bebauungsplan Nr. 956 liegt bei ca. 73 Wohneinheiten pro Hektar Wohnbaufläche (Plange-
bietsgröße: 11.742 m²; abzüglich der zukünftigen Flurstücke der Bestandsbebauung: 3567 m²; Schaffung von ca. 60 WE). 
Damit liegt die städtebauliche Dichte unter den Zielen des Flächennutzungsplanes*AACHEN 2030. Aufgrund der freizuhal-
tenden Sichtachsen, um den Umgebungsschutz des Denkmals zu würdigen, wird die Dichte jedoch als angemessen erach-
tet.   
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.3 Altersstruktur 

Der Altersdurchschnitt der zukünftigen Bewohner*innen kann weder über den Bebauungsplan noch über Verträge geregelt 
werden. Allerdings wird durch die Realisierung des Projektes auch für die Bewohner*innen der benachbarten Siedlungsbe-
reiche die Möglichkeit geschaffen, sich einer Baugruppe anzuschließen und eine Wohnung zu beziehen. Dadurch wiederum 
könnte das eigene Einfamilienhaus einer Familie bereitgestellt werden, was ebenfalls zu einer Verjüngung des Wohnumfel-
des beitragen würde. Die Planungsabsichten widersprechen nicht den im Integrierten Stadtentwicklungskonzept formulier-
ten Zielen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.4 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.5 Verkehrsgutachten / Verteilung und Erschließung / Paket- und Fahrradstation 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 5.6.1 „Tiefgarage“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.6 Stellplatzvorgabe 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
Zur Sicherung der Mobilitätsmaßnahmen wird die Stadt Aachen parallel zur Vergabe der Grundstücke privatrechtliche Re-
gelungen treffen. Diese sind rechtlich bindend.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.7 Abwägungsmangel – Gebäudehöhe, Ablehnung zweigeschossige Gebäudehöhe 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“  
Die geplante Bauhöhe ist nicht zwingend. Es wird eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt, um das städtebauliche Konzept 
umsetzen zu können. Geländemodellierungen werden keinen wesentlichen Einfluss auf die Raumwirkung nehmen, da die 
Gebäude in der Höhe begrenzt sind und das Straßenniveau feststeht.  
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Die Verwaltung formuliert die Begründung zur Klarstellung sprachlich um und empfiehlt die Eingabe ansonsten 
zurückzuweisen.  
 
11.8 Abwägungsmangel – Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern zu Mehrfamilienhäusern 

Am 15.05.2014 hat der Planungsausschuss die Verwaltung damit beauftragt, im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
zwei Entwurfsvarianten für das Areal des Branderhofes vorzustellen.  
Die Bürgerinformation fand in der Zeit vom 29.09. – 10.10.2014 statt und wurde durch eine Anhörungsveranstaltung am 
30.09.2014 ergänzt. Den vorgestellten Entwürfen lag die Idee zugrunde, den vorhandenen Spielplatz im Kreuzungsbereich 
Branderhofer Weg/ Am Branderhof zu bebauen und die freiwerdenden Flächen als öffentliche Grünfläche wie einen Gürtel 
um den Branderhof zu legen. Mit der Freistellung des Denkmals sollte es besser erlebbar und als identitätsstiftendes Ele-
ment wahrgenommen werden können. Die Entwürfe sahen eine Mischung aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern, auch 
für Baugruppen, vor.  
 
Parallel zur Entwicklung der Entwürfe, rückten insbesondere vor dem Hintergrund der Vermarktung die möglichen Nutzun-
gen für den Branderhof in den Fokus.  
 
Neben einer Kindertagesstätte, die bereits heute in der Doppelscheune der Hofanlage untergebracht ist, war die Gründung 
des Vereins Gut!Branderhof e.V. richtungsweisend für die gemeinwohlorientierte Entwicklung des Gutshofes als lebendiges 
Zentrum der Begegnung und gelebten Nachbarschaft. Die Räumlichkeiten des Haupthauses und der Einfachscheune wer-
den derzeit zu einem Nachbarschafts- und Begegnungszentrum ausgebaut. 
 
Im Sinne einer integrierten Quartiersentwicklung sollte der Branderhof als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum in ein 
Gesamtkonzept eingebettet werden. Neben der Kita soll das geplante Wohnbaugebiet Bestandteil des intergenerativen 
Konzeptes sein. Dabei erforderte die zunehmende Anspannung des Aachener Wohnungsmarktes eine konzeptionelle An-
passung der Planung. So sollen ausschließlich Mehrfamilienhäuser von im Verein verankerten Bau- und Wohngruppen rea-
lisiert werden können. Dadurch ergeben sich neben den Impulsen für das Quartier und den Wohnungsmarkt auch Synergie-
effekte für das konkrete Neubauvorhaben, die die Entwicklung eines gemeinsamen Energie-, Freiflächen- und Stellplatzkon-
zeptes ermöglichen.  
 
Da sich die Situation auf dem Aachener Wohnungsmarkt nicht entspannt, sondern weiter zugespitzt hat, soll das städtebau-
liche Konzept mit Mehrfamilienhäusern im Geschosswohnungsbau aufrechterhalten werden. Eine zweigeschossige Bebau-
ung bietet weder eine Antwort auf den vorhandenen Wohnraumbedarf noch auf das Ziel, mit Grund und Boden schonend 
umzugehen. Die Vergabe an Baugruppen wird als ein Baustein des oben beschriebenen Gesamtkonzeptes weiterhin für 
wichtig erachtet, um auf den festgestellten Wohnraumbedarf angemessen zu reagieren. (siehe hierzu auch Kapitel 3.1 und 
3.1.1 der Begründung). Die empfundenen Nachteile der Anlieger durch die Geschossigkeit der geplanten Gebäude sind 
aufgrund der bauordnungsrechtlich einzuhaltenden Abstandsflächen hinzunehmen. 
(Denkmalschutz - siehe Stellungnahme zu Nr. 1.2; Klimaschutz – siehe Stellungnahme zu Nr. 1.4) 
Die Entwicklung des städtebaulichen Entwurfes wurde im Rahmen der einzelnen Verfahrensschritte auch der Öffentlichkeit 
erläutert und in der Abwägung behandelt. In der Begründung zum Bebauungsplan ist es ausreichend, die Ziele und Zwecke 
des Planinhaltes, der mit dem Bebauungsplan umgesetzt werden soll, zu beschreiben.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.9 Missverständlicher Vergleich der Höhenangaben 

Siehe auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Eingaben Nr. 1.1.6 „Vermessungsgrundlagen“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.10 Missachtung der denkmalpflegerischen Belange 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
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Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 10.3 „Umgang mit abwägungsrelevanten Stellungnahmen zum Denk-
malschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
11.11 Stadtbelüftung / Frischluftschneisen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
12. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 12 vom 12.02.2023 

12.1 Denkmalschutz und Höhe der Gebäude 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.2 Flächenversiegelung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.3 Stadtklima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.4 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.5 Verkehr 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.6 Schallschutz 

Das Lärmgutachten zum Bebauungsplan ist vollständig.  
Lediglich der Veranstaltungslärm im Gut Branderhof oder auch etwaige Veranstaltungen in der nahen Umgebung wurden 
nicht im Gutachten zum B-Plan abgearbeitet. Im Rahmen der Baugenehmigung werden die konkrete Nutzung des Gutes 
Branderhof auch in Bezug auf den Lärmschutz geprüft und, falls erforderlich, weitere Lärmgutachten oder Auflagen zum 
Anwohnerschutz gefordert.  
Der relevante Verkehrslärm (aller umgebenden Straßen) auf das neue Plangebiet als auch der induzierte Verkehr auf die 
bestehende Bebauung im Umfeld ist ausreichend detailliert sowohl für die Tages- als auch Nachtzeit betrachtet worden. Da 
der durch die Planung induzierte Verkehr keine relevanten Verkehrslärmsteigerungen verursacht, auch nicht unter Berück-
sichtigung von Reflexionen durch die geplante Bebauung, sind keine Schutzmaßnahmen für die Bestandsbebauung erfor-
derlich. 
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In Bezug auf die neu geplante Tiefgarage wird im Gutachten vorsorglich lediglich eine Teilüberhausung der Rampe zur Ge-
meinschaftstiefgarage oder eine entsprechende Grundrissorientierung für die direkt über der Rampe liegenden Geschosse 
des geplanten Neubaus empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig. Die Tiefgaragennutzungen innerhalb des Plangebie-
tes führen zu Beurteilungspegeln an der bestehenden Bebauung, die noch unter den hilfsweise für eine Beurteilung heran-
gezogenen Immissionsrichtwerten eines reinen Wohngebietes gemäß TA Lärm liegen, so dass keine nennenswerte Belas-
tung an den benachbarten Gebäuden auftreten wird. 
Für das Plangebiet wird neben privaten Grünflächen als Art der Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Innerhalb 
des allgemeinen Wohngebietes sind auch Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke zulässig, somit auch ein Nachbar-
schafts- und Begegnungszentrum. Das Nutzungskonzept wird über den Bauantrag entsprechend der Gebietskategorie ge-
nehmigt. Genehmigungen für darüberhinausgehende temporäre Nutzungen/ Veranstaltungen müssen bei der Bauaufsicht 
beantragt werden und können unter bestimmten Voraussetzungen positiv beschieden werden.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.7 Denkmalschutz  

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 10.3 „Umgang mit abwägungsrelevanten Stellungnahmen zum Denk-
malschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
12.8 Zu hohe und dichte Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.1 „Versiegelungsgrad“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
13. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 13 vom 14.02.2023 

13.1 Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern zu Mehrfamilienhäusern 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.8 „Abwägungsmangel – Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern 
zu Mehrfamilienhäusern“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
13.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
13.3 Einfügung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.2 „Einfügung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
13.4 Verkehrskonzept 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
13.5 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
13.6 Altersstruktur 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.3 „Altersstruktur“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
14. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14 vom 12.02.2023 

14.1 Höhe und Art der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.2 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.3 Stadtklima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.4 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.5 Flächenversiegelung und Ausgleich 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.6 Erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.7 Lärm 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 12.6 „Schallschutz“ 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.8 Luftreinhaltung 

Besondere Aufmerksamkeit gilt hinsichtlich der lufthygienischen Situation den beiden Aachener Kurgebieten Burtscheid und 
Monheimsallee. Für diese Gebiete, nördlich und südöstlich der Innenstadt gelegen, gelten gegenüber den allgemeinen EU-
Grenzwerten für Feinstaub Stickstoffdioxid erheblich höhere Anforderungen (Kurortegesetz NRW und Qualitätsstandards für 
die Prädikatisierung von Kurorten), sogenannte Kurgebietsrichtwerte. 
  
Die Erfüllung dieser kurgebietsspezifischen Anforderungen war lange Zeit insbesondere während austauscharmer Wetterla-
gen nicht gewährleistet. Lufthygienische Untersuchungen aus dem Jahr 2016 in den beiden Kurgebieten zeigen, dass auch 
die besonders strengen Kurgebietsrichtwerte eingehalten werden können. Durch die aktuellen Entwicklungen im Bereich 
Verkehr und Mobilität zeigen die gemessenen Werte an den LANUV-Messstationen Wilhelmstraße und in Burtscheid, dass 
eine weitere Verbesserung der Luftqualität in puncto Stickoxidbelastung und Feinstäuben stattfindet (https://www.la-
nuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/berichte-und-trends/jahreskenngroessen-und-jahresberichte). Die geltenden Grenz-
werte werden deutlich unterschritten und bewegen sich im Bereich der Feinstäube sogar nahe der empfohlenen WHO-
Richtwerte.  
   
Hauptemittent in den Kurgebieten selbst und in den nahegelegenen Kurrandbereichen ist der motorisierte Straßenverkehr. 
Die Sicherung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept trägt dazu bei, auf den eigenen PKW zu verzichten und den mo-
torisierten Straßenverkehr zu reduzieren, womit ein Beitrag zur Reduzierung von Feinstaub und Stickstoffdioxid geleistet 
wird.    
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
14.9 Klimaschutz / Umweltschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr.  1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
Im Sinne von § 1 a Abs. 2 Baugesetzbuch sollen Nachverdichtungsmöglichkeiten im bebauten Innenbereich gegenüber der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen bevorzugt zur baulichen Entwicklung genutzt wer-
den. Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung einer Fläche innerhalb des Siedlungsbereiches. Ökologisch wertvollere 
Flächen werden geschützt. Aufgrund der städtebaulichen Struktur des „Baublocks“, die sich durch den Branderhof, die vor-
handenen Mehrfamilienhäuser und die Kirchengemeinde bereits heute vom übrigen Siedlungsgefüge abhebt, wird eine 
Nachverdichtung mit Geschosswohnungsbau an diesem Standort für sinnvoll erachtet. Hierdurch kann im Vergleich zu einer 
Bebauung mit Einfamilienhäusern ein schonenderer Umgang mit Grund und Boden sowie eine bessere Klimabilanz je 
Wohneinheit ermöglicht werden. Eine kompakte Bauweise ist in jedem Fall aus Klimaschutzgesichtspunkten dem Einfamili-
enhausbau vorzuziehen, aufgrund des geringeren Energiebedarfs beim Heizen. Eine höhere Bauweise verringert den Flä-
chenbedarf bei einer höheren Anzahl von Wohneinheiten. 
Darüber hinaus werden im Verhältnis zu baulichen Entwicklungen im Außenbereich aufgrund der guten Verkehrsanbindung 
und Nähe des Plangebietes zur Innenstadt deutlich geringere motorisierte Verkehre ausgelöst, wodurch ebenfalls ein Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet wird.  
Da es sich bei der Fläche um eine städtische Fläche handelt und mit den Baugruppen Erbbaurechtsverträge, privatrechtli-
che Regelungen und ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden, ergeben sich hinreichende Einflussmöglichkeiten, 
eine klimafreundliche Planung sicherzustellen. Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden durch 
Festsetzungen im Bebauungsplan sowie durch vertragliche Regelungen gesichert. Zu den Festsetzungen zählen die Begrü-
nung der Dächer und der Tiefgarage, die Errichtung von Anlagen zur Solarenergiegewinnung auf den Dachflächen, das An-
pflanzen und der Erhalt von Bäumen, die Festsetzung von privaten Grünflächen und die Festsetzung der Gebäudehöhe, die 
auf eine Geschosshöhe von 3,20 m ausgerichtet ist, um die Errichtung der Gebäude in Holzbauweise realisieren zu können.  
Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Nutzung von privaten PKW beitragen, werden privatrechtlich gesichert, der 
Energiestandard der Gebäude als Effizienzhaus 40 über einen städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 Baugesetzbuch. Dar-
über hinaus ist vorgesehen, eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung für das Quartier über Erbbaurechtsverträge zu 
sichern sowie bauliche Maßnahmen, die der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung dienen. 
 
Mit den Festsetzungen und Verträgen werden effektive Maßnahmen gesichert, mit denen dem Klimaschutz und der Klima-
anpassung im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren ausreichend Rechnung getragen wird. 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
15. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 15 vom 14.02.2023 

15.1 Maß der Nutzung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.2 Verkehrsplanung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 

Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.3 Schallgutachten 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 12.6 „Schallschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.4 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 

Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.5 Stadtklima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.6 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
15.7 Vermessungsgrundlagen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.6 „Vermessungsgrundlagen“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
16. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 16 vom 13.02.2023 

16.1 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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16.2 Stadtklima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
16.3 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
17. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 17 vom 14.02.2023 

17.1 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
17.2 Stadtklima 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
17.3 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
18. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 15 vom 15.02.2023 

18.1 Höhe und Art der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
18.2 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
18.3 Flächenversiegelung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
18.4 Bewertung Stadtklima - Windzonen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
18.5 Verkehrsgutachten 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
18.6 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
19. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 19 vom 16.02.2023 

19.1 Geschossigkeit widerspricht den Zielen der Quartiersentwicklung ISEK „Beverau“ 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.2 „Einfügung“ 
Die Verwaltung erkennt keinen Widerspruch. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
19.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
19.3 Gebäudehöhe Alternativvorschläge 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.1 „Versiegelungsgrad“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“ 
Aus oben genannten Gründen wird weder eine Reduzierung der Geschosshöhe noch die Vergrößerung der Gebäudegrund-
flächen als Alternative zur festgesetzten Gebäudehöhe gesehen. Die empfundenen Nachteile, die durch die Geschossigkeit 
der geplanten Gebäude entstehen, sind aufgrund der baurechtskonformen Festsetzungen hinzunehmen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
19.4 Klima und Gebäudehöhe 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
19.5 Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Akzeptanz, Belange der Anwohner 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14.9 „Klimaschutz / Umweltschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind soziale, ökonomische und ökologische Aspekte in die Abwägung 
der unterschiedlichen Belange mit eingeflossen. Angestrebt wird die Realisierung einer flexiblen und zukunftsfähigen Wohn-
form, die mit einem alternativen Mobilitätskonzept und verschiedenen baulichen Maßnahmen dem Klimaschutz Rechnung 
trägt. Eine Akzeptanz durch die Nachbarschaft kann offensichtlich nicht vollständig erreicht werden, im Rahmen der Abwä-
gung werden ihre Belange betrachtet.  
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
20. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 19 vom 16.02.2023 

20.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.2 Umgang mit Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 10.3 „Umgang mit abwägungsrelevanten Stellungnahmen zum Denk-
malschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.3 Höhe und Art der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.4 Flächenversiegelung, kein ausreichender familiengerechter Wohnraum, Klimaschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“  
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14.9 „Klimaschutz / Umweltschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.5 Bewertung Stadtklima - Windzonen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.6 Verkehrsgutachten 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.7 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
20.8 Zu geringe Sicherung von Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes und der Bauqualität 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3 „Flächenversiegelung“ (Nr. 1.3.1 bis Nr. 1.3.3) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14.9 „Klimaschutz / Umweltschutz“ 
 
CO2, Regenwassernutzung, Regenrückhaltung 
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Die Kompensation von CO2 –Emissionen von Baumaßnahmen kann nicht im Bebauungsplan geregelt werden. Es ist unbe-
stritten, dass eine neue Bebauung CO2 -Emissionen (insb. durch „Graue Energie“) verursacht. Demgegenüber steht der 
dringende Wohnraumbedarf in der Stadt Aachen. Diesem Belang wird in der Abwägung ein stärkeres Gewicht gegeben, da 
es sich an diesem Standort um ein erschlossenes und integriertes Gebiet handelt, das für eine Wohnnutzung sehr gut ge-
eignet ist. Die Entwicklung dieser innerstädtischen Fläche trägt zum schonenden Umgang mit Grund und Boden bei, da 
keine neuen Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen werden. Dieses dient ebenso dem Ziel des Klimaschutzes.  
 
Mit den Festsetzungen im Bebauungsplan (Dachbegrünung, Photovoltaik, Grünfläche, Erhalt und Neuanpflanzung von Bäu-
men usw.) sollen die negativen Auswirkungen der Planung auf das Klima reduziert werden. Dennoch ist der Verwaltung 
bewusst, dass die zusätzlichen CO2 -Emissionen nicht vollständig kompensiert werden können.  
Daher werden zusätzlich verschiedene Maßnahmen vertraglich über den städtebaulichen Vertrag gem. §11 Baugesetzbuch 
und über privatrechtliche Regelungen gesichert. Als weiteres Vertragswerk sollen die Erbbaurechtsverträge der Sicherung 
einer möglichst klimaneutralen Energieversorgung für das Quartier und der Sicherung baulicher Maßnahmen mit dem Fokus 
auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung dienen. 
 
Die Nutzung von Grauwasser kann nicht über den Bebauungsplan gesteuert werden, wird aber durch diesen auch nicht 
ausgeschlossen. Da die Entwässerung gesichert ist (siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.2 „Entwässe-
rung / Starkregen) ist eine vertragliche Sicherung ebenfalls nicht vorgesehen. Die Nutzung von Regenwasser als Brauch-
wasser für z.B. für die Toilettenspülung kann aber freiwillig umgesetzt werden. 
Von der vorgesehenen vertraglich gesicherten Fassadenbegrünung wird abgesehen, da sich das Plangebiet nicht innerhalb 
des Schutzbereiches Stadtklima befindet und aus Sicht der Fachverwaltung keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, 
um konkrete Aussagen zum jetzigen Stand der Planung treffen zu können.  
Der Bebauungsplan schließt Fassadenbegrünungen aber nicht aus, so dass diese grundsätzlich umgesetzt werden können. 
 
Mit den Festsetzungen und Verträgen werden effektive Maßnahmen gesichert, mit denen dem Klimaschutz und der Klima-
anpassung im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
21. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 21 vom 16.02.2023 

21.1 Baugrundmangel / Alternativstandorte für bezahlbaren Wohnraum 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Grundsätzlich kann die Stadt nicht über Fremdgrundstücke verfügen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
21.2 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.6) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
21.3 Verkehrsprobleme 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.5 „Verkehrsgutachten“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
21.4 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
22. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 22 vom 15.02.2023 

22.1 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
22.2 Gebäudehöhe / Einfügung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
22.3 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
22.4 Anzahl der festgesetzten Stellplätze 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.2 „Anzahl der festgesetzten Stellplätze“ 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes und weitere privatrechtliche Regelungen sind rechtlich bindend. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
22.5 Klima und Art der Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 14.9 „Klimaschutz / Umweltschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
22.6 Wohnraumbedarf 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.1 „Geschosswohnungsbau“ 
Die Baugruppen befinden sich auch aufgrund der langen Planungsdauer im Wandel, so springen einzelne Beteiligte ab, weil 
sich beispielsweise ihre Lebenssituation verändert und Neue werden für das Projekt gewonnen. Die Verwaltung geht davon 
aus, dass sich mit vorhandenem Planungsrecht die Situation sehr zeitnah stabilisiert. Auch bei der Verwaltung gehen immer 
wieder Anfragen ein, wie sich einzelne Bürger*innen einer Baugruppe anschließen können, so dass nicht in Frage gestellt 
wird, ausreichend Bewohner*innen für das Projekt gewinnen zu können.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
23. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 23 vom 14.02.2023 

Siehe Stellungnahmen und Empfehlungen der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11 (Nr. 11.1 – Nr. 11.11) vom 12.02.2023 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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24. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 24 vom 12.02.2023 

24.1 Klimagutachten 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.4 „Stadtklima / Klimaanpassung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
24.2 Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
24.3 Versiegelungsgrad und Starkregenereignisse 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.1 „Versiegelungsgrad“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.3.2 „Entwässerung und Starkregen“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
24.4 Denkmalschutz 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
24.5 Höhe der Gebäude und Einfügungskriterien / Architektonische Gestaltung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.8 „Abwägungsmangel – Weiterentwicklung von Einfamilienhäusern 
zu Mehrfamilienhäusern“ 
Im Bebauungsplan werden keine weiteren gestalterischen Festsetzungen für die Gebäude getroffen. Dennoch wird eine ge-
stalterische Abstimmung im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur unter Beteiligung der Unteren 
Denkmalbehörde und des Gestaltungsbeirates erfolgen, die vertraglich über Erbbaurechtsverträge gesichert werden wird (vgl. 
Nr. 1.2 Denkmalschutz). Eine entsprechende Abstimmung mit den Baugruppen und dem Fachbereich Immobilienmanage-
ment ist bereits erfolgt.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
25. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 25 vom 31.10.2022 

25.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 3.3 „Öffentlichkeitsbeteiligung“  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
25.2 Einfügung in die Umgebung / Erdrückende Wirkung der geplanten Gebäude auf die vorhandene Bebauung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
25.3 Geschossigkeit und Dichte 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1 „Höhe und Art der Bebauung“ (Nr. 1.1.1 bis Nr. 1.1.5) 
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Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
25.4 Reduzierung der Geschossigkeit wegen Verschattung 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.6 „Verschattung“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
25.5 Reduzierung der Geschossigkeit durch Sicherung von Familienwohnungen 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.1.1 „Geschosswohnungsbau“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.3 „Altersstruktur“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 11.2 „Keine Erhöhung der Bewohnerzahl durch Geschosswohnungs-
bau“ 
Mit der Vergabe der Grundstücke an Bau- und Wohngruppen und einer Quote von 40% öffentlich gefördertem Wohnraum 
soll eine bedarfsgerechte Durchmischung für die verschiedensten Zielgruppen auch auf lange Sicht sichergestellt werden. 
Auf eine zusätzliche Vorgabe zur Sicherung von Wohnungen für Familien über eine Mindestgröße wird verzichtet, um auf 
den vielseitigen Wohnraumbedarf reagieren zu können.   
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
 
26. Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 26 vom 02.11.2022 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 25 (Nr. 25.1 bis Nr. 25.5) 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
 
26.1 Denkmalschutz und Geschosshöhe 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 1.2 „Denkmalschutz“ 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 2.2 „Denkmalschutz“ 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe in diesem Punkt zurückzuweisen. 
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1. Stellungnahme Nr. 1 vom 12.01.2023, LVR Amt für Denkmalpflege  

 
 
 
1.1 Stellungnahme der Verwaltung zu Stellungnahme Nr. 1 

Der Branderhof entstand 1513 als Pachthof der Herren von Burg Frankenberg. 1937 hat die Stadt Aachen den Hof erwor-
ben und verpachtet. Seit 1960 wurde der Hof als Reiterhof zur Unterbringung von Pferden und zu Reitsportzwecken ge-
nutzt. Da der Hof den Anforderungen an eine moderne Pferdehaltung und Reitsportanlage nicht mehr gerecht wurde, wurde 
die Nutzung vom ehemaligen Pächter aufgegeben.  
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Seit Anfang September 2013 befindet sich das Areal wieder im Besitz der Stadt Aachen.  
Während die denkmalgeschützte Hofanlage in ihrer baulichen Substanz erhalten bleiben soll, wurden die nicht denkmalge-
schützten Gebäude bereits Ende 2014 niedergelegt. Seitdem wartet das sich darstellende Freigelände auf seine weitere 
bauliche Entwicklung. 
 
Um auf den vorhandenen Wohnraumbedarf zu reagieren, wird die innerhalb des Siedlungsbereiches liegende Freifläche 
nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Für die Entwicklung eines Wohngebietes als Maßnahme der Innenentwicklung 
wird ein Bebauungsplan aufgestellt, der auf dem Areal des Gutes Branderhof Planungsrecht für Wohnungsbau schafft und 
gleichzeitig die identitätsstiftende Wirkung des unter Denkmalschutz stehenden Vierkanthofes best möglich bewahrt. 
 
So soll das Gut Branderhof nachrichtlich im Bebauungsplan als Denkmal übernommen und wichtige Sichtachsen im Bereich 
des Forster Weges, der Straße Am Römerhof und Branderhofer Weg mit den Festsetzungen im Bebauungsplan baulich 
freigehalten werden, um das Denkmal aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen zu können. Die „Freistellung“ soll daran 
erinnern, dass die historische Hofanlage ehemals frei in der Landschaft lag.  
Auch kann der Bezug zum historischen Straßenverlauf durch ein Aufgreifen der Gebäudekante der süd-östlichen Scheune 
für die Neubebauung erhalten werden. Somit stellt der Branderhof weiterhin einen wichtigen Fixpunkt innerhalb des Ortsge-
füges dar. Im Vergleich zur Nutzung als Reiterhof werden ehemals durch Stallungen und Reithalle nicht mehr erlebbare 
Blickbeziehen wiederhergestellt. Einer erdrückenden Wirkung durch die geplanten Gebäude wird somit entgegengewirkt. 
 
Die stärkere Freistellung des Denkmals durch größere Sichtachsen, die sich im Laufe des Verfahrens ergeben haben, be-
deutet gleichzeitig eine Einschränkung der möglichen überbaubaren Grundstücksflächen. Durch die Festsetzung von Mehr-
familienhäusern mit im Vergleich zu Einfamilienhäusern tieferen Baufeldern und einer höheren Gebäudehöhe kann dem 
angespannten Wohnungsmarkt mit unterschiedlichen Bedarfen dennoch Rechnung getragen und dem Ziel, sparsam mit 
Grund und Boden umzugehen, entsprochen werden. Drei- bis viergeschossige Gebäude mit Flachdach sollen dabei eine 
Antwort auf die notwendige Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung von Wohnraum geben und dem Ruf nach einer flexiblen 
Grundrissgestaltung für verschiedene Zielgruppen nachkommen.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sollen maximale Gebäudehöhen festgesetzt werden, die bis zu vier Voll-
geschosse ermöglichen. Vor dem Hintergrund des Umgebungsschutzes des Denkmals wird für das Gebäude süd-östlich 
des Gutshofes mit der Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe von 206,50 m über NHN eine maximal Dreigeschossig-
keit ermöglicht. Hierdurch soll die Dominanz des Branderhofes im Straßenbild gesichert werden. Alle übrigen Gebäude hal-
ten einen größeren Abstand zum Denkmal ein, wodurch die Festsetzung einer größeren Gebäudehöhe ermöglicht wird. 
Während das bestehende Mehrfamilienhaus Am Römerhof eine Firsthöhe von 209,45 m ü. NHN aufweist, sollen sich die 
geplanten Gebäude Am Römerhof zum Forster Weg mit einer Anschlusshöhe von max. 207,30 m ü. NHN hin abtreppen 
und die vorhandene Hanglage aufnehmen. Das höchste Gebäude ist mittig der geplanten Wegeverbindung, süd-östlich des 
Branderhofes, mit einer maximalen Gebäudehöhe von 210,20 m ü. NHN geplant, wobei das oberste Geschoss in Richtung 
Branderhof zugunsten des Denkmales mit einem Rücksprung an drei Seiten auszubilden ist.  
 
Geländemodellierungen werden keinen wesentlichen Einfluss auf die Raumwirkung nehmen, da die Gebäude in der Höhe 
begrenzt sind und das Straßenniveau feststeht.  
 
Die Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch Dachaufbauten wird sich voraussichtlich nur sehr 
untergeordnet auf das wahrnehmbare Erscheinungsbild vom Straßenraum aus auswirken, da die Aufbauten mit einem 
Rücksprung zur Attika beziehungsweise zum öffentlichen Straßenraum herzustellen sind. Diese Überschreitung soll zuge-
lassen werden, um die Funktionalität der Gebäude nicht einzuschränken. Da die Anlagen in ihrer Dimension begrenzt sind, 
ist nicht davon auszugehen, dass diese den Eindruck eines weiteren Geschosses vermitteln.  
 
Wie den Perspektiven zur Offenlage zu entnehmen war, hebt sich der Vierkanthof mit seinen Satteldächern von den neu 
geplanten Gebäuden mit Flachdach ab und erhält auch durch diesen Kontrast ein Alleinstellungsmerkmal im Plangebiet.  
 
Da die geplante öffentliche Wegeverbindung vom Branderhofer Weg zur Straße Am Römerhof direkt am Denkmal vorbei-
führt, kann die prägende Wirkung des Denkmals trotz heranrückender Wohnbebauung auch innerhalb des neuen Wohnge-
bietes weitestgehend bewahrt und im Vergleich zur vorherigen Nutzung als Reiterhof insbesondere für Fußgänger besser 
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erlebbar gemacht werden. Zudem erhält das Denkmal durch die Nutzung als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum 
eine zusätzlich identitätsstiftende Wirkung und rückt funktional ins Zentrum des Quartiers.  
Die Tiefgarage wird sich aufgrund der festgesetzten Geländehöhe, die sich an der Höhe des vorhandenen Innenhofes des 
Denkmals orientiert, nicht negativ auf dessen Erscheinungsbild auswirken.  
 
Die ursprüngliche Nutzung des Branderhofes wird durch die Festsetzung von landschaftstypischen Elementen unterstrichen 
und hervorgehoben. Es werden Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen als Hecken und standorttypische Obst-
bäume festgesetzt.  
 
Im Bebauungsplan werden keine weiteren gestalterischen Festsetzungen für die Gebäude getroffen. Dennoch soll eine ge-
stalterische Abstimmung im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur unter Beteiligung der Denk-
malbehörden und des Gestaltungsbeirats erfolgen, die vertraglich über Erbbaurechtsverträge gesichert werden wird. Eine 
entsprechende Abstimmung mit den Baugruppen und dem Fachbereich Immobilienmanagement hat bereits stattgefunden. 
 
Es ist richtig, dass eine niedrigere Bebauung dem Denkmalschutz eher entsprechen würde als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Gebäudehöhe, die teilweise eine Viergeschossigkeit ermöglicht. Im Rahmen der Abwägung muss jedoch auch der 
öffentliche Belang der Wohnraumversorgung für die Bevölkerung betrachtet werden. 
Aus Sicht der Verwaltung kann mit der Entwicklung von Mehrfamilienhäusern dem angespannten Wohnungsmarkt entge-
gengewirkt und über die oben beschriebenen Maßnahmen der Denkmalschutz dennoch ausreichend gewürdigt werden. 
Für die Wahrnehmung des Gutshofes und seine identitätsstiftende Wirkung werden der Erhalt und die Schaffung von Blick-
beziehungen auf das Denkmal für wichtiger erachtet als die Reduzierung der geplanten Gebäudehöhe, die im Zuge der 
Wohnraumschaffung eine Erweiterung der überbaubaren Fläche nach sich ziehen würde. 
 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zurückzuweisen. 
 
 
2. Stellungnahme Nr. 2 vom 16.02.2023, Straßenverkehrsbehörde 
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2.1 Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme Nr. 2  

Das Plangebiet grenzt an die Straßen Branderhofer Weg, Forster Weg, In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof. Die ge-
ringen Gehwegbreiten im Bereich der Straßen In den Zwanzigmorgen und Am Römerhof sollen mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes auf ein Maß von 2,50 m erweitert werden, indem an die Straßen angrenzende Grundstücksteile als öffentli-
che Verkehrsflächen festgesetzt werden. Hierdurch kann die Qualität der fußläufigen Erschließung insgesamt im Quartier 
verbessert werden. Zudem werden im Bereich der Straße Am Römerhof im Zuge des Straßenausbaus zusätzliche Besu-
cherparkplätze für das Quartier entstehen. 
 
Die neu geplante öffentliche und verkehrsberuhigte Verkehrsfläche wird die Straßen Am Römerhof und Branderhofer Weg 
miteinander verbinden und die „Beverau“ besser an das Nachbarschafts- und Begegnungszentrum anschließen. Die Wege-
verbindung dient der Erschließung der angrenzenden Gebäude und der Nutzung für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. 
Auch wenn keine notwendigen Stellplätze innerhalb des WA 2 untergebracht werden dürfen, werden durch eine fußläufige 
Erschließung der Gemeinschaftstiefgarage über die Fläche der Gemeinschaftsanlage 1 für die zukünftigen Bewohner*innen 
des allgemeinen Wohngebietes WA 2 die eigenen PKW gut erreichbar sein. Um die hierfür notwendige Querung der öffentli-
chen Verkehrsfläche zu erleichtern, ist eine ungefähr mittig angeordnete Abpollerung vorgesehen, mit der Durchgangsver-
kehre von PKW vermieden werden. Es ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Bewohner*innen nur im Ausnahmefall 
ihre Gebäude direkt mit dem Auto anfahren, womit auch der Bedarf rückwärts zu fahren minimiert wird. Um die Wegstre-
cken insbesondere bei Bedarf für mobilitätseingeschränkte Personen dennoch weiter verkürzen zu können, wird die Herstel-
lung von zwei oberirdischen Stellplätzen innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsanlagen 3 ermöglicht. Die Stellplätze sind 
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mit einer Zufahrt zu erschließen, womit Parkstände entlang der neu geplanten öffentlichen Verkehrsfläche vermieden wer-
den und die Verkehrssicherheit erhöht wird.  
Müllabfuhr und Feuerwehr werden die öffentliche Verkehrsfläche mit entsprechenden Pollerschlüsseln durchgängig nutzen 
können, um ein Rückwärtsfahren oder das Anlegen eines Wendehammers zu vermeiden, was unnötig viel Fläche in An-
spruch nehmen würde. Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass die Poller nach Durchfahrt auch wieder in Posi-
tion gebracht werden. Wenn dies nicht geschieht, ist eine Lösung ggf. mit den Anwohner*innen herbeizuführen. Diese The-
matik muss außerhalb des Bebauungsplanes betrachtet werden und kann über diesen nicht gelöst werden.  
Auf die Anlage von Parkplätzen soll auf der öffentlichen Verkehrsfläche verzichtet werden. Stattdessen sollen Fahrradbügel 
errichtet werden, um die alternative Mobilität zu fördern. Die Wegeverbindung weist einen Querschnitt von 7,0 m auf. Neben 
Baumpflanzungen sind Hecken auf der nord-westlichen Seite der Verkehrsfläche geplant, die unter anderem der Verkehrs-
sicherheit dienen sollen. Taktile Elemente sind in der Mischverkehrsfläche vorgesehen. Die öffentliche Verkehrsfläche wird 
lediglich mit ihrer Breite und dem Längsprofil über den Bebauungsplan gesichert. Nach Satzungsbeschluss des Bebauungs-
planes wird ein politischer Ausführungsbeschluss zum Straßenausbau eingeholt. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Ausfüh-
rungsplanung fixiert, wodurch geringfügige Änderungen z.B. in der Verortung der Poller oder Baumstandorte ergeben kön-
nen. 
 
Die zukünftigen Bewohner*innen haben sich zu einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossen und verfolgen das ge-
meinsame Ziel, ihr Mobilitätsverhalten nachhaltig zu verändern. Hierfür wurde in Anlehnung an die Stellplatzsatzung der 
Stadt Aachen ein Mobilitätskonzept entwickelt, das Maßnahmen beinhaltet, durch die der motorisierte Individualverkehr ver-
ringert werden kann. Im Sinne der Gemeinschaft wird abweichend von der Stellplatzsatzung ermöglicht, dass die Anforde-
rungen an einen Stellplatznachweis nicht gebäudebezogen, sondern innerhalb des Bebauungsplanverfahrens zusammen-
fassend bewertet werden, womit eine sinnvolle übergeordnete Betrachtung eines Gesamtprojektes vorgenommen wird, die 
den faktischen Funktionsansprüchen entspricht. Ebenfalls sollen abweichend von der Stellplatzsatzung in direkter Nähe zur 
Haltestelle „Juttastraße“ im Rahmen der Umsetzung des Wohngebietes mindestens zwei Carsharing-Parkplätze im öffentli-
chen Straßenraum eingerichtet werden. Zusammen mit einer vorgesehenen Bikesharing-Station auf privatem Grundstück 
kann hierdurch eine zentrale Mobilitätsstation entstehen, die dem gesamten Quartier zugutekommt. Die Errichtung der Car-
sharing-Station im öffentlichen Straßenraum soll zugunsten der Zentralität und des Erschließungskonzepts ermöglicht wer-
den. 
 
Das Mobilitätskonzept beinhaltet folgende Maßnahmen, die über privatrechtliche Regelungen gesichert werden:  
 

- Die Errichtung einer Carsharing-Station mit 2 Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum zugunsten der Errichtung 

einer zentralen Mobilitätsstation (Bushaltestelle und Bikesharing-Station) 

- Die Errichtung einer Bikesharing-Station mit einem Terminal und 12 Stellplätzen 

- Die Errichtung einer Rad-Service-Station mit Schließfächern 

- Die Errichtung einer Paketstation, die eine öffentliche Nutzung ermöglicht  

- Die Einführung eines Mobilitätsbudgets in Höhe eines Ablösebetrags für zwei Stellplätze 

 
Die Maßnahmen erlauben die Reduzierung des Stellplatzschlüssels auf 0,5 Stellplätze pro Wohneinheit, wenn gleichzeitig 3 
Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit hergestellt werden. Hierbei wird als Maßnahme aus dem Mobilitätskonzept ein zu-
sätzlicher Fahrradabstellplatz für Besucher*innen pro Wohneinheit berücksichtigt. Entsprechende Festsetzungen erfolgen 
über den Bebauungsplan.  
 
Alle notwendigen Stellplätze sind in der Gemeinschaftstiefgarage nachzuweisen, deren Erschließung über eine Zufahrt im 
Bereich der Straße In den Zwanzigmorgen erfolgt. Durch die Hanglage und die Grundstückszuschnitte liegen gute Pla-
nungsvoraussetzungen für den Bau einer Gemeinschaftstiefgarage vor, da der Flächenverbrauch für den ruhenden Verkehr 
an dieser Stelle möglichst geringgehalten werden kann. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist hier unproblematisch, da diese aus-
schließlich der Unterbringung der notwendigen Stellplätze für die Wohnbebauung dient und die weitere Zu- und Abfahrt in 
Richtung Forster Weg erfolgen wird.  
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Mobilität und die Vielzahl der erarbeiteten Lösungsvorschläge und Ideen zur Ge-
staltung der eigenen Mobilität sowie die mögliche Beeinflussung der Besucher- und Nachbarschaftsmobilität ist besonders 
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und in dieser Art und Weise bisher einmalig in Aachen. Von Seiten der Fachverwaltung wird eine hohe Ambition zur Gestal-
tung einer projektbezogenen Mobilität attestiert, die den Ansprüchen der Stadtgesellschaft an eine Mobilitätswende sehr 
nahekommt.  
 
Die heute empfundene Belastungssituation durch externe Berufspendler wird im Rahmen der Vorbereitungen zur Einrich-
tung einer Bewohnerparkzone unabhängig vom Bebauungsplanverfahren geprüft. Eine Parkraumerhebung wurde durchge-
führt und die Parkraumauslastung in dem Gebiet "BU4" (Kalverbenden) wird analysiert. Die Ergebnisse werden voraussicht-
lich im 3. oder 4. Quartal 2023 den politischen Gremien vorgestellt. Diese entscheiden, ob die Bewohnerparkzone "BU4" 
geplant, die Parkanordnung geprüft und die Bürger*innen über die Planung informiert werden. Dieses standardisierte Ver-
fahren, das sowohl nach der Datenerhebung als auch nach der Planung der Zone politischer Beschlüsse bedarf, hat sich 
bewährt und wird bei jeder Zoneneinrichtung durchgeführt. Eine Einrichtung kann daher nicht garantiert werden bzw. ein 
konkreter Einrichtungstermin für die Zone "BU4" kann aus den oben aufgezeigten Gründen auch nicht benannt werden. Das 
Ergebnis ist abzuwarten. Sollte eine Bewohnerparkzone eingerichtet werden, wird diese voraussichtlich bereits vorhanden 
sein, ehe die neu geplanten Gebäude bezugsfertig sind.  
 
Grundsätzlich handelt es sich bei dem PKW-Besitz um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht allein von 
den Baugruppen gelöst werden kann.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme in Bezug auf die Herstellung von ausreichenden Stellplätzen, einen 
verkehrsberuhigten Bereich und in Bezug auf eine Durchfahrt für Versorgungsfahrzeuge zu folgen. Die Verwaltung 
empfiehlt weiterhin, die Stellungnahme zur Einrichtung einer Bewohnerparkzone im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zur Kenntnis zu nehmen und die Stellungnahme in den übrigen Punkten zurückzuweisen. 
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